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Tagungsziele

1. Den Anderen verstehen

2. Der Landwirtschaft in der Diskussion eine Stimme geben

3. Die Diskussion versachlichen

4. Argumente des Anderen akzeptieren

5. Lösungswege außerhalb der gesetzlichen Normierung

aufzeigen
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den Anderen verstehen

Landwirte sind Unternehmer, keine Landschaftspfleger, die im

Grunde der nachhaltigkeit verpflichtet sind

Landwirte müssen im weltweiten Wettbewerb bestehen

Landwirte produzieren hochwertige Lebensmittel

Boden ist nicht vermehrbar

Landwirte haben einen Anspruch auf Teilhabe am

gesellschaftlichen Wohlstand und dem Erhalt ihres Vermögens

Eine gesunde Agrarstruktur ist im volkswirtschaftlichen

Interesse (Bundesverfassungsgericht)

Die Dt. Landwirtschaft trägt den ländlichen Raum
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den Anderen verstehen

Land- und Wasserwirtschaft sichern die Grundbedürfnisse der

Volkswirtschaft

Land- und Wasserwirtschaft arbeiten auf identischen Flächen in

unterschiedlichen Ebenen

Die Wasserwirtschaft nutzt ihre Nähe zur Politik gezielt und

professionell; der Landwirtschaft ist dieser Option seit Jahren

beraubt

Jede politische Restriktion beschleunigt den landw.

Strukturwandel

Moderne Landwirtschaft ist keine Idylle, sondern

hochprofessionelles Arbeiten mit dem teuersten Arbeitsplatz

der Volkswirtschaft
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Christian Dürnberger erklärte anläßl. der DLG-Wintertagung 2013, woher die

romantische Vorstellung der Bevölkerung über die Landwirtschaft kommt.

Die Landwirtschaft ist keine Erfindung der Moderne, sie

existiert schon solange wie die Menschheit.

Landwirtschaft bedeutet für die meisten Menschen "im

Einklang mit der Natur leben".

Vor allen in den Städten haben die Menschen ein verklärtes

Bild von der Landwirtschaft. Je hektischer das Leben, desto

größer die Sehnsucht nach Ursprünglichkeit. "Die Hightech

Landwirtschaft löst in den meisten Menschen ein Verlustgefühl

aus

Gefühle der Verbraucher, ihre Sehnsüchte und ihre

Wertvorstellungen ernst nehmen und in der eigenen

Kommunikation Werte vermitteln.

Vor allem durch die Vermittlung von Wissen lässt sich die Klippe

zwischen Romantik und moderner Landwirtschaft beheben.
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 leistungsfähige Landwirtschaft versus „Agrarwende“
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 Der Widerspruch

 Verbraucher wollen hochwertige Lebensmittel für wenig Geld

Verbraucher interessieren sich in der Masse (These 80%) nicht für die W-
Fragen

Minderheiten unter hochprofessioneller Nutzung der Sozialen Medien
beherrschen die Diskussion zur Landwirtschaftlichen Produktion angeführt
von der Presse und Teilen der Politik

Minderheiten rufen nach Ökolandwirtschaft - Ökolandwirtschaft ist ein
Luxuselement, das nicht zur Massenproduktion taugt! Preise stagnieren
schon heute

Landwirtschaft läßt sich nicht in Leitfäden für Nichtlandwirte packen
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Wasserwirtschaft versus Landwirtschaft

Prognostizierte Umsatzentwicklung in
der Wasserversor-gung in Deutschland
in den Jahren von 2005-2022 (in
Milliarden Euro) Quelle: statistika

eff. Trinkwasserbedarf zw. 34 % u. 56
% von 123 l/a
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Wasserwirtschaft versus Landwirtschaft
Quelle: Situationsbericht der Dt. Landwirtschaft 2019 DBV
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Kosten der Wasseraufbereitung

Da keiner der oben genannten Wasserversorger (OOWV, RheinEnergie,RWW)
derzeit eine zur Nitratentfernung erweiterte Trinkwasseraufbereitung mit dem
Ziel der Nitratentfernung durchführt, werden zusätzlich die hypothetischen
Kosten einer solchen Aufbereitung für vier verschiedene Rohwässer der
einzelnen Modellregionen ermittelt.
Auszug aus dem Fazit des Textes 43/2017 des UBA

Quantifizierung der landwirtschaftlich verursachten Kosten zur Sicherung der
Trinkwasserbereitstellung

Gesamt-Aufbereitungskosten (Betriebs- und Investitionskosten) in der Basisvariante

zwischen0,55 und 0,76 €/m³ Trinkwasser

Die Bandbreite der Kosten zwischen den beiden Kombinationen „höchster Nitrat-

Zielwert/Best-Case-Szenario“ und „geringster Nitrat-Zielwert/Worst-Case-Szenario“

liegt zwischen 580 und 767 Mio. € pro Jahr.
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Verursacherprinzip?
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Fazit

 Die Kernfrage ist was will das Volk?

Deutschland und die EU brauchen ein ganzheitliches Agrarkonzept 2050
keine Symthomversorgung - nur motivierte Landwirte sind nachhaltige
Landwirte

Verzicht auf Prognosen, Modelle und eine diskiminierende Sprache, sondern
Fakten und Realitäten

Die Landwirtschaft ist ebenso Teil des Problems wie die Wasserwirtschaft

Moderne, zukunftsorientierte Technik und Forschung verbunden mit einer
Ausbildungsprofessionaliserung der Landwirte sind ebenso Teil de Lösung wie

Die vertrauensvolle diskriminierungsfreie Zusammenarbeit der
Wasserversorger mit der Landwirtschaft, unter Verzicht auf unhaltbare
Beschuldigung und dem Ruf nach der Politik.
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In diesem Sinne freuen sich die
Veranstalter auf eine interessante,

vielseitige Tagung mit lebhafter
Diskussion, tolle Gespräche
am Rande und eine bessere
gemeinsame Zukunft durch

gegenseitiges Verstehen



Nationaler Wasserdialog Deutschland
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��Ĥ���_L̀abNacOdNPU�V�XH���H��e�V���Vf̂	Y���H
��g�	��X����

J��Zf�VHf̂�H[�h

i j
Y��k	�H�
��
���HVV�
\���	��ZJ����H��l��WH[���
��[�m�	
���W��Z
Y�H[��n��W�
[o
i p�f̂��\���VXH���
[�
\�pHVH��Vf̂X����
\�q��rHJH�H�I�\�W�]��J�WZ[�Hf̂
�
���Vf̂H���Hf̂����	VV��s�	�H�I��
o

i �I�k�Hf̂��tW�]��q��VV�H
W�[V[�JH����[�k���ppC\��	VV���u�m��\������	
����
�	VV��
��W�
[V�I�k�v��
��W�H��Hf̂��g
���Vf̂H���o

i �H��J�V�
�����]������
[�����D��V��[�
[�����]��u�����
[�kH��w�H
�X	VV���

������������	
����
�����������

������������� !��" �!#$%&' %��(��)����* $�(�+�,����"-�������.� )+/ 0�+/�" �12�3�����+ )+/
�4+4�����+ /�+ 5)�2�+ ��+�� ."6���+/��1�+/ ��-6�������4+�+/�+ $�+/-�������.� )+/ ��+/
(�����* /�.7� �)�� ,��� 2) 2��"�+&

8�2����+)+� %4����"�� .7� /�+ '& 9�����/��"4�

���:;���< �=���	
�>=��?@A	B��=@A�
�C���=�D��?=
��=
����	����������E=�
	��
��=������	�D�=��
E??F?��G���
��;��G	����
E?
��H>������=
E�D�
��
��
��>����

D�=�������GG�
	��
�C�?@A	BB�
E�D�?�
���?�D��I@�?=@A�=E����
��=H��BI����E=�
	��
;��G	����
E?>�E��?=
�����A	
��
�

���:;���J ��G�;��D�	�@A���=?���=��K����
B������=
�����?@A�	
��E�>L??��?@A�
�
��M����H=����

N��������D��	

���
���=�?��>����
�A�
��=������=�?�>=������@A�OBB�
��=@A��=�?	�D�=�
�
��P	Q
	AG�
�>=��R
B��G	�=�
?�	GM	E
�

S�>	@A?�
�
D=���
E
�@A��D=���
E
�
���?�I�H��



������������	
����
�����������

������������� !��" �!#$%&' (�� $�)*+�������,� -)* .�����+�������,� ���/�) ��)� 0�1*-2��1)�+����
��)3 *�� *�� 4-�+��2-)��) *�� 5"�6�+�)*�"� �-, *�) ����1)�"�) .�������-���"� -)* *�� 7���2�)
*-��� �8-,����� -)* �)��)��9��� :;���6�����)���� 6�)�6����&

<�/����)-)� %1����"�� ,=� *�) >& .�����*��"1�

���?@�A�B �C���	
�DC��EFG	H��CFG�
��
I	�EJE��K���
��L������C�
ED�CE�
�EC
��C
�	���

�	
�DC��EFG	H��CFG�
�M���C�I�
��
���N�	��	
�EFG	H�EE��������
�KC�GC�H����
���E���
�
��C���IC���
NE�O�PQ����R��N�	KK�
��
���
��CSEJE��K�
�E���KN�E�����O��	EE��C�
��EDC���
N�
���E�T�CK	D	
���E�	�H���
���NC�
	��
��	EE��G	�EG	����
�
M���
���GU��
CEE���
���C��VCEC��
����FG�GU�HCN�����
��C
��
EC�����WX���K���CN
CEE�
KC
CKC����EC
��

���?@�A�Y ��
��	EE�����E��N��
�EC
���C��M�DUEE���
NEI��Z�H
CEE������?	
�DC��EFG	H��I��	

�
�
���C�E��EC
��C
��C���	EE�����E��N�
NE��
S�R��O�����@��E��N�
NER�C��CEC���
N��
�
����L�	
�
NEK�FG	
CEK�
�C
��N�C����

������������	
����
�����������

������������� !��" �!#$%&' (� )������ ��* �+,��*�*-�� �)�����..��� �����"����� /��.�* ,0� ��*�
��.��*��.� 1.���2+*� 34* (1 5����*6 *���4*�"�*6 "7*-���8�2�,�����* +*- 94..+*�"�*
%4���)�* �* -�* :�������* ;�57�������+�26 $+,�#���*��"�+*�6 <"�.����+�26 :4-�*���+�2 +*-
=��+����+�2&

:�2����*+*� %4����"�� ,0� -�* >& ?�����-��"4�

���@A�B�C :����*-��+,*��.�

�D�����
���E
��FD�
�G�HD���D����
I�D����GD
��J�D���
�KL�H�D��
M�
	�D�
	��
��
�
�N
���GO�PDIDGQR�
�A��F	J�
�D
�	���
������	
��
�S���DQR�
�D��
�DIDPD���T

U V�HNGG���
�HDQ���
FW
U V�HNGG��J�P�F�
���X	���GQR��PW
U S���
GQR��PW
U �	GG��
��P�
F�YD
����Z�QRH	GG��GQR��P[W
U @�I���D
R	���
FW
U \�D]	GQR��PW
U �
O	GG�
F�	
�\�D]	H	
���W
U @	
�HD��GQR	I��



������������	
����
�����������

������������� !��" �!#$%&' (� )������ ��* �+,��*�*-�� �)�����..��� �����"����� /��.�* ,0� ��*�
��.��*��.� 1.���2+*� 34* (1 5����*6 *���4*�"�*6 "7*-���8�2�,�����* +*- 94..+*�"�*
%4���)�* �* -�* :�������* ;�57�������+�26 $+,����*��"�+*�6 <"�.����+�26 :4-�*���+�2 +*-
=��+����+�2&

:�2����*+*� %4����"�� ,0� -�* >& ?�����-��"4�

���@A�B�C %��.��-+*� +*- $D�+*�

�E����
F�E����G����
����HI��
J	KK�
L�����M�HI�K	���N�K�G�E��OPL�EHIN�FQ��	���
�����	
��
�R���EHI�����OE���
S

T U�GVKK���
�GEH���
LW
T U�GVKK��X�Y�L�
���Z	���KHI��YW
T R���
KHI��YW
T �	KK��
��Y�
L�[E
����\�HIG	KK��KHI��Y]W
T @�F���E
I	���
LW
T �̂EO	KHI��YW
T �
J	KK�
L�	
�̂�EO	G	
���W
T @	
�GE��KHI	F��

@	KK�
�KEHI��E���E����
F�E����
EHI�����O�E��
N�LEX���K��E
��X�IP���EHI�
_�E��E�V��
K��Y�
L�

������������	
����
�����������

������������� !��" �!#$%&' (� )������ ��* �+,��*�*-�� �)�����..��� �����"����� /��.�* ,0� ��*�
��.��*��.� 1.���2+*� 34* (1 5����*6 *���4*�"�*6 "7*-���8�2�,�����* +*- 94..+*�"�*
%4���)�* �* -�* :�������* ;�57�������+�26 $+,����*��"�+*�6 <"�.����+�26 :4-�*���+�2 +*-
=��+����+�2&

:�2����*+*� %4����"�� ,0� -�* >& ?�����-��"4�

���@A�B�� �C��D��EF	���C�������	��
�	�G�HI����
�J�KLGG��GMN��E�����	
��
�O���CMN�
�E��
PQG��E�
J��C�G�G���NL��
��
�R�MN�G�	NQ�
�KC���QSJ�CMN�J�Q	MN��

���@A�B�T �UG�JCF���C
������V	K�C�����HC
C�C�
�����U�N�F�
JGQ��N������
�PQK������
�
R�GG���M�
��G��
�



�����������	


�



Was will die EU-Kommission und

welche Lösungsmöglichkeiten

bestehen



Dr. Konrad Asemissen – Diskussionstagung Wasserwirtschaft und Landwirtschaft 2.0 – © HSA Rechtsanwälte 2019 1

Diskussionstagung
Wasserwirtschaft und Landwirtschaft 2.0

Künzell (Fulda), 24. Oktober 2019

Was will die EU-Kommission –
welche Lösungsmöglichkeiten bestehen?

Rechtsanwalt  Dr. Konrad Asemissen
- Fachanwalt für Verwaltungsrecht -
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HSA Rechtsanwälte
Erfahrung, Expertise, Engagement im Umweltrecht

➢ Spezialisierte Beratung im Umwelt- und Planungsrecht

➢ Beratung und Vertretung von Unternehmen u.a. der 
Industrie, Energiewirtschaft, Abfall- & Wasserwirtschaft, 
Landwirtschaft

➢ Begleitung von Gesetzgebungsverfahren für Wirtschafts-
und Fachverbände 

➢ Spezialisten bei der Anlagenzulassung
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Themen

I. 5. Umsetzungsbericht und Evaluation WRRL

II. Neuregelung GAP

III. Umsetzung Nitratrichtlinie durch BRD
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I. 5. Umsetzungsbericht und Evaluation WRRL
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5. Umsetzungsbericht zur WRRL

• Bericht der Kommission über die Umsetzung der WRRL 
und HWRL v. 26.02.2019, COM(2019) 95 final

• Umsetzungsstand auf der Grundlage der BWP der 
Mitgliedstaaten 2. Bewirtschaftungszyklus 2015 bis 2021

• Bezug auf Daten aus Wasserzustandsbericht der EUA aus 
07/2018
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5. Umsetzungsbericht zur WRRL

• grundsätzlich positive Entwicklung

− Verbesserung der Berichterstattung, Methodik und 
des Wissenstandes

− (schrittweise) Verbesserung der Wasserqualität 
durch Behandlung kommunales Abwasser und 
geringere Verschmutzung durch Landwirtschaft

− GWK: 74 % in gutem chemischen, 89 % in gutem 
mengenmäßigen Zustand

− OWK: 38 % in gutem chemischen, 40 % in gutem 
ökologischen Zustand
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5. Umsetzungsbericht zur WRRL

• wesentliche Baustellen

− erhebliche Lücken bei der Überwachung des 
ökologischen Zustandes

− viele GWK haben keine geeigneten 
Überwachungsstellen

− Probleme mit chemischer Verschmutzung aus 
diffusen und Punktquellen und übermäßiger 
Wasserentnahme
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5. Umsetzungsbericht

„Die Auswirkungen der Landwirtschaft zählen zu den
bedeutendsten Belastungen, die den Angaben der Mitgliedstaaten
zufolge in den meisten FGE ein potenzielles Risiko einer
Verschlechterung oder eines Nichterreichens der Umweltziele
infolge einer übermäßigen Entnahme oder einer Verschmutzung
durch diffuse Quellen bergen.“

➢ keine ausreichende Beurteilung der Effektivität von
Maßnahmen zur Verbesserung

➢ Zusammenhang mit GAP, um Umweltschutzniveau zu
verbessern
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5. Umsetzungsbericht

➢ Mitgliedstaaten müssen erhebliche Anstrengungen 
unternehmen, um Ziele der WRRL zu erreichen

➢ Insbesondere BRD:

− Verbesserung der Trendüberwachung aller 
relevanten Stoffe in allen FGE

− bessere Begründung der Inanspruchnahme der 
Ausnahmen nach Art. 4 Abs. 4 und 5 WRRL

− umfassenden Beurteilung der Defizite zu 
Schadstoffbelastung aus landwirtschaftlichen 
diffusen Quellen 

− Ausarbeitung von Dürremanagementplänen für 
Gebiete mit einem erhöhten Dürrerisiko
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Evaluation WRRL

• „Fitness Check“ der WRRL und Tochterrichtlinien
• Revision zu Effektivität, Effizienz, Kohärenz und 

Bedeutung

• Verbandsbeteiligung 10 bis 11/2017

• Öffentliche Beteiligung 09/2018 bis 03/2019

• Abschluss ursprünglich vorgesehen für 3. Quartal 2019

• Aktueller Stand:

− Entwurf des Berichts der GD Umwelt liegt vor

− Veröffentlichung voraussichtlich Ende 2019
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Evaluation WRRL

• Stellungnahmen des Rates und des Parlaments im 
1. Halbjahr 2020

• Entscheidung über ggf. legislative Maßnahmen im
2. Halbjahr 2020

➢ Entscheidung über weiteres Vorgehen liegt bei 
neuer Kommission
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Exkurs: Die neue Kommission

• Virginijus Sinkevicius
designierter Kommissar für Umwelt und Meere

− Schwerpunkte in Anhörung auf EU-Strategie für 
Biodiversität, Kreislaufwirtschaft und
Null-Verschmutzung

• Frans Timmermans
als Vizepräsident zuständig für Realisierung des
„European Green Deal“
− EU klimaneutral bis 2050, Biodiversität, law

enforcement

− Vorstellung Konzept Mitte Februar erwartet
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II. Neuregelung GAP
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Die neue GAP

• Legislativpaket der Kommission vom 1. Juni 2018 für 
GAP im Zeitraum 2021-2027
COM (2018) 392, 393 und 394:

− Priorität Umwelt- und Klimaschutz als eine der 
großen Herausforderungen für den Agrarsektor

− Flexibilität bei Mittelzuweisung durch MS im ELER, 
grds. 15 %, höherer Anteil für Interventionen für 
Klima- und Umweltschutzmaßnahmen möglich

− Erweiterung Programme für Klima und Umwelt aus 
EGFL
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Die neue GAP

• Schwerpunkte bei der Ausrichtung der GAP auf 
Umweltschutzziele, COM (2018) 393 final

− Förderung der nachhaltigen Entwicklung und der 
effizienten Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen 
wie Wasser, Böden und Luft

− Beitrag zum Schutz der Biodiversität, Verbesserung 
von Ökosystemleistungen und Erhaltung von 
Lebensräumen und Landschaften

− Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an 
den Klimawandel sowie zu nachhaltiger Energie
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Die neue GAP

• Stärkung der Konditionalität der GAP-Zahlungen
COM (2018) 392 final

− „Konditionalität als integraler Bestandteil der 
Umweltarchitektur der GAP“

− Ausbau des bisherigen Systems der 
Auflagenbindung, CC, GAB, GLÖZ

− Kohärenz durch unmittelbare Bezüge auf insb. 
Nitratrichtlinie, Pestizidrichtlinie und WRRL
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III. Umsetzung Nitratrichtlinie durch BRD
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Bisheriges Verfahren

• 1. Aufforderungsschreiben KOM → BRD 10/2013

• Klage vor EuGH 04/2016

• EuGH-Urteil v. 21.06.2018 – Rs. C-543/16:
Verstoß BRD gegen Nitratrichtlinie festgestellt 
Bezug ist „altes Düngerecht“, Aktionsprogramm 2015
keine Aussage zum DüngeR 2017

➢ Verletzung Art. 5 Abs. 5 und 7 NRL
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DüV v. 26.05.2017

• Änderung DüngG 2017

• Erlass einer neuen DüV mit Vorgaben für die gute 
fachliche Praxis

➢ DüV vom 26.05.2017 seit 02.06.2017 in Kraft
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DüV v. 26.05.2017

• Aufbringungsbeschränkungen

− auf nicht aufnahmefähigen Böden, § 5 Abs. 1

− an Oberflächengewässern (Gewässerabstände),
§ 5 Abs. 2, 3

− Einarbeitung binnen 4 Stunden, § 6 Abs. 1

− Art und Weise der Aufbringung, § 6 Abs. 3

− Aufbringungsobergrenze 170 kg/ha/a im 
Durchschnitt, § 6 Abs. 4

− Sperrzeiten, § 6 Abs. 8



21Dr. Konrad Asemissen – Diskussionstagung Wasserwirtschaft und Landwirtschaft 2.0 – © HSA Rechtsanwälte 2019 

DüV v. 26.05.2017

• Dokumentations- und Nachweispflichten

− Nährstoffvergleich, §§ 8, 9 

− Aufzeichnung zur Aufbringung, § 10

• Lagerkapazitäten, § 12

− Grundsatz: Fassungsvermögen > Lagerbedarf für 
Sperrzeiten

− mind. 6 Monaten für flüssige Wirtschaftsdünger 
und Gärreste, mind. 9 Monate in Betrieben mit 
mehr als 3 GV/ha bzw. ohne eigene Flächen ab 
01.01.2020
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Länderverordnungen

• Länderöffnungsklausel, § 13 DüV

− Ermächtigungsgrundlage LVO für verschärfende 
Anforderungen in „Roten Gebieten“, § 13 Abs. 2

▪ Nr. 1: Nitratbelastung bedingt schlechten Zustand 
GWK, steigenden Trend oder Überschreitung 
Grenzwert in Teilgebieten

▪ Nr. 2: hohe Phosphatbelastungen in 
Oberflächengewässern

➢ Vorgabe von mindestens drei verschärfenden 
Anforderungen aus Katalog in § 13 Abs. 2 Satz 4 
soweit und solange erforderlich 
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Katalog möglicher Anforderungen

1. Beschränkung Überschreitung Düngeplanung auf
max. 10 %

2. Verpflichtende Analyse von Wirtschaftsdüngern und 
Gärresten auf Gehalte

3. Beschränkung von Phosphat-Aufbringung auf 
hochversorgten Flächen

4. Bodenproben zu verfügbarem Stickstoff

5. Ausweitung Gewässerabstände

6. Verkürzung Einarbeitungsfrist nach § 6 Abs. 1 Satz 1 auf 
1 Stunde

7. Sperrfrist für phosphathaltige Düngemittel 
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Katalog möglicher Anforderungen

8. Ausweitung Sperrfrist für GL um zwei Wochen auf 15.10. 
bis 31.01.

9. Ausweitung Sperrfrist für Festmist auf 15.11 bis 31.01. 
mit Verlängerungsoption um 4 Wochen

10. Ausweitung Sperrfrist für Gemüsekulturen auf 01.11. bis 
31.01.

11. Verringerung Bagatellgrenzen Dokumentationspflichten 
auf Betriebe ab 10 ha und 500 kg N-Anfall

12. Absenkung Kontrollwert für Stickstoff auf 40 kg/ha/a
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Katalog möglicher Anforderungen

13. Ausweitung Lagerkapazität für flüssige organische 
Wirtschaftsdünger und Gärreste auf 7 Monate

14. Ausweitung Festmistlagerkapazität von 2 auf 4 Monate
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Stand Umsetzung

• in sämtlichen Flächenstaaten außer Niedersachsen und 
Rheinland-Pfalz sind LVO bereits in Kraft getreten

− BW: VODüVGebiete v. 04.06.2019

− Bay: AVDüV v. 04.09.2018

− Bbg: BbgDüV v. 28.08.2019

− Hess: AVDüV v. 20.08.2019

− MV: DüLVO v. 29.07.2019

− NRW: LDüngVO v. 19.02.2019

− SL: DüngeVAV v. 25.06.2019

− SN: DüReVO v. 03.12.2018

− LSA: DüngeRErgG v. 28.06.2019
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Stand Umsetzung

− SH: LDüV v. 05.07.2018

− TH: ThürDüV v. 02.07.2019

• Niedersachsen: Entwurf zu DüngGewNPVO v. 04.09.2019 
liegt zur Verbandsbeteiligung vor
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Stand Umsetzung

• verschärfende Anforderungen der Länder beziehen sich 
insbesondere auf

− Analysen vor Ausbringung

− Bodenproben zu verfügbaren Stickstoff

− erweiterte Gewässerabstände

− Sperrzeiten

− Einarbeitungsfrist 1 Stunde

• Ausweisung räumlicher Geltungsbereich „Rote Gebiete“ 
im Rahmen der Landesverordnungen

− durch GIS-Karten

− durch Auflistung Gemarkungen
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DüV 2017

Maßnahmen BRD und Länder ausreichend?

• laufende Abstimmung zw. KOM und BReg zu neuem DüngeR
und weiteren Maßnahmen

• Aufforderungsschreiben KOM an BRD v. 25.07.2019 wg. 
andauerndem Verstoß gegen Nitratrichtlinie

− Bezug ist DüV 2017

− Datengrundlage BRD 2012-2015

− KOM vollzieht Abgleich mit Urteil des EuGH
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Aufforderungsschreiben KOM v. 25.07.2019

• KOM ist der Auffassung, dass die neue DüV

− den Verstoß gegen Art. 5 Abs. 5 Nitratrichtlinie 
nur zum Teil behoben hat

− als Aktionsprogramm noch immer nicht den 
Maßnahmen der Anhänge II und III der 
Nitratrichtlinie entspricht und daher Art. 5 Abs. 4 
verletzt ist
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Aufforderungsschreiben KOM v. 25.07.2019

• Kontrollwert i.H.v. 60 kg/ha/a im Nährstoffvergleich,
§§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 2 DüV /// Anhang III Nr. 1 Ziff. 3 NRL

➢ Stickstoffverluste hängen vom Düngemittel, der 
Bodenart, dem Dentrifikationsvermögen und der 
Hydrologie des Bodens ab

diese Faktoren werden aber in dem Kontrollwert 
nicht berücksichtigt, sodass auch bei Einhaltung 
des Kontrollwertes Nitratkonzentrationen von mehr 
als 50 mg/l verursacht werden können
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Aufforderungsschreiben KOM v. 25.07.2019

• Sperrzeiten
§ 6 Abs. 8 DüV /// Anhang III Nr. 1 Ziff. 3 NRL

➢ Sperrzeiten zwar verlängert, weichen aber von 
Empfehlungen der Alterra-Studie ab:
GL: 01.09.-01.02
AL: 01.09.-01.02/01.03. je nach Region

➢ Keine Differenzierung nach bodenklimatischen 
Zonen und Umweltfaktoren
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Aufforderungsschreiben KOM v. 25.07.2019

• Ausbringung von Düngemitteln auf geneigten Flächen
§ 5 Abs. 2 und 3 DüV /// Anhang II A Nr. 2

Anhang III Nr. 1 Ziff. 3 Buchst. a) NRL

➢ Vorgaben entsprechen nicht Empfehlungen der Alterra-
Studie

➢ kein Verbot ab 8 bzw. 15 % Hangneigung

➢ keine Schutzmaßnahmen auf Flächen unter 10 Prozent 
Hangneigung
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Aufforderungsschreiben KOM v. 25.07.2019

• Ausbringung auf nicht aufnahmefähigem Boden 
§ 5 Abs. 1 DüV /// Anhang II A Nr. 3

Anhang III Nr. 1 Ziff. 3 Buchst. a, b NRL

➢ Begrenzung Ausbringung auch dann empfohlen, 
wenn gefrorener Boden innerhalb 24 h auftaut

➢ keine Begrenzung der Ausbringungsmenge für 
Festmist auf gefrorenen Boden
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Aufforderungsschreiben KOM v. 25.07.2019

• Länderregelungen nach § 13 DüV
werden von KOM grds. begrüßt, aber:

➢ Verpflichtung der Länder zum Erlass von Regelungen 
nicht hinreichend klar,
keine Frist, keine Durchsetzung durch BRD möglich 

➢ Abschließender Katalog nimmt Ländern die Möglichkeit 
zu strengeren und geeigneteren Maßnahmen 

➢ Maßnahmen teilweise ungeeignet
insb. Vorgaben zu geneigten Flächen und Absenkung 
des Kontrollwertes (s.o.) 

➢ unzureichendes Messstellennetz zur Ausweisung der 
belasteten Gebiete
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Aufforderungsschreiben KOM v. 25.07.2019

„[…] Vor allem in diesem Zusammenhang ist jedoch das
Funktionieren des Katalogs, der strengere Maßnahmen in den
verschmutzten Gebieten vorsieht, auf eine korrekte Identifizierung
der belasteten Gebiete angewiesen. Den von Deutschland für den
Zeitraum 2012-2015 vorgelegten Daten zufolge wurden die Werte
für das Grundwasser an 697 Überwachungsstellen und für die
Oberflächengewässer an 241 Überwachungsstellen, d.h. an 1,9
bzw. 0,7 Überwachungsstellen je 1 000 km² gemessen. Ein solch
spärliches Netz reicht nicht aus, um das verunreinigte
Grundwasser und die verunreinigten Oberflächengewässer zu
ermitteln, auf die die zusätzlichen Maßnahmen Anwendung
finden würden, was die praktische Anwendbarkeit des Katalogs
untergräbt.“
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Vorschläge BRD

• BReg plant weitere Verschärfung DüngeR, 
Maßnahmenkatalog KOM Ende August 2019 vorgelegt nach 
Einigung BMEL und BMU im Juni 2019

➢ Reduktion Düngung um 20 % im 
Betriebsdurchschnitt in „Roten Gebieten“

➢ Ausbringungsobergrenze auf Einzelflächen

➢ Verlängerung Sperrfrist für Festmist und Kompost 

➢ Begrenzung Ausbringung flüssige Düngemittel auf 
GL auf 80 kg N/ha

➢ größere Gewässerabstände bei Hanglagen

− Neuregelung ab Mai 2020 angestrebt
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Ausblick

• Rückmeldung KOM zu Vorschlägen BRD erwartet

• Kritik in Deutschland an weiteren Verschärfungen, da 
Auswirkungen DüngeR 2017 noch nicht feststellbar und 
Datengrundlage der „Roten Gebiete“ unklar

➢ ggf. Überprüfung Landesverordnungen in 
Normenkontrollverfahren

• weitere Zuspitzung durch Urteil EuGH v. 03.10.2019,
C-197/18, zu Ansprüchen Dritter auf Durchsetzung NRL 
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Rechtliche Steuerung der Düngung

Wieso ✥ Wohin - Womit

Dr. iur. Stefan Möckel, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ

Die landwirtschaftlichen Stickstoffüberschüsse, welche in den terrestrischen und aquatischen

Ökosystemen verbleiben, verharren seit Jahren in Deutschland auf hohem Niveau (siehe Abbildung),

wobei größere regionale Unterschiede bestehen.1 Die hohen Stickstoffüberschüsse haben nicht nur

negative Folgen für Gewässer, Biotope und wildlebende Arten,2 sondern werfen auch rechtliche

Probleme auf, da die Mitgliedstaaten der Europäische Union sich auf umfangreiche Umweltziele und

Vorschriften zum Schutz von Wasserkörpern, Habitaten, Arten und dem Klima geeinigt haben.3

Nationales Düngerecht muss daher sicherstellen, dass durch Düngung nicht die europarechtlichen

Ziele und Vorschriften verletzt werden. Internationale Abkommen, wie das Paris Abkommen zum

Klimaschutz (Stichwort Lachgas) oder die Abkommen zum Schutz von Nord- und Ostsee (OSPAR,

HELCOM), sind ebenfalls bei der Ausgestaltung des Düngerechts zu beachten. Zusätzlichen existieren

mit den internationalen Nachhaltigkeitszielen (SDGs) sowie der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie

umfangreiche politische Zielfestsetzungen.

Nach langjährigen Vorarbeiten4 und in Anbetracht eines Vertragsverletzungsverfahrens wurden 2017

das Düngegesetz (DüngG)5 und die Düngeverordnung (DüV)6 novelliert als auch mit der

Stoffstrombilanzierung eine gesamtbetriebliche Brutto-Nährstoffbilanzierung eingeführt (§ 11a

DüngG, Stoffstrombilanzverordnung - StoffBilV7). Dies hat eine Verurteilung durch den Europäischen

Gerichtshof (EuGH) wegen Verstoß gegen die europäische Nitrat-Richtlinie 91/676/EWG (Nitrat-

RL)8 nicht mehr verhindern können.9 Das Urteil bezieht sich zwar auf das Düngemittelrecht im Jahr

2016, ist allerdings auch für das aktuelle Düngerecht von großer Relevanz, da die Europäische

Kommission nun prüft, inwieweit die Novellierungen den Vertragsverstoß behoben haben. Dass die

Kommission Nachbesserungsbedarf angemeldet hat und Deutschland sein Düngerecht nochmals

verbessern muss,10 überrascht nicht, da die 2017er Novelle etliche vom EuGH beanstandete

Vorschriften und Regelungskonzepte beibehalten hat.11

1 BMEL 2018; BMUB/BMEL 2016.
2 UBA 2015; UBA 2017; BfN 2016.
3 Ausführlicher Möckel 2018a, 221 ff.; Möckel NuR 2019, 152 ff.
4 WBA/WBD/SRU 2013; Bund-Länder-Arbeitsgruppe 2012.
5 Düngegesetz vom 9.1.2009 (BGBl. I S. 54, 136) in der Fassung des Artikel 1 des Gesetzes vom 5.5.2017 (BGBl. I S. 1068).
6 Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den
Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305).
7 BMEL, Verordnung über den Umgang mit Nährstoffen im Betrieb und betriebliche Stoffstrombilanzen vom 14. Dezember
2017 (BGBl. I S. 3942).
8 Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12.12.1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus
landwirtschaftlichen Quellen in der durch die Verordnung (EG) Nr. 1137/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 22. Oktober 2008 geänderten Fassung.
9 EuGH, Urteil vom 21.6.2018 � C-543/16.
10 BMEL 2019.
11 Ausführlicher UBA 2018; Möckel NVwZ 2018b, 1599 ff.; Douhaire ZUR 2018, 464 ff. Optimistischer Reinhardt NuR
2019, 217 ff.



Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Düngung normieren §§ 3, 11a, 13 Düngegesetz und

die konkretisierende Düngeverordnung. Nach § 3 Abs. 3 DüngG dürfen nach Maßgabe der DüV

Düngemittel ✁nur so angewandt werden, dass durch die Anwendung die Gesundheit von Menschen

und Tieren nicht geschädigt und der Naturhaushalt nicht gefährdet werden✂ und sind nach § 11 Abs. 1

DüngG hierbei Nährstoffverluste in die Umwelt so weit wie möglich zu vermeiden. Bei den

konkretisierenden Anforderungen der DüV zur Düngebedarfsermittlung und den erlaubten

Nährstoffüberschüssen spielen der Erhaltungszustand und die Vulnerabilität der jeweiligen

Ökosysteme allerdings keine Rolle mehr. Vielmehr gestatten z.B. § 9 DüV und § 6 StoffBilV pauschal

für ganz Deutschland bilanzielle Nährstoffüberschüsse (nach § 9 Abs. 1 DüV ab 2020 50 kg Stickstoff

pro Hektar und Jahr im dreijährigen Mittel). Eine pauschale, deutschlandweite Gestattung von

Stickstoffüberschüssen ist vom EuGH zu Recht kritisierte wurden,12 da damit nicht den örtlichen

Umweltbedingungen (z.B. Niederschlagsverhältnisse, Bodenarten), Ökosystemen (z.B.

stickstoffsensible Lebensraumtypen) oder der Vorbelastung sowie kumulierenden Einträge (z.B. aus

Verkehr und Industrie) Rechnung getragen wird und somit ein Erreichen der europäischen

Umweltziele (u.a. der Wasserrahmen-Richtlinie 200/60/EG, der Grundwasser-Richtlinie 2006/118/EG

und der FFH-Richtlinie 92/43/EWG) nicht sichergestellt ist.

Das neue Düngerecht wirft weiterhin die ✄ schon europarechtlich nicht geklärte ✄ Frage auf, warum

die Obergrenze von 170 kg Gesamtstickstoff je Hektar und Jahr nur für organische Düngemittel und

nicht auch für synthetischen Stickstoff gilt, obwohl die Umweltwirkungen ähnlich sind. Ungeregelt

bleibt für den konventionellen Landbau auch das Grundproblem des im Verhältnis zur vorhandenen

Landwirtschaftsfläche oftmals zu hohen Tierbesatzes, da anders als beim ökologischen Landbau13

keine rechtliche Obergrenze für den Viehbesatz existiert.

In Deutschland gibt es nicht nur 72 Leitbodentypen und noch mehr Bodentypen,14 sondern auch 70

Biotoptypengruppen mit insgesamt 690 natürlich vorkommenden Biotoptypen und 23

Landschaftstypen mit insgesamt 799 Einzellandschaften (ohne städtische Verdichtungsräume), von

denen über 50 Prozent als naturschutzfachlich schutzwürdig einzustufen sind.15 Um die vielfältigen

Standortunterschiede und unterschiedlichen Erhaltungszustände sowie Vulnerabilitäten der

Ökosysteme angemessen bei der staatlichen Regulierung der Düngung zu berücksichtigen und die

neuen Möglichkeiten der digitalisierten Präzisionslandwirtschaft effektiv zu nutzen, bedarf es einer

Kombination unterschiedlicher staatlicher Instrumente. Neben der Berücksichtigung im Düngegesetz

und in der DüV (z.B. durch Kategorisierung von Anforderungen nach Landschafts-, Ökosystemtypen

oder Bodenarten) sind insbesondere die Instrumente des räumlichen Planungsrechts sowie des

behördlichen Vollzugs stärker einzusetzen. Damit standörtliche Festsetzungen planerisch möglich

sind, bedarf es außerhalb von Schutzgebieten allerdings einer entsprechenden Erweiterung der

kommunalen Planungshoheit für nichtbauliche Landnutzungen durch den Bund (z.B. Erweiterung der

Bauleitplanung zur Bodennutzungsplanung) oder durch die Ländern (z.B. außenverbindliche

Landschaftspläne).16 Zur Durchsetzung und betriebsbezogenen Feinjustierung sind die ordnungs- und

12 EuGH, Urteil vom 21.6.2018 � C-543/16, Rn. 93.
13 Vgl. Art. 15 Abs. 2 i.V.m. Anhang IV der EU-Verordnung 889/2008/EG.
14 BGR, Bodenübersichtskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:1 000 000, 1995.
15 BfN 2016, S. 30 ff. und 42 ff., wobei 89 Landschaften als ☎besonders schutzwürdig✆ (etwa 12,3 Prozent der
Bundesfläche), 99 Landschaften als ☎schutzwürdig✆ (10,8 Prozent der Bundesfläche) und 273 Landschaften als
☎schutzwürdig mit Defiziten✆ (31,6 Prozent der Bundesfläche).
16 Ausführlicher Möckel DÖV 2013, 424 ff. und Möckel in: Möckel et al. 2014, S. 405-423.



planungsrechtlichen Anforderungen mit entsprechenden behördlichen Anordnungsbefugnissen und

gegebenenfalls auch Anzeigepflichten und Genehmigungsvorbehalten auszustatten.

Die Umsetzung einer solchen ordnungs- und planungsrechtlichen Regulierung der Düngung ist mittels

ökologischer Betriebsberatung17 (einschließlich entsprechender Weiterbildungspflichten) sowie durch

Beihilfen (z.B. Förderung von Innovationen und Investitionen) zu unterstützen. Des Weiteren ließen

sich mit einer Abgabe auf Nährstoffüberschüsse oder mit Steuern auf Handelsdünger und importierte

Futtermittel verbleibende gesellschaftliche Kosten (z.B. bei der Trinkwasseraufbereitung) finanzieren

und damit internalisieren sowie zusätzliche Anreize zur Reduzierung der Nährstoffüberschüsse auch

unterhalb der ordnungs- und planungsrechtlichen Grenzen setzen.18 Ergänzend könnte zur Minderung

von unvermeidbaren Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes

durch landwirtschaftliche Bodennutzungen eine pauschalisierte Eingriffskompensation (z.B. in Form

eines Mindestanteils ökologischer Vorrangflächen oder produktionsintegrierter Maßnahmen) an Stelle

der ökologisch bedenklichen, freistellenden Regelvermutung in § 14 Abs. 2 BNatSchG eingeführt

werden.19

Abbildung: Gesamtflächenbilanz für reaktiven Stickstoff für Deutschland (in Kilotonnen - kt)

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten von BMEL 2018.

17 Ausführlich Rutz/Schramek in: Möckel et al. 2014, S. 483 ff.
18

Möckel 2017.
19

Möckel NuR 2018c, 742 ff.; Möckel NuR 2012, 225 ff.
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1 Das Verhältnis von Wasserwirtschaft und Landwirtschaft ist seit je durch einander immanent kon-
träre Interessen und Zielvorstellungen gekennzeichnet. Beispielhaft hinzuweisen ist etwa auf die 
Belastung des Grundwassers durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen oder die quantitative 
Konkurrenz bei begrenztem Wasserdargebot in der Folge des Klimawandels. 

2 Tatsächlich bewegen sich die einander widerstreitenden Interessen indes nicht in ein einem ledig-
lich dichotomischen Gegenüber, sondern in einer Interessentrias, die neben der Wasserwirtschaft 
und der Landwirtschaft auch das ökologische Gewässerschutzrecht umfaßt, das jegliche Form der 
Inanspruchnahme der Gewässer grundsätzlich als rechtfertigungsbedürftige Störung des Natur-
haushalts versteht. 

3 In dieser komplexen Gemengelage ist der Ruf nach dem Gesetzgeber wohlfeil, doch trägt eine 
sukzessive Erweiterung und damit nachgerade zwangsläufige Verkomplizierung des Normenbe-
stands womöglich zur kurzfristigen Befriedung der Diskussion, nicht aber notwendig auch zu dau-
erhafter Klärung bestehender Konflikte bei. Insbesondere verfehlt ein Gesetz seine rechtsstaatliche 
Aufgabe, wenn es nicht hinreichend effektiv überwacht und durchgesetzt werden kann. 

4 Das Rechtsstaatsprinzip gebietet, daß das Gesetz so formuliert ist, daß die zuständigen Behörden 
klare steuernde und begrenzende Handlungsmaßstäbe vorfinden. Anlaß, Zweck und Grenzen einer 
Regelung sind dabei hinreichend bereichsspezifisch, präzise und normenklar festzulegen, damit er-
stens der Normadressat erkennen kann, wie er sich rechtskonform zu verhalten hat, zweitens die 
Verwaltung eindeutige Anweisungen für die Erfüllung ihrer Vollzugsaufgabe erhält und drittens die 
Rechtsprechung die ihr obliegende Rechtskontrolle durchführen kann. 

5 Der Gesetzgeber ist, um eine möglichst lückenlose Regelung zu gewährleisten, darauf angewiesen, 
mit unbestimmten Rechtsbegriffen zu operieren, die für ihre Anwendung auf den einzelnen Fall 
der Konkretisierung bedürfen. Dabei werden Exekutive und Judikative nicht allein durch die In-
strumente der juristischen Methodenlehre, sondern insbesondere auch durch übergeordnete verfas-

sungsrechtliche Wertungen gelenkt. 

6 Die Gewährleistung einer funktionsfähigen öffentlichen Trinkwasserversorgung ist Ausfluß des 
grundgesetzlichen Sozial- und Umweltstaatsprinzips. Daneben obliegt dem Staat die Sicherung 
der Versorgung im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge als Folge seiner grundrechtlichen 

Schutzpflicht für das Leben und die Gesundheit der Bürger. 



2 
 

7 Die Landwirtschaft steht unter dem grundrechtlichen Schutz der Berufs- und der Eigentumsfreiheit. 
Aus der verfassungsrechtlichen Gesetzesunterworfenheit und Sozialbindung des Eigentums folgt 
aber, daß Einschränkungen der Gewässernutzung grundsätzlich entschädigungslos hinzunehmen 
sind. Etwas anderes gilt bei unzumutbaren Beschränkungen wie etwa durch entsprechende Anfor-
derungen in Wasserschutzgebieten nach näherer Maßgabe des § 52 Abs. 4 WHG. 

8 Das Grundgesetz ist wie auch das Europäische Unionsrecht einem anthropozentrischen Umwelt-

schutz verpflichtet, der es gebietet, die Umwelt nicht als solche, sondern als natürliche Lebens-
grundlagen des Menschen zu schützen. Damit erfordert das Staatsziel im Einzelfall eine Güterab-
wägung mit den zuvor dargestellten, grundsätzlich gleichrangigen Schutzpositionen des Menschen. 

9 Exemplarisch für die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Gesetzes ist der Auffangtatbestand der 

Gewässerbenutzung in § 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG, nach dem Maßnahmen, die geeignet sind, dauernd 
oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffen-
heit hervorzurufen, der wasserbehördlichen Zulassung nach § 8 Abs. 1 WHG bedürfen. Obwohl 
sich die landwirtschaftliche Düngung ohne weiteres hierunter subsumieren läßt, wird aus über-
wiegenden Kapazitäts- und Praktikabilitätserwägungen und unter Inkaufnahme erheblicher rechts-
methodischer Inkonsistenzen regelmäßig auf die Durchführung eines Erlaubnisverfahrens verzich-
tet. 

10 Der Verurteilung der Bundesrepublik Deutschland durch den Europäischen Gerichtshof wegen 
nicht zureichender Umsetzung der Nitratrichtlinie 91/676/EWG (Rs. C-543/16) lag zwar aus pro-
zeßrechtlichen Gründen das alte deutsche Düngerecht zugrunde, doch besteht überwiegend Einig-
keit, daß auch die noch vor Urteilsverkündung verabschiedete neue Düngeverordnung den unions-
rechtlichen Anforderungen nicht genügt und daher ihrerseits der weiteren Novellierung bedarf. Bei 
der Forderung nach weiteren Fortschreibungen des deutschen Transformationsrechts darf indes 
nicht übersehen werden, daß die zunehmende Verkomplizierung des Normenbestands zusätzliche 
erhebliche Vollzugsprobleme nach sich zu ziehen droht. Überdies ist zu erwägen, ob nicht auch 
die Richtlinie selbst, die seit Ihrem Inkrafttreten vor mehr als fünfundzwanzig Jahren keine substan-
tielle Aktualisierung erfahren hat, der Überprüfung am Maßstab neuer Erkenntnisse bedarf. 

11 Das landwirtschaftliche Anlagenrecht ist Gegenstand der im Jahr 2017 in Kraft getretenen neuen 
Anlagenverordnung des Bundes (AwSV). Aus rechtsstaatlichen Gründen des Bestands- und Ver-
trauensschutzes enthält diese zahlreiche, komplexe Relativierungen für Altanlagen, die insbesonde-
re mit Blick auf die Überwachung zur Einhaltung der maßgeblichen wasserhaushaltsgesetzlichen 
Schutzstandards die Gefahr von Vollzugsdefiziten, etwa bei der Abwehr der von Güllegruben aus-
gehenden Gefahren für das Grundwasser, in sich birgt.  

12 Mit Blick auf den quantitativen Gewässerzustand ist schließlich auf wasserhaushaltsgesetzliche 
Bestimmungen aufmerksam zu machen, die einen Zugriff auf das natürliche Wasserdargebot als er-

laubnisfreie Benutzungen, d. h. ohne Erfordernis einer vorherigen wasserbehördlichen Zulassung, 
ermöglichen. Die aus den wasserreichen Zeiten zur Mitte des letzten Jahrhunderts herrührenden 
wasserhaushaltsgesetzlichen Regelungen bedürfen mit Blick auf ihre wasserwirtschaftliche Berech-
tigung wie auch Vollzugsfähigkeit in Zeiten klimabedingt zunehmender Trockenperioden gegebe-
nenfalls der gesetzgeberischen Überprüfung. 
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Wasserrecht und Landwirtschaft in der anwaltlichen Praxis – 

Herausforderungen einer konfliktreichen Beziehung 
 

 
Das Verhältnis von Wasserwirtschaft und Landwirtschaft zeigt sich geprägt durch 

Konflikte, die sich nicht zuletzt aus widerstreitenden Auffassungen um die Bedeu-

tung der eigenen Materie speisen. 

 
Dem Grunde nach beanspruchen sowohl eine gesicherte Versorgung mit Trink- und 

Brauchwasser, als auch eine gesicherte Versorgung mit Lebensmitteln als Aspekte 

der Daseinsvorsorge Geltung. Zwangsläufig ergeben sich aus dieser Bedeutung bei-

der Materien sowie dem Wissen der jeweiligen Akteure um diese Bedeutung Rei-

bungen in Bezug auf die Ressource Wasser. Einander gegensätzliche Interessen und 

Zielvorstellungen der beiden Materien manifestieren sich dabei in unterschiedlichen 

Bewertungen konkreter Herausforderungen – wie etwa Schutz und Schonung der 

Ressource - und finden Ausdruck in voneinander abweichenden Ausrichtungen ei-

genen Handelns und Planens.  

 
A. Problemstellung 

Grundsätzlich verfügt die Bundesrepublik Deutschland über ein ausreichendes Was-

serdargebot, welches in der Vergangenheit imstande war, den zwischen Wasser-

wirtschaft und Landwirtschaft vorherrschenden Interessengegensatz und das jewei-

lige Anspruchsdenken bezüglich der Ressourcennutzung zu bedienen. Im Jahr 2016 

wurden mit rund 24 Milliarden Kubikmetern Wasserentnahme nur 12,8 % des po-

tenziellen Wasserdargebots von 188 Mrd. m3 genutzt.1 „Wasserstress“, also ein stei-

gendes Risiko für Umweltprobleme und wirtschaftliche Schwierigkeiten, war in 

Deutschland mithin bis dato nicht zu befürchten.2 Die Bundesrepublik Deutschland 

konnte und kann noch immer als wasserreiches Land bezeichnet werden. Nichtsdes-

tominder erwachsen aktuell qualitativer wiewohl quantitativer Herausforderun-

gen für den Gewässerzustand, welche sich nicht zuletzt auch auf das Verhältnis von 

Wasserversorgung und Landwirtschaft auswirken. 

 
I. Qualitativer Gewässerzustand: Chronische Problematik Nitratbelastung 

Zuvorderst und am eindrücklichsten prägt die seit Jahren andauernde Diskussion 

um Nitratbelastungen das Verhältnis zwischen Wasserversorgung und Landwirt-

schaft. Das jüngste Urteil des Gerichtshofes der EU vom 03.10.2019 in der Rechtssa-

che C-197/18 bestätigt dies. 

 

                                                           
1 Statistisches Bundesamt, Fachserie 19, R. 2.1.1. und 2.2., Wiesbaden, verschiedene Jahrgänge.  
2 Siehe dazu instruktiv die Ausführungen des Umweltbundesamtes, abrufbar unter https://www.um-

weltbundesamt.de/indikator-nutzung-der-wasserressourcen#textpart-2. 
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Einträge von Phosphor-Stickstoffverbindungen und Pestiziden belasten in Deutsch-

land schon seit vielen Jahrzehnten Grundwasser, Bäche, Flüsse, Seen, Küstengewäs-

ser und Meere.3 Bisherige Minderungsmaßnahmen, wie zuletzt die grundlegende 

Überarbeitung der Düngeverordnung im Jahr 20174- weitere Verschärfungen sind 

angedacht, das Bundeslandwirtschaftsministerium plant ein Inkrafttreten der 

neuen Düngeverordnung im Mai 2020 – haben nur partiell Wirkung gezeigt. Wenig 

überraschend hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) Deutschland bereits im 

Juni 2018 deshalb verurteilt. Zwar bezog sich das Urteil auf die alte Düngeverord-

nung von 2006, dennoch hatte die EU-Kommission immer auch signalisiert, dass ihr 

die Verschärfung der Düngeverordnung von 2017 nicht weit genug ging. 

 
Wesentliche Ursache für die Herausforderungen der Gewässerbelastung mit Nitrat 

sind nicht zuletzt auch Einträge aus der Landwirtschaft, etwa aus Massentierhal-

tungsbetrieben, die weitaus mehr Dünger produzieren, als auf dem vorhandenen 

Land aufgebracht werden kann und darf. Man spricht in diesem Zusammenhang von 

einer sogenannten „hohen Viehbesatzdichte“. Das daraus resultierende Problem ei-

ner hohen Nitratkonzentration im Grundwasser ist seit Jahrzehnten bekannt und die 

Folgen für die Trinkwassergewinnung sind in vielen Regionen mittlerweile mehr als 

präsent. Wenn Stickstoffüberschuss verursacht, dass der Grenzwert der Grundwas-

serverordnung von 50 mg/l Nitrat überschritten wird, kann dieses Grundwasser nicht 

mehr unmittelbar für die Trinkwassergewinnung genutzt werden. Eindeutige Hin-

weise auf Nitratquellen ergeben sich bei der Untersuchung der Landnutzungen. 

Messstellen im Einzugsbereich von Ackerland zeigen signifikant höhere Nitratkon-

zentrationen im Grundwasser als Messstellen, deren Einzugsgebiet vorwiegend 

durch Wälder geprägt ist. Unter Waldflächen wird die Nitratkonzentration von 50 

mg/l bei 1,7 % der Messstellen überschritten. An Messstellen, in deren Einzugsgebiet 

Grünland bzw. Siedlungen dominieren, beträgt dieser Anteil 8,3 % bzw. 6,3 %. In 

Regionen, in denen vorwiegend Ackerflächen bzw. Sonderkulturen vorliegen, wird 

der Schwellenwert der Grundwasserverordnung mit Nitratgehalten von mehr als 50 

mg/l bei einem Drittel (32,8 %) der Messstellen überschritten.5 

 
Obschon die angerissene Problematik der Einträge aus der Landwirtschaft mitnich-

ten ausdiskutiert ist, soll sie im Nachfolgenden nicht den Schwerpunkt der Ausei-

nandersetzung bilden, da deren Hintergründe und Partikularaspekte bereits an an-

derer Stelle profund nachvollzogen wurden.6 Aus diesem Grunde soll hier der Fokus 

für einer aktuell immer relevanter werdenden Auseinandersetzung in der Wasser-

wirtschaft geschärft werden, die im Kern den quantitativen Gewässerzustand be-

trifft. 

 

                                                           
3 Bundesministerium  für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Wasserwirtschaft in Deutsch-
land, 10/2017, S. 70 f. 
4 Die novellierte Düngeverordnung gilt seit dem 01.07.2017. 
5 Bundesministerium  für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Wasserwirtschaft in Deutsch-
land, 10/2017, S. 72. 
6 Statt Vieler etwa Douhaire, ZUR 2018, 464; Möckel, NVwZ 2018, 1599; Köck, NVwZ 2018, 1831; Köck, 
ZUR 2019, 67;  
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II. Quantitativer Gewässerzustand: Nutzungskonflikte um die Ressource 

Wasser  

Zunehmend drängt des Weiteren spürbar die Sorge darum, dass die Verteilung von 

Wasser in Deutschland erstmals seit Jahrzehnten zu einem relevanten Thema wer-

den könnte, in das Zentrum der fachwissenschaftlichen Diskussion. Maßgeblicher 

Auslöser hierfür sind veränderte klimatische Bedingungen, welche – im Zusammen-

spiel mit sich wandelnden demografischen Strukturen – ein nicht zu unterschätzen-

des Maß an Einflussnahme auf wasserwirtschaftlichen Ermessensentscheidungen 

zeitigen. Seit 2018 häufen sich Trockenheit und Hitzerekorde auch in Deutschland. 

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes war der vergangene Juni einer der 

wärmsten und sonnigsten seit Beginn flächendeckender Messungen. Obschon ins-

gesamt in Deutschland kein Wassermangel vorherrscht und gegenwärtig (wohl 

auch) keine flächendeckenden Versorgungsengpässe beim Trinkwasser zu befürch-

ten bleiben, ergibt sich doch eine mehr als bedenkenauslösende Bestandsaufnahme 

der momentanen Situation: 

 

In den vergangenen beiden Jahren herrschten zu wenige Regefälle, um eine Erho-

lung der Grundwasserstände zu ermöglichen. Auch ohne präsente aktuelle Daten 

zur Grundwassermenge 2018 könnte daher zu befürchten sein, dass sich die Grund-

wasserpegel noch nicht wieder auf den Stand vor 2018 aufgefüllt haben. Zugleich 

könnte sich das Spektrum präsenter Nutzer der Ressource jedoch erweitern. So 

könnte als verstärkter Nutzer von Wasservorräten auch die Landwirtschaft (wie 

auch die Industrie) wahrnehmbar werden. 

 
Forderungen von kommunalen Wasserversorgern die wachsende Konkurrenz zu 

Landwirtschaft und Industrie wachsamen Auges zu verfolgen und frühzeitig zuguns-

ten der Trinkwasserversorgung zu lenken, indem der Trinkwassergewährleistung 

(auch durch gesetzliche Nachjustierung) der Vorrang eingeräumt wird, sind aktuell 

hörbar und haben neben einer Thematisierung im Fachdiskurs7 und in gerichtlichen 

Auseinandersetzungen wie etwa dem geradezu beispielhaften „Wiesenhof“-Fall vor 

dem Verwaltungsgericht Oldenburg8 auch Einzug auch in die breiten Allgemeinme-

dien9 gefunden. Insbesondere könnte sich  die Notwendigkeit ergeben, wasserhaus-

haltsgesetzliche Bestimmungen, welche einen Zugriff auf das natürliche Wasserdar-

gebot als erlaubnisfreie Benutzungen ermöglichen, mithin also ohne Erfordernis ei-

ner vorherigen wasserbehördlichen Zulassung einräumen, in Zeiten der angespro-

chenen, klimabedingt zunehmenden Trockenperioden grundlegend zu novellieren. 

                                                           
7 Siehe Reinhardt, ZfW 1/2020, S. 1 ff. (im Erscheinen). 
8 Der NABU Niedersachsen hat am 15.04.2018 vor dem Verwaltungsgericht Oldenburg gegen den Be-
scheid des Landkreises Vechta vom 03.04.2018 Klage erhoben. Mit dem Bescheid hatte der Landkreis 
dem Wiesenhof-Konzern für seinen umstrittenen Großschlachthof in Lohne die Förderung erheblicher 
Mengen Grundwasser gestattet. Eine Genehmigung gleichen Inhalts war jedoch im November 2016 
durch ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg aufgehoben worden.  
9 Beispielhaft etwa ZDF heute vom 05.07.2019, https://www.zdf.de/nachrichten/heute/umweltamt-
warnt-streit-um- wasser-absehbar-100.html; Der Tagesspiegel vom 12.07.2019, https://www.tages-
spiegel.de/politik/duerre-im-sommer-  deutschland-bald-im-wasserstress/24588422.html. 
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1. Situative Ausgangslage: Klimawandel 

Insbesondere das als solches titulierte „Dürrejahr 2018“ und das wohl im Ergebnis 

wohl kaum anders zu bewertende Jahr 2019 haben offengelegt, dass Landwirten, 

welche ihr Anbaugut während der Hitzephasen bewässern konnten, ein weitaus ge-

sicherterer Ernteeintrag beschieden war, als denjenigen Landwirten, welche auf 

eine Bewässerung verzichteten (verzichten mussten). Die Aussicht auf häufigere 

trockene Sommer bedeuten somit auch, dass der Bedarf zur landwirtschaftlichen 

Bewässerung steigen wird. Aufgrund der weiteren Intensivierung der Bewirtschaf-

tung der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Flächen, die auch zunehmend 

den Anbau von bewässerungsintensiveren Sonderkulturen beinhaltet, ist mit einem 

stetig zunehmenden Wasserbedarf zu rechnen. Derzeit hat die Bewässerungsland-

wirtschaft in Deutschland mit einem Anteil von 2,7 % an der landwirtschaftlich ge-

nutzten Fläche und einer Entnahme von ca. 0,2 % des Dargebots nur eine geringe 

Bedeutung.10 Die Beregnungsbedürftigkeit wird deutschlandweit tendenziell jedoch 

zunehmen, wenngleich regional sehr unterschiedlich. Die Bewässerungsmenge ist 

stark abhängig von der landwirtschaftlichen Produktion. So wird der Obst- und Ge-

müsebau bisher stärker bewässert, als dies für viele Ackerkulturen der Fall ist. 

 
Fast selbstverständlich entbrennt ausgehend von dieser für sich betrachtet wenig 

überraschende Feststellung eine leidenschaftlich geführte Diskussion darüber, wem 

die Entnahme von Oberflächenwasser und insbesondere von Grundwasser für der-

artige landwirtschaftliche Beregnungszwecke (überhaupt) gesetzlich eingeräumt 

ist. In diesem Zusammenhang manifestiert sich auch – und nunmehr besonders 

deutlich - ein weiteres Mal das konfliktreiche Verhältnis von Wasserversorgung und 

Landwirtschaft, da Hintergrund der angestrengten Auseinandersetzung die Frage 

danach ist, die Interessen wessen Beteiligten schlussendlich den Vorrang vor den In-

teressen des jeweils anderen genießen. In den letzten Jahren wurden Wasserversor-

gungsunternehmen von den Genehmigungsbehörden an mehreren Verfahren zur 

Beantragung bzw. Verlängerung von Grundwasserentnahmen für Beregnungszwe-

cke beteiligt, die in den Wasserschutzgebieten von der Landwirtschaft (und dem 

Gartenbau) beantragt wurden. Es besteht dabei Grund zur Annahme, dass in einigen 

dieser Gebiete die genehmigten Wasserrechte das nutzbare Grundwasserdargebot 

bereits gegenwärtig vollständig ausschöpfen. Hinzu kommen vermutlich Über-

schreitungen der zugelassenen Entnahmemengen bei bereits genehmigten Wasser-

rechten Dritter und zusätzlich eine Vielzahl illegaler Entnahmen aus Grund- und 

Oberflächengewässern. Durch den prognostizierten Klimawandel sind in Zukunft 

nachteilige Einflüsse auf das Grundwasserdargebot und ein weiter zunehmender 

Wasserbedarf anzunehmen, weshalb ein Anschwellen der skizzierten aufkeimenden 

Diskussion zu erwarten ist. 

 

                                                           
10 Umweltbundesamt (UBA), Trockenheit in Deutschland – Fragen und Antworten, abrufbar unter 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/trockenheit-in-deutschland-fragen-antworten. 
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2. Rechtliche Bestandsaufnahme – Wer darf entnehmen? 

a) Landwirtschaftliche Beregnung als erlaubnisfreier Tatbestand im Sinne 

des § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Var. 2 WHG? 

Ausweislich § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Var. 2 WHG bedürfen die Entnahme, das Zuta-

gefördern, Zutageleiten oder Ableiten von Grundwasser für den landwirtschaftlichen 

Hofbetrieb keiner Erlaubnis oder Bewilligung, soweit keine signifikanten nachteili-

gen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu besorgen sind. Abweichungen von 

diesem Grundsatz durch Landesrecht ermöglicht § 46 Abs. 3 WHG. 

 
Indessen umfasst die Regelung ausweislich der Gesetzesbegründung11 „wie im gel-
tenden Recht keine Massentierhaltungen. Erlaubnis- und Bewilligungsfreiheit besteht 

folglich nicht, wenn für den  Hofbetrieb die  Tierplatzschwellenwerte  nach  der 4. BIm-

SchV  erreicht  werden  und  damit  eine immissionsschutzrechtliche  Genehmigung er-

forderlich ist“. Weitergehende Beschränkungen der Befreiungsregelung ergeben 

sich aus dem Verständnis um den Begriff des „landwirtschaftlichen Hofbetriebes“. 
Dieser wird als Mittelpunkt des landwirtschaftlichen Betriebes verstanden, so dass 

extern landwirtschaftlich genutzte Flächen wie Äcker, Wiesen und Weiden sowie 

reine Nebenbetriebe den Tatbestand nicht erfüllen. 12 

 
Eine Wasserentnahme zum Zwecke der landwirtschaftlichen Beregnung kann vor 

diesem Hintergrund also nicht als erlaubnisfreie Entnahme zu Bewässerungszwe-

cken im Sinne des § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Var. 2 WHG eingestuft werden.13 

 
b) Landwirtschaftliche Beregnung als erlaubnispflichtiger Tatbestand im 

Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG? 

Handelt es sich somit bei der Wasserentnahme zum Zwecke landwirtschaftlicher 

Beregnung nicht um eine erlaubnisfreie Wasserentnahme, so eröffnet sich die 

Frage, ob diese sodann den erlaubnispflichtigen Tatbestand des § 9 Abs. 1 Nr. 5WHG 

erfüllt und damit eine „echte Benutzung“ darstellt. 
 
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG stellt neben dem Entnehmen und Ableiten von Wasser 

aus oberirdischen Gewässern, dem Aufstauen und Absenken von oberirdischen Ge-

wässern, dem Entnehmen fester Stoffe aus oberirdischen Gewässern, soweit sich 

dies auf die Gewässereigenschaften auswirkt und dem Einbringen und Einleiten von 

Stoffen in Gewässer auch das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten 

von Grundwasser eine Benutzung im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes dar. 

 
Derartige gestattungspflichtige Entnahmen von Grundwasser im Sinne des § 9 Abs. 

1 Nr. 5 WHG sind nach den Grundsätzen einer nachhaltigen Bewirtschaftung der vor-

handenen Ressourcen im Rahmen des wasserrechtlichen Verfahrens zu beurteilen.  

                                                           
11 BT-Drucks. 16/12275, S. 64. 
12 Czychowski/Reinhardt, WHG, 12. Aufl. 2019, § 46 Rn. 14. 
13 Czychowski/Reinhardt, WHG, 12. Aufl. 2019, § 46 Rn. 14 f.; dazu auch Griesbach, Wertermittlungs-
forum 2017 S. 98. 
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aa) Welche Bedeutung hat dies für die öffentliche Wasserversorgung? 

Da in einem Einzugsgebiet bzw. Grundwasserkörper die Grundwasserentnahmen 

das verfügbare Grundwasserdargebot nicht überbeanspruchen dürfen, sind zur Si-

cherstellung einer nachhaltigen Grundwasserbewirtschaftung nur solche Entnah-

men zu genehmigen, die in Summe mit allen bestehenden Entnahmen das nutzbare 

Grundwasserdargebot – ermittelt auf Grundlage der langjährigen mittleren Grund-

wasserneubildungsmenge – nicht überschreiten und die Vorfluterfunktion der Ober-

flächengewässer nicht ökologisch relevant einschränken.14  

 
Im Rahmen von Genehmigungsverfahren für Trinkwassergewinnungsanlagen wer-

den aufwändige Bilanzierungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass für alle (zum 

Zeitpunkt des Verfahrens) bekannten Entnahmen ein ausreichendes Wasserdarge-

bot gewährleistet bleibt. Im Rahmen derartiger Bilanzierungen wird auch der Bedarf 

zur Stützung von grundwasserabhängigen Ökosystemen berücksichtigt. Unter Um-

ständen kann sich in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit einer künstlichen 

Grundwasseranreicherung ergeben. Treten nunmehr neue Entnahmen Dritter – 

etwa der Landwirtschaft – hinzu, so ergibt sich die zwingende Notwendigkeit, die 

Mengenbilanzierung im Wassereinzugsgebiet neu zu ermitteln bzw. zu aktualisie-

ren. Somit können die landwirtschaftlichen Belange der Wasserentnahme zum Be-

regnungszwecke in jedem wasserbehördlichen Zulassungsverfahren15 sowie unter 

dem Aspekt eines Ausgleichs einander widerstreitender Gewässernutzungsinteres-

sen nach § 22 WHG erheblich werden.16 

 
bb) Ausgleich zwischen den konkurrierenden Nutzungen - Welche Bedeutung 

genießt Landwirtschaft heute wirklich? 

In dem angesprochenen Zusammenhang mit der Frage nach der grundsätzlichen 

Bedeutung landwirtschaftlicher Belange unter dem Wasserhaushaltsgesetz und ins-

besondere im Rahmen der Entscheidung um einen Ausgleich konkurrierender Ge-

wässernutzungen bildet einen wichtigen Aspekt auch die Frage nach der „besondere 
Bedeutung der Landwirtschaft für die Sicherstellung der Ernährung“ der Bevölke-
rung.  

 

                                                           
14 Siehe die Anmerkungen in Czychowski/Reinhardt, WHG, 12. Aufl. 2019, § 12 Rn. 14 f. (Rn. 15); in Nie-
dersachsen existiert dazu einen Leitfaden zur Entnahme bzw. eine Rangfolge aus dem Jahr 2009. 
15 Der Antragstellung im wasserrechtlichen Gestattungsverfahren vorausgehende Erkundungsbohrun-
gen zur Ermittlung der Grundwassersituation sind als Erdaufschlüsse bei der unteren Wasserbehörde 
anzeigepflichtig. Beträgt die Wasserentnahme < 100.000 m³ pro Jahr und es sind keine grundwasser-
abhängigen Ökosysteme betroffen, erfolgt ein normales wasserrechtliches Erlaubnisverfahren. Nach 
dem jeweiligen Landesgesetz über die kann beim Entnehmen von Grundwasser von <100.000 m³ pro 
Jahr und für ein wasserwirtschaftliches Projekt in der Landwirtschaft, einschließlich Bodenbewässe-
rung oder Bodenentwässerung eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls (sofern grundwas-
serabhängige Ökosysteme betroffen sind) nötig sein. Eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls kann 
in jedem Fall bei Wasserentnahmen >100.000 m³/a erforderlich werden. 
16 So Reinhardt, Energiepflanzenanbau und Wasserrecht, DVBl. 1195 ff. (1201).  
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Speziell innerhalb der Abwägungsentscheidung zwischen Wasserentnahme zum 

Zwecke der Wasserversorgung und Wasserentnahme zum Zwecke landwirtschaftli-

cher Beregnung ist es nämlich von besonderer Relevanz, zu hinterfragen, welche da-

seinsvorsorgliche Nützlichkeit der jeweiligen Benutzung des Gewässers zuteilwird.  

 

Während die öffentliche Wasserversorgung bundesrechtlich auf Tatbestandes- wie 

Rechtsfolgenseite durch § 12 WHG und § 6 WHG als Anteil des „Wohls der Allge-
meinheit“ besondere Vorrangstellung genießen sollen und in der wasserbehördli-
chen Ermessensbetätigung das Augenmerk ausdrücklich auf die öffentliche Wasser-

versorgung als „besondere Ausprägung des Nachhaltigkeitserfordernisses“17 ge-

lenkt wird, um den vorrangigen Belangen der öffentlichen Wasserversorgung auch 

im Falle, dass ein zwingender Versagungsgrund nach § 12 Abs. 1 WHG nicht  vorliegt, 

angemessen Rechnung zu tragen18, stellt sich die Einordnung der besonderen Be-

deutung der Landwirtschaft in der modernen agrikulturellen Vielfalt ungleich 

schwieriger dar. Gegenwärtig dominiert nicht mehr allein der Aspekt, dass die 

„Landwirtschaft zuvorderst die Aufgabe verfolgt, Grundlage und Sicherheit für die 

Ernährung eines Volkes zu sein“19. Bereits im Jahr 1960 wies der Bundesgerichtshof 

darauf hin, dass diese Aufgabe „mehr und mehr dadurch eingeengt (wird), dass ein 
nicht unbedeutender Teil des Nahrungsbedürfnisses zwangsläufig und verstärkt in-

folge der europäischen Einigung durch die Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

aus anderen Ländern im Austausch mit vornehmlich industriellen Erzeugnissen ge-

deckt wird“.20 Diese Feststellung des Bundesgerichtshofes hat auch gegenwärtig 

nichts an Richtigkeit eingebüßt. Vielmehr ist es eines der prägenden Kennzeichen 

der modernen deutschen Landwirtschaft, dass diese ihren Fokus auf den Export 

richtet. So wurde für die Ausfuhren deutscher Agrarprodukte und Lebensmittel so-

wie Landtechnik seitens der German Export Association for Food and Agriproducts 

(GEFA) für 2017 mit 78,3 Mrd. Euro ein neuen Rekordwert prognostiziert, der um 3,9 

Prozent über dem Vorjahresniveau rangierte.21 Dies unterstreicht mehr als deutlich, 

dass der durch den Bundesgerichtshof angesprochene Trendwandel in der moder-

nen deutschen Landwirtschaft bereits zu geübter Regel geworden ist. Die dahinter-

stehende Entwicklung scheint nicht abgeschlossen, sondern in der weiteren Ent-

wicklung begriffen zu sein. Wenn nun die landwirtschaftliche Erzeugung schon ihrer 

Intention nach nicht mehr der Sicherstellung der Ernährung, sondern Vielmehr der 

Energiegewinnung zu dienen bestimmt ist, so fragt sich, ob die Landwirtschaft nicht 

aus der ihr zuvor eingeräumten Sonderstellung als Gewährleister lebenswichtiger 

Nahrungsprodukte in die Stellung eines  supranational agierenden wirtschaftlichen 

Wettbewerbers  wechseln muss. Demgegenüber bleibt die öffentliche Wasserver-

sorgung – nicht zuletzt wegen des in § 50 Abs. 2 WHG manifestierten Ortsnäheprin-

                                                           
17 So BT-Drucks. 16/12275, S.55. 
18 Reinhardt, ZfW 1/2020, S. 1 ff. (Im Erscheinen). 
19 So BGH, NJW 1961, S. 725 (728). 
20 BGH, NJW 1961, S. 725 (728). 
21 Vorläufiger Stand 16.01.2018, Quelle: Stat. Bundesamt/AMI, abrufbar unter www.germanex-
port.org. 
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zips – einer ortsnahen Ressourcennutzung verpflichtet. Sie verfolgt damit schluss-

endlich – im Gegensatz zur Landwirtschaft – die Zielsetzung eines verantwortungs-

bewussten Umganges mit der regional zur Verfügung stehenden Ressource Wasser 

um eine regionale Versorgung der Bevölkerung mit Trink- und Brauchwasser zu ge-

währleisten. Betrachtet man nunmehr im Rahmen der angesprochenen Abwä-

gungsentscheidungen im Rahmen wasserrechtlicher Gestattungsverfahren die dar-

gestellten Zielsetzungen und Hintergründe, so ergibt sich mehr als offenkundig die 

Frage, ob es sich bei Wasserversorgung und Landwirtschaft tatsächlich um „gleich-
rangige“ Aspekte der Daseinsvorsorge handelt. Der wissenschaftlich belegte As-
pekt, dass der Mensch in Krisenzeiten imstande sein soll, lediglich drei Tage ohne 

Wasser, sehr wohl aber mindestens drei Wochen22 ohne Essen auszukommen, flan-

kiert diesen Gedankengang. 

 

3. Tatsächliche Bestandsaufnahme – Funktionierende und geübte Kon-

trolle? 

Nicht von minderer Bedeutung in der Auseinandersetzung mit dem angesproche-

nen Konfliktverhältnis zwischen Wasserversorgung und Landwirtschaft in Bezug auf 

die Nutzung der Wasserressourcen ist auch die Frage danach, wie und in welcher 

Intensität eine Kontrolle der Wasserentnahmen der jeweiligen Beteiligten erfolgt. 

Insbesondere mit Blick auf Wasserentnahmen durch die Landwirtschaft zu Bereg-

nungszwecken scheint hier die Grauzone zwischen gestattungspflichtigen Wasser-

entnahmen und gestattungsfreien Entnahmen in der Auffassung der Agierenden zu 

verschwimmen.  

 

Aktuellen Berichten zufolge installieren die unteren Wasserbehörden verstärkte 

Kontrollen an Gewässern, um eine Wasserentnahme ohne wasserrechtliche Gestat-

tung zu unterbinden.23 Ob dies allerdings in der Praxis tatsächlich mit dem ge-

wünschten Erfolgt gesegnet ist, erscheint mehr als fraglich. Selbst der Aspekt, dass 

für den Fall, dass bei Gewässerkontrollen Verstöße festgestellt werden, dies als Ord-

nungswidrigkeit geahndet werden und ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro ausge-

sprochen werden kann, erscheint als lediglich stumpfes Schwert in der Auseinander-

setzung, zumal etwa in Sachsen im vergangenen Jahr nur wenige Bußgelder wegen 

des Verstoßes gegen das Entnahmeverbot verhängt worden sind und soweit Buß-

gelder gezahlt werden mussten, lediglich Beträge im niedrigen dreistelligen Bereich 

auferlegt wurden. In den meisten Fällen verblieb es bei Ermahnungen.24 

 

Dass diese unzureichende Kontrolldichte, die sicherlich einmal mehr fehlender Per-

sonalstärke auf Seiten der Behörden geschuldet sein dürfte- im Ergebnis insbeson-

dere den Wasserversorgungsunternehmen missfällt, versteht sich ohne weitere Er-

klärung. 

                                                           
22 Mahatma Gandhi etwa fastete im Hungerstreik 21 Tage. 
23 https://www.mdr.de/sachsen/trockenheit-wasser-entnahme-verbot-strafe-100.html. 
24 https://www.mdr.de/sachsen/trockenheit-wasser-entnahme-verbot-strafe-100.html. 
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4. Ausblick und Handlungsoption - Kostenbeteiligung der Landwirtschaft 

nach Art. 9 WRRL und Ausweitung des Wasserentnahmeentgeltes? 

Das nachgezeichnete Konfliktverhältnis zwischen Wasserversorgung und Landwirt-

schaft betreffend die Entnahme von Grundwasser zu Beregnungszwecken besitzt 

des Weiteren eine nicht zu gering zu bewertende wirtschaftliche Komponente, was 

seitens der Wasserversorger die Diskussion um Art. 9 der Wasserrahmenrichtlinie 

(Richtlinie 2000/60/EG, WRRL) und dessen nationalrechtliche Umsetzung in der 

Transformationsregelung des § 6a WHG neuerlich aufleben lässt.  

 

Obschon beiden Regelungen ein rechtsmethodisch unbefriedigender Charakter als 

bloßer normativer Impuls für einen politisch und ökonomisch geführten öffentlichen 

Diskurs attestiert wird,25 ergibt sich aus ihnen dennoch eine relevante Erkenntnis, 

welche (auch) die Wasserentnahme zu landwirtschaftlichen Beregnungszwecken 

betrifft. 

 

Art. 9 Abs. 1 WRRL normiert 

 

„(1) Die Mitgliedstaaten berücksichtigen unter Einbeziehung der 
wirtschaftlichen Analyse gemäß Anhang III und insbesondere un-
ter Zugrundelegung des Verursacherprinzips den Grundsatz der 

Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen einschließlich 
umwelt- und ressourcenbezogener Kosten. 
 

Die Mitgliedstaaten sorgen bis zum Jahr 2010 dafür, 
 
- dass die Wassergebührenpolitik angemessene Anreize für die Be-

nutzer darstellt, Wasserressourcen effizient zu nutzen, und somit 
zu den Umweltzielen dieser Richtlinie beiträgt; 
 
- dass die verschiedenen Wassernutzungen, die mindestens in die 

Sektoren Industrie, Haushalte und Landwirtschaft aufzugliedern 
sind, auf der Grundlage der gemäß Anhang III vorgenommenen 
wirtschaftlichen Analyse und unter Berücksichtigung des Verur-

sacherprinzips einen angemessenen Beitrag leisten zur Deckung 
der Kosten der Wasserdienstleistungen. 
 

Die Mitgliedstaaten können dabei den sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Kostendeckung sowie die 
geographischen und klimatischen Gegebenheiten der betref-
fenden Region oder Regionen Rechnung tragen.“ 

 

                                                           
25 So Reinhardt, Copy & Paste: Die WHG-Novelle 2016 zum Kostendeckungsprinzip bei Wasserdienst-
leistungen, NVwZ 2016, 1039 ff. (S. 1041). 
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In der nationalen Transformationsregelung lautet es in bewusst und gewollt enger 

Anlehnung26 daran 

 

(1) Bei Wasserdienstleistungen ist zur Erreichung der Bewirtschaftungs-

ziele nach den §§ 27 bis 31, 44 und 47 der Grundsatz der Kostendeckung 

zu berücksichtigen. Hierbei sind auch die Umwelt- und Ressourcenkos-

ten zu berücksichtigen. Es sind angemessene Anreize zu schaffen, Was-

ser effizient zu nutzen, um so zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele 

beizutragen. 

(2) Wenn bestimmte Wassernutzungen die Erreichung der in Absatz 1 

genannten Bewirtschaftungsziele gefährden, haben Wassernutzungen, 

insbesondere in den Bereichen Industrie, Haushalte und Landwirt-

schaft, zur Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen angemes-

sen beizutragen. 

(3) Im Rahmen der Absätze 1 und 2 sind das Verursacherprinzip sowie 

die wirtschaftliche Analyse der Wassernutzungen nach der Oberflächen-

gewässerverordnung und der Grundwasserverordnung zugrunde zu le-

gen. (…)“ 

 

Betrachtet man nun den Begriff der „Wasserdienstleistungen“, der in Art. 9 Abs. 1 S. 
1 und in S. 2, 2 Spiegelstrich WRRL und in § 6a Abs. 1 WHG Verwendung erfährt, 

zeigt sich, dass selbige nach Art. 2 (38) WRRL „alle Dienstleistungen, die für Haus-

halte, öffentliche Einrichtungen oder wirtschaftliche Tätigkeiten jeder Art folgendes 

zur Verfügung stellen: 

 

1. Entnahme, Aufstauung, Speicherung, Behandlung und Verteilung von 

Oberflächen- oder Grundwasser; 

2. Anlagen für die Sammlung und Behandlung von Abwasser, die anschlie-

ßend in Oberflächengewässer einleiten“ 

 

darstellen sollen.  

 

Diese Definition der „Wasserdienstleistungen“ wurde seitens der Bund/Länder- Ar-

beitsgemeinschaft (LAWA) als „alle Maßnahmen zur öffentlichen Wasserversor-

gung und zur kommunalen Abwasserbeseitigung“ interpretiert.27 Damit entfällt z.B. 

für Maßnahmen des Hochwasserschutzes, zur Stromerzeugung oder für die Schiff-

fahrt die Verpflichtung, sich angemessen an der Deckung ihrer vermutlich hohen 

Umwelt- und Ressourcenkosten zu beteiligen. Der mögliche Spielraum für eine 

„strengere“ Interpretation des Richtlinientextes auf Länderebene wurde demgegen-

über ungenutzt belassen. 

 

                                                           
26 Bt.-Drucks. 18/6986, S. 11. 
27 LAWA, Arbeitshilfe zur Umsetzung der EG-WRRL, 2003, S. 75; LAWA - Ausschuss  Wasserrecht, Ge-
meinsames Verständnis zu Umwelt- und Ressourcenkosten, 2013. 
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Dementsprechend lässt sich zunächst das insbesondere von Seiten der Wasserver-

sorgung unbefriedigende Zwischenresümee formulieren, dass anders als Maßnah-

men zur öffentlichen Wasserversorgung solche landwirtschaftlichen Entnahmen 

zum Beregnungszweck (zunächst) dem unmittelbaren Anwendungsbereich einer 

derartig ausgestalteten Kostenverantwortung nach Art. 9 Abs. 1 S. 1 WRRL entzo-

gen sind. Sie gelten hiernach selbst nicht als „Wasserdienstleistungen“. Richtet man 
den Blick auf § 6a WHG und die gleichzeitig neu eingeführte Legaldefinition des § 3 

Nr. 16 WHG, so ergibt sich, dass die durch einen Dritten vermittelten wasserbezo-

genen Dienstleistungen im Rahmen der Wasserversorgung in den Anwendungsbe-

reich der Norm einbezogen sind. Dieser bisweilen nicht überraschende Befund ge-

winnt an Relevanz, soweit man vergegenwärtigt, dass diese zunächst „nur“ als eine 
sachlich unveränderte Übernahme der Definition aus Art. 2 Nr. 38 WRRL anmutende 

Ergänzung des Kostendeckungsgrundsatzes in § 6a WHG nach Maßgabe unions-

rechtskonformer Auslegung durch ein mitgelesenes richtlinienrechtliches Merkmal 

des „Zur-Verfügung-Stellens“ zu ergänzen ist. Dies weist darauf hin, dass eine Was-
serdienstleistung im Sinne des § 3 Nr. 16 WHG nur dann vorliegt, wenn ein Dritter 

(Wasserversorger) eingeschaltet ist und nicht auch schon dann, wenn der Endver-

braucher selbst zu eigenen Zwecken Wasser entnimmt.28 Wasserentnahmen zum 

Zwecke landwirtschaftlicher Beregnung unterfallen mithin nicht dem „Wasser-
dienstleistungsbegriff“. 
 

Vor dem Hintergrund, dass landwirtschaftliche Wasserentnahmen zum Bereg-

nungszwecke gerade nicht als weniger auswirkungsrelevant auf die Erreichung gu-

ter Zustände (oder abgeschwächter Zielzustände) betrachtet werden können, als 

die Entnahmen für die öffentliche Wasserversorgung und des Weiteren auch das 

Prinzip einer „Kostenverantwortung im Ressourcenzugang“ weit mehr als lediglich 

einen Hebel zur Herstellung bestimmter Umweltzustände darstellt, ist dieser Be-

fund mehr als fragwürdig. Umweltkosten, mithin also Schäden an der Umwelt, an 

aquatischen Ökosystemen und abhängigen Landökosystemen29 entstehen durch 

eine landwirtschaftliche Wasserentnahme zum Beregnungszwecke in relevantem 

Maße. Ressourcenkosten, die gemeinhin als eine Übernutzung von Wasserressour-

cen verstanden werden, welche dadurch entstehen, dass knappe Wasserressourcen 

über die natürliche Wiederherstellungs- und Erholungsfähigkeit hinaus genutzt wer-

den, bspw. dass Grundwasser in übermäßiger Form entnommen wird, sind infolge 

landwirtschaftlicher Wasserentnahmen ebenfalls nicht ausschließbar. 

 

An dieser Stelle kann dann aber der Blick auf § 6a Abs. 2 WHG weiterhelfen, der auf 

den Wassernutzungsbegriff abstellt, der in § 3 Nr. 17 WHG legaldefiniert ist. Aus-

gangspunkt der Regelung ist die Situation, dass die Bewirtschaftungsziele nach den 

                                                           
28 Guckelberger, in: BeckOK/WHG, § 3 Rn. 43; Reinhardt, NVWZ 2016, S. 1040 f. 
29 Handreichungen zur Definition und Ermittlung von Umwelt- und Ressourcenkosten (URK) erarbei-
tet (WATECO 2002, Europäische Kommission 2000 und DG ECO2, Europäische Kommission 2004). 
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§§ 27–31, 44 und 47 WHG nicht erreicht sind und die Erreichung der Ziele durch be-

stimmte Wassernutzungen gefährdet sind.30 Der Begriff der „Wassernutzungen“ er-
fährt seine Legaldefinition in § 3 Nr. 17 WHG. Danach sind Wassernutzungen nicht 

nur Wasserdienstleistungen, sondern darüber hinaus auch anderen Handlungen mit 

Auswirkungen auf den Zustand eines Gewässers, die im Hinblick auf die wasserhaus-

haltsgesetzlichen Bewirtschaftungsziele signifikant sind. 

 

In die Kategorie derartiger „Wassernutzungen“ im Sinne von § 6a Abs. 2, 3 Nr. 17 
WHG kann die landwirtschaftliche Wasserentnahme aus Grundwasserköpern zum 

Zwecke der Beregnung einzuordnen sein. Diese Handlung zeitigt nämlich Auswir-

kungen auf den Zustand des Gewässers, die im Hinblick auf das Bewirtschaftungs-

ziel nach § 47 Abs. 1 WHG signifikant sind und die Erreichung der Bewirtschaftungs-

ziele gefährden. In solchen Fällen müssen Wassernutzer für Ihre Wassernutzungen, 

also hier die Landwirtschaft für die Wasserentnahme zur Beregnung, zur Deckung 

der Kosten der Wasserdienstleistungen angemessen beitragen. Dies entspricht im 

Übrigen auch dem als wesentlichen Grundsatz des Umweltrechts (und Wasser-

rechts) anerkannten „Verursacherprinzip“ und führt letztlich dazu, dass bei der Was-

serdienstleistung „Trinkwasserversorgung“ die Landwirtschaft Kosten der Aufberei-
tung des Grundwassers (etwa eine künstliche Grundwasseranreicherung) zu tragen 

hat, sofern und sobald gesonderte oder erhöhte Kosten der Wasseraufbereitung 

aufgrund der durch die landwirtschaftliche Wasserentnahme verursachten Auswir-

kungen auf das Grundwasser erforderlich sind.31.32 Aufgrund der sog. 1:1 Umsetzung 

der Wasserrahmenrichtlinie in nationales Recht wird das Verursacherprinzip in § 6a 

Abs. 3 WHG nun ausdrücklich erwähnt. Damit wird noch deutlicher, dass zur Errei-

chung der Bewirtschaftungsziele gerade bei der Anwendung der wirtschaftlichen In-

strumente im Zusammenhang mit den Wasserdienstleistungen und den sonstigen 

Wassernutzungen, die das Erreichen der Bewirtschaftungsziele gefährden, strikt 

das Verursacherprinzip anzuwenden ist. Es ist damit nicht zulässig, dass Kosten den 

Wasserdienstleistungen (hier: der Wasserversorgung) zugeordnet werden, wenn 

diese durch sonstige Wassernutzungen (hier: landwirtschaftliche Wasserentnah-

men), aufgrund der mit diesen Wassernutzungen einhergehenden Gefährdung der 

Bewirtschaftungsziele, verursacht werden. In diesen Fällen sind die sonstigen Was-

sernutzungen unter Anwendung des Verursacherprinzips an den Kosten angemes-

sen33 zu beteiligen 

 

                                                           
30 So Hasche, in: BeckOK UmweltR/ WHG, § 6a Rn. 34 ff., der darauf hinweist, dass es nicht erforderlich 
ist, dass durch die Wassernutzung die Zielerreichung ausgeschlossen ist, es genügt, wenn das Errei-
chen unwahrscheinlich oder auch nur zu einem späteren Zeitpunkt möglich erscheint, da in diesen Fäl-
len das Erreichen des Bewirtschaftungsziels, sei es auch nur ein zeitnahes Erreichen, bereits gefährdet 
ist. 
31 Einschränkend sei angeführt, dass über § 6a Abs. 2 WHG Wassernutzungen lediglich einen ange-
messenen Kostenbeitrag  zu leisten haben und zudem die Erreichung der Bewirtschaftungsziele ohne 
eine derartige Beteiligung gefährdet sein muss, dazu Hasche, in: BeckOK UmweltR/ WHG, § 6a Rn. 34, 
35. 
32 Dazu Hasche, in: BeckOK UmweltR/ WHG, § 6a Rn. 34, 35. 
33 Hasche, in: BeckOK UmweltR/ WHG, § 6a Rn. 35. 



Stand: 9. Oktober 2019 

 Seite 13/13 

 

Schließlich könnte auch über einen Einbezug der landwirtschaftlichen Wasserent-

nahmen in das Wasserentnahmeentgelt nachzudenken sein. In vielen Bundeslän-

dern werden bestimmte Bereiche der Wirtschaft – wie Bergbau und Landwirtschaft–
von der Zahlung eines Wasserentnahmeentgeltes ausgenommen. Dies erfolgt zu-

meist aus der Zielsetzung heraus, beispielsweise die Landwirtschaft zu fördern, oder 

um die Wettbewerbsfähigkeit der betreffenden Betriebe sicherzustellen. Hiervon 

ausgenommen ist insbesondere Berlin, da die Regelungen des Stadtstaates keine 

Ausnahmen für Wirtschaft und Industrie vorsehen. Einen starken Gegensatz dazu 

bildet Rheinland-Pfalz. Dort sind Ausnahmen zur Abgabe für Landwirtschaft, Berg-

bau, Wasserkraft und bestimmte Bereiche der Industrie geregelt. Da das Wasserent-

nahmeentgelt nicht zuletzt auch von zentraler Bedeutung für die Finanzierung  von 

Gewässerschutzmaßnahmen ist, da in vielen Bundesländern eine Zweckbindung 

der erzielten Entgelte existiert, scheint es mehr als sinnhaft, zukünftig auch land-

wirtschaftliche Wasserentnahmen mit einem Wasserentnahmeentgelt zu belegen. 

In Anbetracht steigender Abnahmemengen durch klimatisch bedingt verstärkt zu 

erwartende Hitzeperioden wäre jede abweichende Handhabung einer Verbesserung 

der Gewässerqualität abträglich uns setzte die Bundesrepublik Deutschland der Kri-

tik aus, keine ausreichenden Bemühungen zu betreiben, um die Ziele der Wasser-

rahmenrichtlinie fristgerecht zu erreichen. Den Regelungen über die Entgelthöhe 

und den Ausnahmen der Abgaben muss das Verursacherprinzip zugrunde gelegt 

werden. Ansonsten würde die Lenkungswirkung, die auf einen nachhaltigeren und 

ökologischeren Umgang mit der Ressource Wasser abzielt, konterkariert. Wirt-

schaftszweige, die Wasser nutzen, sollten - soweit sie durch ihre Wasserverwendung 

die Wasserqualität verschlechtern - nicht von der Entrichtung eines Wasserentnah-

meentgeltes ausgenommen werden. Dies betrifft mithin auch die Landwirtschaft, 

welche dem Verursacherprinzip entsprechend, unter Umständen zu höheren Abga-

besätzen veranlagt werden sollte, als sie insbesondere für Trinkwasser zu entrichten 

sind.34 

 

 

                                                           
34 Vgl. Die Wasserentnahmeentgelte der Länder–Kurzgutachten des BUND, Januar 2019. 
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Einleitung

Die Bedeutung von Stickstoff (N) und Phosphor (P), als die zwei zentralen Makronährstoffe zur

Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge aber auch als Hauptverursacher für die Eutrophierung

von Oberflächengewässern, ist weithin bekannt, verstanden und dokumentiert (siehe z.B. Carvalho

et al. (2008), Mischke et al. (2011)).Verschiedene Modelle (z.B. MONERIS (Venohr et al. 2011),

GROWA-WEKU-MEPHOS (z.B. Wendland, Kreins, et al. (2010)), STOFFBILANZ

(http://www.stoffbilanz.de), etc.) wurden entwickelt und angewendet um mit unterschiedlichen

räumlichen und zeitlichen Auflösungen die Quellen und Eintragspfade dieser Nährstoffe sowie die

Effekte auf die Gewässerqualität zu ermitteln. Die bekannten Modelle stimmen grundsätzlich darin

überein, dass, trotz großer räumlicher Unterschiede, für Stickstoff die Landwirtschaft und für

Phosphor urbane Systeme als dominierende Quellen zu sehen sind.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Stickstoff und Phosphor in der Umwelt ist die gute

Wasserlöslichkeit von Stickstoff sowie die starke Neigung von Phosphor an Substanzen

(Bodenpartikel aber auch z.B. organische Verbindungen) anzulagern (sorbieren). Überschüssiger

Phosphor, der als Dünger auf landwirtschaftliche Flächen aufgebracht wird, reichert sich zunächst im

Boden an. Jedoch ist dieser Prozess nicht dauerhaft, da bei einer weiteren Anreicherung eine

Verlagerung in tiefere Schichten bzw. eine Mobilisierung mit dem Oberflächenabfluss und dem

natürlichen Zwischenabfluss (Interflow) stattfindet. Wieviel Phosphor sich im Boden anreichern kann,

bevor es zu einer Mobilisierung kommt, hängt von der Verfügbarkeit von Sorptionspartnern ab.

Aufgrund der größeren Gesamtoberfläche steigt die Sorptionsfähigkeit in Böden mit abnehmender

Partikelgröße, so ist sie in der Regel in lehmig-schluffigen Böden besonders hoch. Der Grad der P-

Sättigung von Böden ist damit ein zentraler Indikator zur Abschätzung des Eintragsrisikos und ein

zentrales Kriterium für das Boden- und Gewässermanagement. Während Stickstoff zum größten Teil

in direkt bioverfügbarer gelöster Form in die Gewässer eingetragen wird, muss bei Phosphor

zwischen partikulär gebundenen und gelösten Formen unterschieden werden. Hier bestimmt die Art

und Stärke der Bindung, ob der Phosphor als nicht, mittelbar und unmittelbar bioverfügbarer Form

vorliegt. Für mineralischen, gesteinsgebundenen Phosphor kann davon ausgegangen werden, dass er

sehr stabil vorliegt und über Jahre nicht in gelöste bioverfügbare Formen umgewandelt wird. Für

andere partikuläre Formen unterscheidet sich die Löslichkeit erheblich. Gelöste P-Fraktionen können

sehr schnell, meist durch Sorptionsprozesse, in partikulär-gebundene Verbindungen überführt

werden und gehen unter geeigneten Bedingungen wieder in Lösung. Hier spielen u.a. die

Verfügbarkeit von geeigneten Sorptionspartnern, der pH-Wert und Lösungs-

Gleichgewichtskonzentrationen eine maßgebliche Rolle (Pöthig and Pudenz n.d., Fischer et al. 2015a,

2015b). Eine großräumige Modellierung des Anteils gelöster P-Einträge kann somit nur eine

Abschätzung der mittleren Bedingungen sein.



- 2 -

Aufgrund der direkten Bioverfügbarkeit geht dieser Text der Frage nach, ob eine gezielte Reduktion

von Einträgen gelöster Phosphorverbindungen eine höhere Maßnahmeneffizienz zur Reduktion der

Gewässereutrophierung bedingen würde. Um entsprechende Maßnahmen verorten und bewerten

zu können, müssten zunächst die räumliche Verteilung, die beteiligten Eintragspfade und die

absolute Menge der Einträge von gelösten Phosphorverbindungen bekannt sein. Dies wurde bisher

nur regional oder auf Bundeslandebene (siehe Ruf and Henning (2008), Zessner et al. (2011))

durchgeführt, jedoch ohne eine umfassende Methodenentwicklung und nicht deutschlandweit.

Daten und Methoden

Die Berechnungen der Nährstoffeinträge wurden mit dem Modell MONERIS (MOdelling Nutrient

Emissions in RIver Systems) durchgeführt. MONERIS ist ein empirisch konzeptionelles Modell,

welches eine räumlich und nach Eintragspfaden differenzierte Quantifizierung von

Nährstoffeintragen in die Gewässer von Einzugsgebieten ermöglicht. Die räumliche Diskretisierung

der Berechnungen erfolgt auf hydrologischen Teileinzugsgebieten, sogenannten Analysegebieten

(analytical units, AU), mit einer rechnerischen Mindestgröße von 1 km². Die zeitliche Auflösung der

Berechnungen erfolgte für Einzeljahre. MONERIS wurde für zahlreiche europäische und weltweite

Flussgebiete angewandt (z. B. Elbe, Donau, Oder, Weser, Europa, Athabasca (Kanada), Guanting

(China) (siehe Behrendt and Dannowski (2005), Hofmann et al. (2010), Venohr et al. (2010, 2018),

Gericke and Venohr (2015), Malagó et al. (2015), Heidecke (2016), Wechsung et al. (2017), Zessner et

al. (2017)) als auch für die deutschen Flusseinzugsgebiete (siehe Behrendt et al. (2000, 2003), Fuchs

et al. (2010), Venohr et al. (2014)). Letztere wurden bisher für ganz Deutschland mit ca. 3.500

Teileinzugsgebieten berechnet und bilden die Grundlage für die hier dargestellten Ergebnisse.

Die Grundlagen für das Modell bilden einerseits Abfluss- und Gütedaten der zu untersuchenden

Flussgebiete andererseits ein Geographisches Informationssystem (GIS), in das sowohl zahlreiche

digitale Datengrundlagen, als auch umfangreiche statistische Informationen integriert werden.

Während die punktuellen Eintrage aus kommunalen Kläranlagen und von industriellen Einleitern

direkt in die Flüsse gelangen, ergeben sich die diffusen Einträge von Nährstoffen in die

Oberflächengewässer aus der Summe verschiedener Eintragspfade, die über die einzelnen

Komponenten des Abflusses realisiert werden. Da sich die Stoffkonzentrationen und die dem Eintrag

zugrunde liegenden Prozesse zumeist stark voneinander unterscheiden, wurde eine Differenzierung

folgender Eintragspfade berücksichtigt: atmosphärische Deposition auf Wasserflächen (AD), Erosion

(ER), Abschwemmung (SR), Drainagen (TD), Zwischenabfluss & Grundwasser (GW), versiegelte

urbane Flächen (US) sowie Einträge aus kommunalen Kläranlagen und durch industrielle

Direkteinleiter. Urbane Systeme werden teilweise den diffusen oder den punktförmigen Quellen

zugewiesen, für eine bessere Unterscheidung zwischen urbanen und landwirtschaftlichen Quellen

bietet sich hier jedoch die Zuweisung der urbanen Einträge zu den Punktquellen an. Die

atmosphärische Deposition wird bei den jeweiligen Eintragspfaden berücksichtigt. Hier stellt die

atmosphärische Deposition auf Wasserflächen einen Sonderfall dar, weil sie nicht eindeutig urbanen

oder landwirtschaftlichen Quellen zugeordnet werden kann. In dieser Arbeit wurden die

atmosphärischen Direkteinträge in Gewässer den diffusen Einträgen bzw. „sonstigen Flächen“

zugeordnet.

Basis für MONERIS sind zahlreiche Datengrundlagen, die u.a. Zeitreihen als periodische Daten (z. B.

atmosphärische Deposition, Stickstoff- und Phosphorbilanzen) als auch aus statischen

Eingangsgrößen (z. B. Hydrogeologie, Bodeninformationen) umfassen. Die Eingangsdaten stammen
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von digitalen Karten, Gemeinde- oder Kreisstatistiken oder beruhen auf statistischen  Zeitreihen z.B.

beobachtete Abflüsse und Konzentrationen in Oberflächengewässern. Mithilfe digitaler

Teileinzugsgebiete erfolgt die Erstellung eines Abflussbaums, in dem die Entwässerungsrichtung

jedes Teileinzugsgebietes festgelegt ist. Unter Berücksichtigung der gebietsspezifischen

Wasserbilanzen können mit dem Modell MONERIS die punktuellen und die diffusen Einträge und

Herkunftsquellen in die Gewässer der Teileinzugsgebiete berechnet werden. Dazu werden die

Eintragspfade wie folgt berücksichtigt (weiterführende Informationen in Venohr et al. (2011, 2014),

Gericke und Venohr (2015) und Kuhn et al. (2016)):

• Erosion: Erosionsbedingte Sediment- und Nährstoffeinträge wurden, basierend auf der

allgemeinen Bodenabtragsgleichung (ABAG), für geneigte und an das Gewässer

angeschlossene Flächen berechnet. Es wurde an den Schwebstofffrachten der Gewässer

sowie an den partikularen Phosphorfrachten der Gewässer validiert.

• Abschwemmung: Der Oberflächenabfluss für die Berechnung der Abschwemmung wurde

nach Carl, Gerlinger, et al. (2008) ermittelt. Die Konzentrationen der gelösten

Nährstofffraktionen im Oberflächenabfluss wurden als gebietsgewichtete Mittelwerte aus

den Konzentrationen von Acker-, Grün- und Offenland ermittelt, wobei diese von der

Phosphorsättigung des Oberbodens bestimmt werden.

• Zwischenabfluss & Grundwasser: Die Berechnung der Einträge über den Grundwasserpfad

erfolgt über nutzungs- und bodenspezifische Konstanten sowie einer von den

hydrogeologischen Gegebenheiten, der Sickerwassermenge und der Grundwasser-

verweilzeiten abhängigen Retentionsfunktion.

• Drainagen: Auf Basis der nach Behrendt et al. (1999) ermittelten Drainflächen, der

Bodentypen und der Bodenwasserverhältnisse erfolgte die Modellierung der

Nährstoffeintrage über die nach Sommer- und Winterabflüssen differenzierte Drainspende

und die bodenspezifischen  Phosphorkonzentrationen landwirtschaftlicher Flächen.

• Die atmosphärische Deposition auf Gewässerflächen wird über die Depositionswerte und die

Gewässerfläche berechnet. Die Wasserflächenberechnung erfolgt unter Verwendung der in

ATKIS ausgewiesenen Wasserflächen, sowie der Fließlängen kleinerer Gewässer, für die die

Breite in Abhängigkeit von Abfluss, Gefälle und Einzugsgebietsgröße ermittelt wurde.

• Die Einträge von versiegelten urbanen Flächen wurden unter Berücksichtigung der

regionalen Unterschiede in den Kanalisationssystemen (Misch- und Trennsystem, keine

Kanalisation) sowie dem Ausbaugrad (Speichervolumen) des Mischsystems berechnet.

• Punktuelle Eintrage aus kommunalen Kläranlagen und durch industrielle Direkteinleiter

wurden über ein, vom UBA bereitgestelltes, Inventar ermittelt.

Anteile von gelöstem Phosphor an gesamt Phosphor

Der größte Teil des über atmosphärische Deposition eingetragenen Phosphors lagert sich in

partikulär gebundenen Formen ab (Anderson et al. 2010, Tipping et al. 2014, Violaki et al. 2017), ist

jedoch schnell und fast vollständig in gelöste bio-verfügbare Formen überführbar (Rolff et al. 2008,

Nenes et al. 2011, Tipping et al. 2014, Ellis et al. 2015). Für die Modellierung wurde daher festgelegt,

dass 100% des Phosphors in gelöster Form vorliegt (0).

Die beiden Eintragspfade Abschwemmung und Erosion sind modellintern so definiert, dass sie nur

gelöste bzw. partikuläre P-Formen transportieren. Tatsächlich finden während des

Oberflächenabfluss jedoch bi-direktionale Umwandlungen zwischen den beiden Fraktionen statt,
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sodass diese beiden Eintragspfade kaum sauber voneinander unterschieden werden können.

Zusätzlich kann davon ausgegangen werden, dass der größte Anteil des partikulären, erosiv

eingetragenen Phosphors (mit Ausnahme von z.B. aus Gletscherabrieb entstammendem Apatit) in

gelöste Formen überführt werden kann (Zessner et al. 2011). Für die modelltechnische

Unterscheidung wurden dennoch die oben genannten Anteile verwendet.

Die Anteile von gelöstem, über Drainagen eingetragenen Phosphors können in Abhängigkeit von P-

Gehalt, Bodenbearbeitung, Gülleanwendung, saisonal und nach Regenintensität stark variieren (van

der Salm et al. 2012, King et al. 2016, Moore 2016, Van Esbroeck et al. 2016). Aufgrund der

unterschiedlichen Sorptionsfähigkeit von Böden und der veränderten Bodenstruktur gepflügter

Standorte wurde die in 0 beschriebene Differenzierung festgelegt. Saisonale oder

starkregenabhängige Unterschiede konnten nicht berücksichtigt werden.

Für Interflow & Grundwasser wurde angenommen, dass ausschließlich gelöste P-Formen

transportiert werden. Für den oberflächennahen Interflow kann es zum Mitführen von partikulären

P-Formen, z.B. in Makroporen, kommen (0).

Für urbane Systeme wurden grundsätzlich Phosphorquellen wie menschliche/tierische

Ausscheidungen und atmosphärische Deposition, Laubfall oder Verbrennung unterschieden.

Zusätzlich wurde berücksichtigt, ob Abwässer weitestgehend unbehandelt (Regenwasser der

Trennkanalisation, Mischkanalisationsüberläufe) oder behandelt (Kläranlagenabläufe) in die

Gewässer eingeleitet werden, während Schmutzwasser der Trennkanalisation hier entfällt, weil es in

kommunalen Kläranlagen behandelt wird. Für Kleinkläranlagen hingegen wurde unterschieden, ob

über eine Boden-Grundwasser-Passage oder direkt über einen Rohranschluss in die Gewässer

eingeleitet wird. Basierend auf McDowell et al. (2008), Berndtsson et al. (2009), Li et al. (2014), Bratt

et al. (2017) und Toor et al. (2017) sowie den Annahmen für atmosphärische Deposition und Gülle,

wurden die in Tabelle 1 aufgeführten Anteile gelöster P-Fraktionen abgeleitet. Für in kommunalen

Kläranlagen behandelte Abwässer wurden die Ergebnisse von Li and Brett (2011, 2015)

herangezogen. Die Autoren untersuchten den Anteil bioverfügbaren Phosphors in Kläranlagen

unterschiedlicher Reinigungsleistung. Sie fanden einen engen Zusammenhang zwischen der

Ablaufkonzentration  und dem Anteil bioverfügbaren Phosphors. Auf Basis von 532 kommunalen

Kläranlagen, die über das Bayrische Landesamt für Umwelt (LfU) zur Verfügung gestellt wurden,

wurde dieser Zusammenhang für den Anteil von Phosphat als dominante gelöste P-Form

nachvollzogen und bestätigt (siehe 0).

Abbildung 1: Prozentualer Anteil des bioverfügbaren Phosphors (BAP) in Kläranlagenabläufen in Abhängigkeit von der

Ablaufkonzentration nach Li and Brett (2011) und Phosphats (PO4) im Ablauf von bayrischen Kläranlagen.
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Tabelle 1: Angenommene prozentuale Anteile gelöster P Verbindungen an Gesamt-P pro Eintragspfad

Eintragspfad

Anteil von gelösten an gesamten

Phosphoreinträgen in %

Atmosphärische Deposition  (AD) 10

Abschwemmung (SR) 100

Erosion (ER) 0

Drainagen (TD) Acker Grasland

Sand

DPS<75%: 20

DPS>75%: 60

DPS<75%: 20

DPS>75%: 80

Lehm/Ton

DPS<75%: 20

DPS>75%: 50

DPS<75%: 20

DPS>75%: 70

Grundwasser (GW) 95

Urbane Systeme (US)

Mischkanalisationsüberläufe 75

Trennkanalisation (Regenwasser) 60

Nicht an Kanalisation angeschlossen 95

Klein-KA (Rohr/Kanal) 80

Klein-KA (Boden-Grundwasser-Passage) 95

Nur Kanalisation 60

Industrielle Direkteinleiter 75

Kommunale Kläranlagen

Funktion der TP

Ablaufkonzentration

Eingangsdaten

MONERIS-Anwendung

Die Modellierung der Einträge mit MONERIS  umfasst eine Vielzahl verschiedener Datenquellen und

Datensätze. Eine Übersicht der verwendeten Daten ist in Venohr et al. (2014) gegeben. Abweichend

von den dort angegeben Datenquellen, wurden für die vorliegenden Ergebnisse die in 0 dargestellten

Daten verwendet.

Tabelle 2: In Abweichung zu den in Venohr et al. (2014) angegeben Quellen verwendete Datensätze.

Datensatz Spezifikation Quelle

ATKIS Landnutzung Bezugsjahr 2013, reklassifiziert

in 10m-Raster

BKG (2013)

Phosphorsättigung

landwirtschaftlicher Böden

Bezugsjahr 2010, 100m-

Auflösung

Venohr et al. (2018)

P-Gehalte in deutschen Ackerböden

Die P-Gehalte in landwirtschaftlichen Böden wurden auf Anfrage von den Bundesländern in Form

mittels der Calcium-Acetat-Lactat Methode (PCAL) ermittelten  Werte für die Jahre 2013 bis 2015 zur

Verfügung gestellt (siehe Fischer et al. (2015b)) und umfassen insgesamt etwa 337000 Datensätze.

Die PCAL-Methode wird in Deutschland für die Abschätzung des pflanzenverfügbaren Phosphors (P)

im Boden verwendet, kann jedoch nicht direkt für die Abschätzung von P-Austragsrisiken aus

landwirtschaftlichen Böden genutzt werden. Hierzu wurden die PCAL-Werte in wasserlöslichen

Phosphor (WSP) mittels der Pedotransferfunktion nach (Fischer et al. 2017) überführt und über den
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Kalkgehalt korrigiert (0). Auf dieser Basis wurde ebenfalls der Grad der Phosphorsättigung (DPS)

ermittelt, der eine bodenunabhängige Größe zur Beschreibung des Austragsrisikos darstellt (0).

Abbildung 2: Präferenzielle Löslichkeit von Ca-Phosphaten durch CAL: Bei ähnlichen PCAL-Werten liegen

korrespondierende WSP-Werte in Böden mit Kalk deutlich niedriger als in Böden ohne Kalk nach (Fischer et al. 2017).

Abbildung 3: Grad der P-Sättigung (DPS) auf Ackerflächen in Deutschland aus Fischer, Pöthig, et al., (2015).

Gewässermonitoring

Alle Gewässergütedaten entstammen den regulären Messprogrammen der Bundesländer zur

Überwachung der Wasserqualität und wurden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Aus den

Messdaten wurden die Konzentrationen von Gesamt-Phosphor (TP), Phosphat (PO4) und Chlorophyll-

a (Chl-a) jeweils in mg/l sowie Wassertemperatur in °C verwendet. Für die Auswertung wurden die

Werte der Jahre 2001-2010 in wöchentlicher bis monatlicher Auflösung berücksichtigt. Die Daten

umfassen Werte von 3823 Messstellen und insgesamt 224318 Messmonate. Folgende Schritte zur

Qualitätsprüfung und Bereinigung der Messwerte wurden durchgeführt: Entfernung von  Messtagen

für die PO4 oder TP Konzentrationen fehlten (-16%), Entfernung von Messtagen bei denen die PO4-

Konzentrationen größer waren als die TP-Konzentrationen (-7%), Entfernung von Messtagen bei

denen die PO4-Konzentrationen ein ganzzahliger Anteil der TP-Konzentrationen betragen (z.B. 75%
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oder 90%) (-13 %), Entfernung von Stationen bei denen nicht mindestens 24 Messwerte pro Jahr

vorlagen (-3%). So wurden insgesamt 39% der Messwerte entfernt, wodurch sich die Zahl der

berücksichtigten Stationen auf 1550 mit insgesamt 137719 Messmonaten reduzierte.

Ergebnisse und Diskussion

Die Stoffstromanalyse verdeutlicht, dass die Landwirtschaft die mit Abstand größte P-Quelle in

Deutschland ist (0). Allerdings werden mit der Ernte knapp 95% des über Düngung und

atmosphärische Deposition eingebrachten Phosphors wieder abgeführt. Der sich daraus ergebende

P-Überschuss auf landwirtschaftlichen Flächen von 20348 t/a ist 12491 t/a höher als die Summe der

modellierten Einträge von landwirtschaftlichen Flächen. Die Differenz bildet die jährliche

Anreicherung des P-Pools landwirtschaftlicher Böden und beträgt etwa 60 % des P-Überschusses.

Über eine Abschätzung der jährlichen P-Überschüsse seit 1950 (basierend auf FAO-Daten) und unter

Abschätzung mittlerer P-Einträge von landwirtschaftlichen Flächen lässt sich ein Gesamtpool von

Phosphor in Höhe von 15.000.000 t abschätzen. Der jährliche P-Überschuss auf landwirtschaftliche

Flächen entspricht etwa der Gesamtmenge des Phosphors aus menschlichen Ausscheidungen (22389

t/a). Diese bilden die dominierende Quelle des in urbanen Systemen erzeugten Phosphors von

insgesamt  26085 t/a (inkl. P aus Laub, tierischen Exkrementen sowie von industriellen

Direkteinleitern).

Abbildung 4: Stoffstromanalyse für Gesamt-Phosphor in Deutschland. Angaben in t/a, Fixierung und Bodenanreicherung

in t.

Die mittleren langjährigen P-Einträge in Deutschland belaufen sich auf 18066 t/yr und verteilen sich

zu 53 % auf punktförmige und 47 % auf diffuse Einträge, wobei rund 40 % durch die Landwirtschaft

und 7 % über nicht gedüngte offene Flächen (u.a. Wälder, Heide, Dünen) beigetragen werden (0).

Eine dauerhafte Entfernung von P findet hingegen in kommunalen Kläranlagen (68%) und

dezentralen Kleinkläranlagen (9%) statt. Viele Kleinkläranlagen leiten die vorgereinigten Abwässer

über eine Boden-Grundwasserpassage ab, während derer eine weitere Retention, von im Mittel 25 %

(mit großen räumlichen Unterschieden) stattfindet. Die P Retention in Oberflächengewässern beläuft

sich insgesamt nur auf etwa 10 %, wo bei der größte Teil in (vorzugsweise tiefen) Seen und
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Talsperren zurück gehalten wird, wohingegen die Retention in Gebirgsbächen und großen

Tieflandströmen häufig vernachlässigbar klein ist.

Die oben genannten Einträge verteilen sich auf unterschiedliche Flächenanteile (0). Dem

entsprechend ergeben sich auch erhebliche Unterschiede bei den flächenspezifischen Einträgen

(Landwirtschaft: 34 kg/km², urbane Systeme: 334 kg/km², Andere: 10 kg/km²), jedoch mit sehr

deutlichen räumlichen Unterschieden, insbesondere bei den diffusen Einträge (siehe 0 und 0). Sehr

hohe, jedoch räumlich begrenzte, Eintragsschwerpunkte ergeben sich vor allem durch

dichtbesiedelte Gebiete und Ballungsräume. Außerhalb dieser wurden erhöhte diffuse Einträge vor

allem im nord-westlichen Tiefland (Schleswig-Holstein, Niedersachsen und nördliches Nordrhein-

Westfalen) sowie in Teilen des Voralpenlandes ermittelt. Die spezifischen TP Einträge aus der

Landwirtschaft sind in alpinen Regionen auf Grund von erhöhten Einträgen über Erosion und

Abschwemmung am höchsten. Wegen des geringen Flächenanteils der Landwirtschaft ist jedoch der

Anteil an den Gesamteinträgen im Vergleich mit den anderen Naturräumen am geringsten.

Gleichzeitig tragen Wald und offene Flächen im alpinen Raum die höchsten spezifischen Einträge und

den höchsten Anteil an den Gesamteinträgen bei. Dies ist neben einem erhöhten Oberflächenabfluss

auch durch Feuchtgebiete und Gletscherabrieb zu begründen. Insgesamt ist der Anteil von Wald und

Offenen Flächen an den Gesamteinträgen von untergeordneter Bedeutung.

Die Einträge über Landwirtschaft variieren in den anderen Naturräumen zwischen 30 und 50 kg/km²

und sind, trotz der intensiven Landwirtschaft im Nord-Westen Deutschlands, im Norddeutschen

Tiefland am niedrigsten. Dies ist vor allem auf die geringen Niederschläge und das geringe Gefälle

zurückzuführen.

Tabelle 3: Gesamtfläche und Nutzungsanteile in den Naturräumen Deutschlands.

Naturräume

Fläche

in km²

Anteil der Flächennutzung in %

Landwirtschaft urbane Flächen andere

Norddeutsches Tiefland 172571 66 9 25

Mittelgebirge 153515 52 7 41

Voralpenland 30748 60 7 34

Alpine Region 1789 10 2 88

Deutschland 358623 59 8 31
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Abbildung 5: Verteilung der landnutzungsspezifischen P Einträge

Einträge von gelöstem Phosphor

Die Abschätzung des gelösten Phosphors an den Gesamteinträgen wurde eintragspfadspezifisch

durchgeführt. Deutschlandweit liegt der Anteil gelöster P-Einträge bei 68 %, wobei sich durch die

Zusammensetzung, Eintragspfadanteile und die lokalen Gegebenheiten, deutliche regionale

Unterschiede ergeben.

Abbildung 6: Phosphoreinträge über die berücksichtigten Eintragspfade (in t/a) sowie die jeweiligen Anteile der gelösten

(DP) Einträge an den gesamten Phosphoreinträgen (in %).

Wie sich aus 0 erkennen lässt, variiert der Anteil der gelösten Phosphoreinträge in den Naturräumen

zwischen etwa 60 und 90 %. Die deutlichsten Unterschiede ergeben sich für die Landwirtschaft,

wobei der Anteil im Mittelgebirge mit 45 %  am geringsten und in alpinen Regionen (92 %) am

höchsten ist. Dies ist Großteils durch die Landnutzungsformen und die damit verbundenen

Eintragsprozesse zu erklären: Im alpinen Raum dominiert Grasland als landwirtschaftliche

Flächennutzung, auf der jedoch vorwiegend Abschwemmung und kaum Erosion stattfindet. Im

Mittelgebirge verhalten sich die Landnutzungsanteile nahezu umgekehrt.
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Tabelle 4: Vergleich von spezifischen Einträge (kg/km²) / Anteil der Quelle (%) / Anteil des gelösten Phosphors (%) an den

Gesamteinträgen in den Naturräumen Deutschlands.

Naturräume Landwirtschaft Urbane Systeme andere Gesamt

Norddeutsches Tiefland 29 / 45 / 80 242 / 50 / 68 10 / 6 / 66 43 / 100 / 73

Mittelgebirge 37 / 34 / 45 451 / 60 / 68   8 /  6 / 89 56 / 100 / 62

Voralpenland 50 / 46 / 74 404 / 42 / 71 22 / 12 / 81 64 / 100 / 74

Alpine Region 75 / 19 / 92 310 / 15 / 75 30 / 67 / 95 40 / 100 / 91

Deutschland 34 / 40 / 65 336 / 53 / 68 10 /  7 / 80 50 / 100 / 68

Vergleicht man die Anteil der gelösten P-Einträge an den Gesamteinträgen mit den in den

Oberflächengewässern beobachteten Anteilen von PO4 an Gesamtphosphor, ergibt sich ein

weitestgehend widersprüchliches Bild. Im Norddeutschen Tiefland sind die gelösten Einträge am

höchsten, der PO4-Anteil jedoch am geringsten. Im Mittelgebirge kehrt sich dieses Verhältnis in vielen

Regionen um. Der Voralpenraum stellt eine Mischform dar. Im nördlichen Teil sind die Anteile

gelöster P-Fraktionen in den Einträgen relativ gering (mit häufig hohen Anteilen von PO4 in den

Gewässern) und in den südlichen Teilen nehmen die gelösten P-Fraktionen in den Einträgen deutlich

zu. Geringe PO4-Anteile in den Gewässern sind im Voralpenraum hauptsächlich im Hauptlauf der

Donau sowie in den nördlichen Zuflüssen Regnitz oder Naab zu beobachten.

Abbildung 7: Vergleich der aus den gemessenen Konzentrationen berechneten Anteile von PO4 an TP sowie von den

modellierten Anteilen der gelösten Phosphoreinträgen (DP) an der Gesamtphosphoreinträgen (TP) in Deutschland,

jeweils in %.

Es liegt somit nahe, dass die gewässerinternen Anteile von PO4 an TP nur untergeordnet von der

Zusammensetzung der Einträge abhängig sind. Stattdessen spielen gewässerinterne Aufnahme-,

Transformations- und Retentionsprozesse eine zentrale Rolle. Insbesondere ist hier die Aufnahme

von Phosphat durch Primärproduzenten wie z.B. Algen, Makrophyten oder Phytobenthos zu nennen.

Eine statistische Auswertung dieser Ergebnisse mit Clusteranalysen und Boosted-Regression-Trees

zeigte, dass der der Anteil von PO4 maßgeblich durch die Abflussspende, das Gefälle und die

Einzugsgebietsgröße erklärt wird. Diese Parameter sind eng mit der Fließgeschwindigkeit und über

die Einzugsgebietsgröße ebenfalls mit der Aufenthaltszeit in den Gewässern gekoppelt.  0 belegt,
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dass bei Abflussspenden unter 10 l/s/km² die Chl-a Konzentrationen exponentiell zunehmen. Somit

kann insbesondere im Norddeutschen Tiefland (geringe Abflussspenden und geringes Gefälle) der

geringe PO4-Anteil erklärt werden.

Die hohen Anteile von PO4 in den Gewässern des Mittelgebirges können indes nur dadurch erklärt

werden, dass viel von dem partikulär eingetragenen Phosphor in gelöste Formen überführt wird,

wobei gleichzeitig nur ein geringer Anteil durch Primärproduzenten aufgenommen wird. Eine

Auswertung der absoluten Konzentrationen schließt jedoch aus, dass hier eine Nährstofflimitierung

maßgeblich wachstumsbegrenzend ist.

Abbildung 8: Zusammenhang zwischen modellierten Abflussspenden und beobachteten Chl-a-Konzentrationen in

Deutschland.

Managementoptionen

Die oben gezeigten Ergebnisse beschreiben, trotz des im Mittel deutlich höheren Anteils der Einträge

aus urbanen Systemen, dass auch Einträge aus der Landwirtschaft lokal-regional einen dominanten

Anteil beitragen können. Im Folgenden werden daher Ansatzpunkte für ein gezieltes und effizientes

Management diskutiert.

Die Abwasserverordnung (Bundesrechtsverordnung, 1997) wurde in Deutschland fast vollständig

umgesetzt. Teilweise gehen die Bemühungen der Betreiber sogar deutlich darüber hinaus. Ein

wichtiger Aspekt bei der Reduktion der Einträge aus urbanen Quellen ist die Vermeidung von

Mischkanalisationsüberläufen, z.B. durch den Ausbau der Speichervolumina oder einer Entsiegelung

von urbanen Flächen durch die das Regenwasseraufkommen in der Kanalisation reduziert wird. Diese

Maßnahmen wurden bereits vielfach umgesetzt, aber insbesondere der Ausbau des

Speichervolumens ist häufig in seinem Umfang nur begrenzt möglich und dann auch ggfs. sehr teuer.

Die Reinigungsleistung von (insbesondere größeren) kommunalen Kläranlagen ist in den letzten

Jahrzehnten ebenfalls stetig verbessert worden. Eine deutlich größere Herausforderung ist eine

verbesserte Abwasserbehandlung im ländlichen Raum. Kleinkläranlagen haben immer noch eine viel

zu geringere Reinigungsleistung und leiten lediglich vorgereinigtes Abwasser mit hohen

Ablaufkonzentrationen in Grundwasser und Oberflächengewässer ein. Aber auch bei den

(insbesondere kleinen) kommunalen Kläranlagen fallen teilweise immer noch hohe

Ablaufkonzentrationen an. Eine Auswertung des vom UBA für 2015 bereitgestellten
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Kläranlageninventars (n = 4332, > 2000 Einwohnergleichwerte) zeigt, dass etwa 50% der Anlagen

eine Ablaufkonzentration von mehr als 900 µg/l haben, wodurch 43% der Gesamteinleitungen aus

Kläranlagen verursacht, jedoch nur Abwässer von 17 % der Einwohner behandelt werden. Zusätzlich

ist der Anteil von PO4 bei diesen Anlagen ≥ 65% sehr hoch. Diese Kläranlagen bieten damit ein

erhöhtes Potential für eine effiziente Reduktion der Einträge.

Abbildung 9: Zusammenhang zwischen TP Ablaufkonzentration entstehenden Einleitungen (Frachten), Anzahl der

Kläranlagen, Bevölkerungsanteil und Anteil bioverfügbaren Phosphors basierend auf dem Kläranlageninventar für

Deutschland.

Die Einträge von landwirtschaftlichen Flächen tragen lokal zu erheblichem Anteil zu den

Gesamteinträgen bei. Maßnahmen wie ein optimiertes Düngermanagement, pfluglose

Bodenbearbeitung oder Zwischensaaten werden immer mehr angewendet. Auch

Gewässerrandstreifen werden vielfach diskutiert und sind im Wasserhaushaltsgesetz verankert.

Wegen des Flächenbedarfs und der häufig infrage gestellten Wirksamkeit, ist ihre Umsetzung

weniger verbreitet als es aus Sicht der Eintragsreduktion aber auch zur Regulierung der

Wassertemperatur und als Lebensraum für viele Organismen wünschenswert wäre. Maßgeblich für

eine Eintragsreduktion ist jedoch die Reduktion der Phosphorsättigung landwirtschaftlicher Böden.

Die Auswertung der PCAL-Werte für Ackerflächen in Deutschland zeigte, dass im Mittel Ackerflächen

nach den Empfehlungen der VDLUFA bewirtschaftet und gedüngt werden (0). Es zeigt sich aber auch,

dass mehr als 76% der Monitoring Daten eine P-Sättigung von mehr als 80% und viele von deutlich

über 90% aufweisen. Durch diese Standorte ist das Austragsrisiko überproportional hoch und sollte

der ausgetragene Phosphor tatsächlich die Gewässer erreichen, sind die Einträge hier ebenfalls

massiv erhöht. Ein Problem bei der Bewertung des Reduktionsbedarfs aber auch der zu erwartenden

Effekte, ist die räumliche Auflösung der verfügbaren Daten. Für Baden-Württemberg wurden uns

Einzelwerte zur Verfügung gestellt, während für andere Bundesländer auf z.B. Gemeindeebene

aggregierte Werte bereitgestellt wurden. Durch das Aggregieren werden die Extremwerte

zunehmend aus dem Datensatz eliminiert und eine Ermittlung eines Reduktionsbedarfs unmöglich

gemacht. Dennoch ist auf Basis der verfügbaren Daten festzustellen, dass lokal ein erheblicher

Reduktionsbedarf aber auch Potential besteht, welches ohne Ertragseinbußen zu einer deutlichen

Eintragsreduktion führen kann.
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Abbildung 10: links: Auswertung der Phosphorsättigung von Ackerböden in Deutschland auf Basis der durch die

Bundesländer  bereitgestellten PCAL Werte. Punkte = Mittelwert der Werte. Der gelbe Bereich beschreibt den von der

VDLUFA bis 2015 und der grüne den nach 2015 empfohlenen Sättigungsbereich für Ackerflächen in Deutschland. Die

breite der grauen Bereiche zeigt die Häufigkeit der für den jeweiligen Wertbereich gefundenen Datensätze. Rechts:

Effekt einer Datenaggreation (Mittelwertbildung) von Kataster über Gemeinde bis Kreisebene am Beispiel von Baden-

Württemberg. Beides nach (Fischer et al. 2017)

Zusammenfassung

Trotz erheblicher Maßnahmen zur Reduktion der Einträge in den letzten 20-30 Jahren wird in den

meisten Gewässern Deutschlands kein guter ökologscher Zustand erreicht. Ein Faktor dafür sind

immer noch erhöhte Phosphorkonzentrationen und daraus resultierende Eutrophierungseffekte. Im

Mittel stammen die Einträge in Deutschland zu 53 % aus Punktquellen und zu 40 % aus

landwirtschaftlichen Quellen. Kleinräumig kann sich dies deutlich unterscheiden und

landwirtschaftliche Quellen dominieren, wie sich bereits bei der Auswertung auf naturräumlicher

Ebene zeigt. Sowohl aus landwirtschaftlichen als auch aus urbanen Quellen können dabei, in

Abhängigkeit von der Eintragspfadzusammensetzung, sehr hohe Anteile gelöster Phosphorfraktionen

entstehen. Der Vergleich mit den gemessenen Phosphorkonzentrationen in den

Oberflächengewässern zeigt jedoch, dass der dominante Teil der partikulären Fraktionen in gelöste

Formen überführt werden kann und somit die Zusammensetzung von gelösten und partikulären

Fraktionen nur von untergeordneter Bedeutung ist. Der tatsächliche Eutrophierungseffekt ist

vielmehr von gewässerspezifischen Bedingungen abhängig (z.B. Abflussspende, Aufenthaltszeit).

Damit muss einer gezielten Reduktion von gelösten Phosphoreinträgen kein Vorrang eingeräumt

werden.

Es konnten zwei Ansatzpunkte für eine effektive Reduktion von Phosphoreinträgen aufgezeigt

werden. Grundsätzlich sollte, weg von einer pauschalen Begrenzung oder Regulierung, eine maßvolle

und standortabhängige Maßnahmenplanung angestrebt werden. So sind vornehmlich in ländlichen

Räumen eine gezielte Ertüchtigung von kleineren kommunalen Kläranlagen oder auch eine Erhöhung

der Reinigungsleistung von Kleinkläranlagen effiziente Maßnahmen. Für die Reduktion von

Phosphorausträgen aus der Landwirtschaft spielt die Phosphorsättigung von Böden eine zentrale

Rolle. Während durch pfluglose Bodenbearbeitung oder Zwischensaaten der Bodenabtrag (und

damit die Erosion) reduziert werden kann, führt eine überhöhte P-Sättigung  auch unter Anwendung

der genannten Maßnahmen zu einer erhöhten Phosphormobilität und potentiell zu erhöhten

Einträgen. Die Auswertung der PCAL-Daten hat gezeigt, dass es viele Standorte gibt, auf denen

Phosphorsättigungen von 90 % vorliegen. Eine gezielte Reduktion der Sättigung an diesen Standorten

würde nicht nur helfen die neuen Düngeempfehlungen der VDLUFA umzusetzen, sondern hätte

gleichzeitig auch einen überproportionalen Effekt auf die Einträge in die Gewässer.
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Im Zusammenhang mit der Abschätzung von Maßnahmeneffekten zur Reduktion der Einträge ist es

essentiell einen besseren Zusammenhang zwischen Eutrophierungspotential und tatsächlichem

Eutrophierungseffekt herzustellen. Sollten sich z.B. wie in den meisten Klimaszenarien

vorgeschlagen, die Niederschläge und damit die Abflüsse im Sommer reduzieren, könnten Gewässer

in Zukunft stärkere Algenblüten entwickeln, auch wenn sich die Nährstoffkonzentrationen aufgrund

von Maßnahmen reduzieren. Über die Pflanzenaufnahme hinaus, sind jedoch die Kenntnisse über

den Umfang der beteiligten Umformungsprozesse und -raten unmittelbar nachdem Einträge in die

Gewässer gelangen noch lückenhaft.

Die hier vorgestellte Stoffstromanalyse erlaubt eine differenzierte Zuordnung von Einträgen zu den

verantwortlichen Quellen bzw. Aktivitäten. Lokal sind diese Aussagen jedoch immer noch durch eine

mangelnde Datenverfügbarkeit limitiert, insbesondere im Kontext einer deutschlandweiten

Modellierung. Eine exakte Zuweisung einzelner Einträge zu individuellen Verursachern ist so nicht

möglich. Eine Präzisierung könnte durch die Verwendung von z.B. Isotopenansätzen erfolgen, die

eine genauere Bestimmung der Fließwege und Herkunft von Wasser und transportierten Stoffen

ermöglicht. Ohne jedoch, die Verfügbarkeit  von standortscharfen  PCAL-Daten oder höher

aufgelösten Informationen zu z.B. Bodenbearbeitung, Gewässerrandstreifen oder Düngeranwendung

bleiben auch differenziertere Ansätze hinsichtlich einer Verursacherzuordnung auf der Ebene von

mehr oder weniger konsistenten Indizien stehen.
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Ŝ�������\ W� ��W_������

<��� �����̀ 	�< ��

_

������������

	
������
����������������������


��������� ���������
���� �� !"# �$%&����
%'��������(
)*+��,������--�.�*�����/������(������0�1

2�3,�4567 89:!;/������(�������������(�)<���=����0�&������.�*>�/�,������--�1


��������?��������
���

@������ ���������
��������������

A����00�*?�/��*�/>�������������0����B�&����

/�



�����������	
�	

�����
��
���������������
���������������	

����
��
��	��

������	
����
�������
���	

�����������
���
���
������
���	

����	�������������	
������
���
��
��	��

������	
����

����		�
���	

�����	
����
���
 �������!�
�����	
�����	��	
���	

"�	����
#$%&'%#'&(





������%�����)���%��

&&

���������	�
����
��
���������
�����
������������
�

������
	��
������������
���
� 
��!

�	"��
�����	�#
�
$
�%&&&
�'



����������������#���
���(
������"����#
�������

���##��)��##�*+
,
 &&
-.�

�/0122134516738093:956;<=>>19?1<56606?3@A93
BCDCCC3E56<FG619

�<51419GF273H12=>7173I573JF25@F9I16K15I16

B3CCC3L16>JG16

BC3CCC3MAG619

NOPQRSTUSVS
WX

YZ[\]̂_̀PSQ
abX

c̀dSZ]̂_̀PSQ
efX

N[̂gRSTUSVS
ffX

h=64607806?i

�"���##
j�%k&%j&kl






�����%#����m���%	�

kj



���������	�
����
��
���������
�����
������������
�

��������� �!"�##$���%$��&'()$*%$+$���������

�,,�!"�##$�%��*$�%)$-�&.+��/�0$-�1-�2$�

3��4�56$..*&++$-7-�2$��%��8�9��&"$�:

;������<
;������=��
���>�
�?

;��������@��

A
�����?
B���
�C>�
�����

�A
��������

DEEF
��
B��
���>��	
G����
���

H6-�I-%��$-6�)J��6-� KKK�I%�*�(�$-

L�($�M&-%&�H�&��N&-+"O6$..$�

���
�<
P�>>�����	
Q<
R�C��
S<
TU	>���<
V����S<
W��
��
�
�FXDY�Z
;�����
����������
	��
S����@��
�
�����������
W@�����
����
��
����

����
�C�
����=[��
\���>����]
R���	������
DE�Y�Z
F̂D_F̀F]

�a���>>
FY]DX]FXDE






�����]>����b���]	�

Dc

���������	�
�

���
�
�����������
���������

�������������������������� ���������!�" �
�

��



�

���

���

���

���

���

�� �	 �	 �� 
� �
 �� �� �	 �	 �� 
� ��

�
�
�
�
�
�
��


�	
�
�
��
�
�
��
�

������

�	����

������ !"�!"#$�!$%"!&'(")*+�&!*&,$"-.//�!,$!

01234567589:;34<=>4?6@5A81?3753

B74224C6D<E42AF75G489<A

)*+�&!*&,$!"$!/H$�!$!"
IJ�&!&�K!$���//$*"!J�"
J!,$!L,$!�
M!/N �,J!,"��"I&JN�L**"�N/"
$�*&JO/

PQ5R4226STUVWUSWVX666666A1FY98U2Y:;9Z?7FUG4

V[

���������	�
�

���
�
�����������
���������

�������������������������� ���������!�" �
�

#

�$



������������	
�������
���

� �����������	
���������������������
���������������������������� �����!����"

� #����������	
��$�� ������
���

%&������'(�)*�'*)+�������
����������,������

)-

����������	�
������
��

��
���������

� ����
��
���	������
��
�	���������
���
��	�

���������������
�����
�����
�����

��
��	�����


� ���
��� 
!
����������
"��
#�$#
��
��
���	%
�&���	����
'�
�
���"�
�
(���
�	�)��
*'+,

-./.0123456789:1;<9=<>1

.2<7011?.816@A<714BC129<1-4DD42<11

E<7FB/7G:014>D1H<7F9I9219:12<71J4:2K97/D@L4C/1D<9/1MNNO1P<7F./<:

Q��������
R��������
���))

Q����
���
R�������)�	�����S

Q&��
T�	�U
V���	���

��
W������
�U#
��
X��"
��Y�S

S
Z�R���"
�������
(Z+�,U
�
�����
)�����
	�
&����	���	
��
���
������
[%#[
T�	���
�����U
\�
���	
��������

����&���	�
�U[]
����R�����	�)����	��
����	��
��
��
���	����

9̂B7.:0IB71_<L4:2>B:=1P.:1̀><9D<:1D<9/1MNNa1P<7F./<:

Q���
��	������	�����	U
�����b���	

��
&���������

Q����
���
�����
R�������)�	�����S

Q&��
T�	�U
V���	���

��
W������
�U[
��
��
���S

S
c���R�����	�)�
�����������R���
���
#Ud
��
&��
W�����

��
T�	�

ef�����
#g $� #�$�





��"��� ���	�h�
" ��

$d



����������	
����
�������������

������������������������������

���

��� 

� ��� ���� 

��

�

! �" 

" �� 
#� #�

�
$%&'

()*++*,��
-����
�����

���������.�����/�0���1����
��1
�
��������
��������12��
��3�.4

56789:$,;<*7=:9:>
.4�?��3@��
���A

B89:6,

?��3@�����.4�@C������������������������
���
���1
����
��C

! ;6&8

D����1�����/EF���/�3��
��
������
G�
�����

��0@��H����������������
/�
����������������

�	C���I��F��
�J��?@1�
���K��L�MN�J-���O�O���
�������P����������@���������@�
����
������C��@�
����-����
�@Q��
����C�������������C��
��
D������������������R@��1��@��D1�������S�N�LL�PLLH�

IT�������A�L����LU�������@3��
����
�V�13�C�

LU

���������	�
���
�
�������	
�
��	�	

���������������	��	��	��

������� !""�#$

%"&'()#

%"&'()#�#*+,���" -�'"&'()#./�&01"�#+��)"+2334�
56	������
�7��	��
�	�
8�	�����������
59	����	�
����
��
�	�
:����;<
=���>	���������������
�?@
	���	���
�	��
ABCD	��

���>	��
EFGADGEDAB





��H���G�����I��HG�	

ED



�

��

���

���

���

���

���

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

	


�
�


�
��
�
��


�
��
�
�
��
�

�������

� �

!"#$%&'(%)'*&#+,-)'
+./'0"#$-,-1

2"/345&,&"#'*6/&#+2'7$"#'86".."'9:8';'<=='>?/@A
BCDC'E2'*&#+,-)
BFG'E2'HI*'9")&/J#-34&'KK'E2'*&#+,-)@

L -)/2"/+M&')6#'2"/345&,&"'D=N?OC==';'GPFQ'+6/2"&#+2")

!"#$."-$'1"/'R"/&"/S'
B+)1"#"'T"&+$%.-&"P'U"/&"-)/M+&#-V

W+4#"/M"//6)2
3'9*&#+,-)@';'DPX')2?>
3'9HI*@';'DPK')2?>

!"#/634"-)"#T+//")$-.+),9Y+#/&"-),62/2"$-"&@

Y7),"..'DXZC=ZD=CN''''''&%$-+/Z.-34+[#6$Z1"

DC

������������	


����
������

���������������������������� �!����"���#�$%���"���&'()��*�+,�$�����!��-�$+��.���/�0���!�����,���1��+,�+2���/��
3$���$��04�,%��"0,���5�6��0�-��,�)7&8)79��(:98&''�

4��+$%���5��,��/�������+�$%�����5��,��/��
;����3$%;���;��,�(''��/<#���$%,�
=���+$%��,,���;.���

>���1�,0����4=���!��-�+$%��3!+,�-��?���+,/�.��;�++�����,��@

�=�A����&)�('�&'(:������,0���+���$%�B�.����

&&



�����������	
����	���
�������
���	����

�
�������
����
�

����������� !�"#�$�%&'()*�+,-�./''�0�//'�

1�2�3-(%%��4�,3�-/*#��5/(� !678

9	����
��
::;<�=�	�>

9������?�����
@:�AB
�

CD;<��E��F
���G���G���B

C:��E� H	����
��?������

C:��E� I�
���?������

C>��E�� J����������
���

C:<��E�� �K
�����
��IKL��	����

M��I���N���
��
����
����?����E��B���
�����ODD>:

���
��P�
�����
E��	
�E���������
FN�B����

�-&%Q�()*&R�6S!!�"2�TU)"��V

WNB�����
��B���I�	��B���B
��B���X�;�OD:>

:�B���FN�B����?�������NB
��P����N�
YIKL���I��

Z,&,R�./�/'[�5�''���

\K
?����O]̂:D̂OD:_�������	N�B�̂���
B̀ ��N̂��

O>

�����������	
����	���
�������
���	����

������������������� !"#$%�&'(�)*""�+�**"�

,	-.��
��
//01�2�	�3

,�����-4�����
5/�67
�

8'!'9�)*�*":�;�""���

<=
4�--�>?@/A@>A/B�������	C�7�@-�D
7E�.C@��

8*F#!�*G �;*  �(H#"*(F9

IJC���KAL�������
���	����
��7M�����������.�D
��	��.
7-��NC�������
C���
M�0�.
��4�7��.
M��-�����7.��.�-��M�
��
�OP����
�.
��<-��
M����
�

I�@
@�Q7.R�S.�--���=����
���	����C��-7
M�
�D
���-���
����

IT7.�D
7-��,��.����-.
M�����U7
������D
7���7.�M�.
��.
M�
=M�
����
O7��
-7M�

;#��' $%*: !'VV��%�"V�(�)���G(V!�&'(�WX%� !'VV�(�*GVFG�"X��(�G(:�FG��#$%!�(

>?



�����������	��
���	�
������	��������
�����	�
��	������������������������������


���������
���	���������������

�����������		����������������������������� �	�!�������
�������
��"#$%&'#(%)*%+,-$.'++%/,����������

0

1234
22

55
6

778�9��
����
������	�����	��������	��:�

�8� �������	���������������������	�������
7;8���
�����	7����	��	�	�����	�� �	���
�8� ��������<����

�8� =�������
�������������
������	

�<������>?@AB@>BAC������������@�����D	��@��

>E

�

����
��

��
�

��	

��
����	����������������������
����

������ ���!	
"��#��$����%&'�(�&'�)#�������
�����

�*"	��	��	�+� ����#�����,�"����-�.&/0
������
��� ""! ����1�+	

����!	
"��#�
�����/&/�(2&%�)3����

4556789:;<6=>?@AABCDE

F�	�" � G ����#�����1�+	

����!	
"��#�� ����
�	�
"H��!!��) "�I !���
�������� �

I !!���	��J&�KL�!���&�� ��	M&�*	�"��,&�N�O���M�P/2�/Q-��	��� ���	
�	�� �� �	"�������"���H�	�" � �	" ��������"��	"���+	
"�+	"��� ��R	�
"�
O
"�)
S�
�	"���T�
�	�����.P/Q-��U%V�2/S

�W�G�!!�/�S�2S/2�U������"�� 	
S! ��	X���S��

/.



�������������	
�����
	���	��������
�	���	
�������������
�	�	���
���������
�

����������
�	���	���������
 �	�	!"	�#�
 $	�	%!"	�&#�
 '�	()*%+,!	%#�
 -�	�	�)*.(!
 /012134052657898:;<

 =	�	�)��.>	%#�?		@ABC98ADEFG8H
 I�	�)*!J
 K	�	%)�J.	LM��N	���������
OP
 /012134052657898CGFQ<8
R8STUV4W182138XV6Y31Z[15[\

��������
��������	�����	
]̂_�����̂������
�	���	������̀	
�	J)"	a�)>	�b	�,%

�	���	��"c	���	�������
						
]̂_�������
��	��	
+�
������̂���

d61VV1e]̂_��������N���
	���	
����N���	�f�����
̂�
��
�	

g����̂��
�h)ij����
)k�����)�������)
l�f�� � L��%�P̀ m��
���������
 �� ���
����
�����
n���
�������N�����o�����̂f�

���������������������pn�����
�_���������
��
q����K�������J.L%.P̀"!(%r"!((�


s
����	�J�%����%*						��̂���������t��̂���

�>

����������	�
��	

�������������
�	�
���
���
������ ���!
"#$�#�%�!��
�����	
���
����&���	�����	��

' (�	�����	�
���
)�����������
��*
����	�����
+,���	���**�

-./0-/-010
213/0-/-011
45.3
6���7
-85
9����	

' :�**��	;
<=>?���&���	�*��@��	AB
CDE!�FGH��I�����
J�	A�	������	

K�������	�LB
MN����JB
O����6B
+�����(B
P����
6
Q-01-R;
:�**��	�
��
�	
�	�������
*��
���
@��	��*������	
�*
�	�������

����������
�	
&����
�������/
S����
��������
T3Q-R;
5U.2T0-/

' -011V�����
41U5
9����	

' :�**��	;
CC>?���&���	�*��@��	AB
DC!�FGH��I�����
J�	A�	������	

4 W�X��F�X�X!Y����Z![\X� ����]!Ŷ_#  �X !��!̀�X!W#ZZa ba�ZZ�c
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Möglichkeiten und Grenzen der Identifizierung eines einzelnen Verursachers: Wie

moderne Methoden der Umweltforensik ein differenzierteres Abbild der Wasser-

qualität zeigen können

Prof. Dr. Tobias Licha, AG Hydrogeochemie, Institut für Geologie, Mineralogie und
Geophysik, Fakultät für Geowissenschaften, Ruhr-Universität Bochum, Universitäts-
straße 150, 44801 Bochum, tobias.licha@rub.de

In Deutschland werden jährlich ca. 35.000 Tonnen Pflanzenschutzmittel verkauft, was

in etwa mit der abgegebenen Menge an Arzneimitteln und Diagnostika in der Human-

medizin vergleichbar ist. Zusammen mit ihren Abbauprodukten gelangen letztere über

Ausscheidungen ins Abwasser und erreichen die Kläranlage, wo diese mit konventio-

neller Abwasserbehandlung meist nur unvollständig entfernt werden. Über Kläranlagen-

abläufe gelangen diese dann in die aquatische Umwelt. Zusätzlich tragen Abwasserle-

ckagen (ungeklärtes Abwasser mit Regenwasser als Mischwasser an Regenrückhalte-

becken) dazu bei, dass diese Stoffe in unserem Wasserkreislauf gefunden werden.

Auch Pflanzenschutzmittel können über Oberflächenabläufe in den Gewässerkreislauf

gelangen, doch gelten hierfür gestzliche Grenzwerte. Für Arzneimittel und deren Ab-

bauprodukte gibt es dagegen noch keine Grenzwerte. Allerdings können schon geringe

Konzentrationen, wie z. B. die in Flüssen gefundenen Konzentrationen von Diclofenac,

messbare Auswirkungen auf die Gesundheit von Forellen haben und bei diesen zu

Krebs führen. Nachdem Totalherbizide wie Diuron als Wegeherbizid verboten wurden,

erlebten diese in den letzten 15 Jahren eine Renaissance in Fasadenanstrichen an

energetisch sanierten Häusern. Im Gegensatz zur landwirtschaftlichen Nutzung, wer-

den diese recht gleichmäßig über das Jahr verteilt und mit ca. 0,5 kg pro Geschoss,

Jahr und Hektar abgespült. In vielen Städten findet eine Trennung von Regen- und Ab-

wassersystemen statt. Gemeinsam mit dem Regenwasser gelangen diese Herbizide

dann unbehandelt direkt in die Oberflächengewässer und darüber häufig auch wieder

ins Grundwasser.

Parameter für die Güte von Oberflächengewässern sind beispielweise die Konduktivität

(elektrische Leitfähigkeit), pH-Wert, aber auch die Konzentrationen von sogenannten

prioritären Schadstoffen, wie zum Beispiel Nitrat. Auf Basis dessen wird die Gewässer-

güte beurteilt und gegebenenfalls Schutzmaßnahmen zu deren Verbesserung ergriffen.

Die bisherige Einschätzung basiert auf Einzelprobennahmen entweder durch Stichtags-

messung, welche keinen Aufschluss über die Dynamik des Systems gibt, oder durch

Zeitreihenmessung, welche wiederum keinen Aufschluss über die flächenhafte Wasser-

qualität gibt. Weißt ein Gewässer nach dieser Prüfung nach den Maßgaben des Was-

serhaushaltsgesetzes keinen guten ökologischen und chemischen Zustand auf, soll die



zuständige Behörde Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerqualität einleiten. Al-

lerdings existiert keine gesetzliche Regelung wie, diese Maßnahmen auszusehen ha-

ben, oder welche Maßnahmen den nachhaltigsten Erfolg versprechen.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die Gewässerqualität seit Inkrafttreten

der Wasserrahmenrichtlinie nicht wesentlich verbessert hat, wird deutlich, dass die her-

kömmliche Vorgehensweise große Defizite aufweist. Stellschrauben um Einzugsgebie-

te von Oberflächengewässern besser zu erfassen, wären deutliche mehr Orte wesent-

lich häufiger mit größerer Stoffpalette zu beproben. Die große Vielfalt an möglichen or-

ganischen Verbindungen im Wasserkreislauf (geschätzt derzeit etwa 100.000 Verbin-

dungen) macht eine tatsächliche Wasserqualitätsbewertung schwierig bis nahezu un-

möglich. Selbst mit sehr hohem Aufwand und verbunden mit hohen Kosten lassen sich

gerade 8% aller möglichen Stoffe nachweisen. Die moderne Umweltanalytik macht es

allerdings möglich, ausgewählte Stoffe im Bereich von wenigen ng /L sicher nachzuwei-

sen und eröffnet somit ein neues Forschungsfeld, die Umweltforensik. Anthropogene

organische Spurenstoffe, wie beispielsweise Arzneimittel, Stoffe aus kosmetischen Pro-

dukten, aber auch Pestizide, werden in jüngster Zeit als Indikatoren zur Herkunftsbe-

stimmung sowie zur Abschätzung möglicher Kontaminationen verwendet. Um einen gu-

ten Überblick über die Wasserqualität und die möglichen Einflussfaktoren zu bekom-

men, müssen Indikatoren stellvertretend für die wichtigsten Kontaminationsquellen,

darunter beispielsweise Landwirtschaft, Industrie und kommunales Abwasser, sein. Der

Unterscheidung von behandeltem und unbehandeltem Abwasser fällt ebenfalls eine

starke Bedeutung zu. Ein Indikator sollte stets so gewählt sein, dass er möglichst spezi-

fisch für die jeweilige Kontaminationsquelle/Landnutzungsform ist. Dies trifft vor allem

auf bestimmte pharmazeutische Wirkstoffe und Pflanzenschutzmittel zu. Röntgenkon-

trastmittel beispielsweise werden nur in darauf spezialisierten Krankenhäusern und

Praxen verwendet und können daher mit diesen korreliert werden. Wird in einem Was-

serkörper beispielsweise der künstliche Süßstoff Acesulfam nachgewiesen, gilt ein an-

thropogener Einfluss (in der Regel durch häusliches Abwasser) als gesichert. Die An-

wesenheit leicht abbaubarer Stoffe wie Koffein oder Paracetamol lässt darüber hinaus

sogar den Nachweis von relativ frischem (<1 Woche) unbehandeltem Abwasser als

Kontaminationsquelle zu. Auch Herbizide werden immer selektiver in ihrer Anwendung

und können daher als Indikatoren für eine spezielle Flächennutzung herangezogen

werden. Darüber hinaus werden Substanzen wie Antibiotika, Antiallergika und einige

Herbizide nicht kontinuierlich angewendet und tragen somit zusätzlich zu ihrer örtlichen

auch eine zeitliche Information. Das Auftreten dieser Spurenstoffe kann man somit nut-

zen, um die Herkunft der Wasserqualitätsbeeinträchtigung sicher nachzuweisen (Abbil-

dung 1). Dies ermöglicht die Umsetzung des §89 des Wasserhaushaltsgesetzes: Haf-

tung für Änderungen der Wasserbeschaffenheit.



Abbildung 1: Nutzung von Spurenstoffen als Quell und Prozessindikatoren, die unter-

schiedlichen Symbole zeigen die verschieden Stoffe und deren unterschiedliche Her-

kuft an. Einige Stoffe wandeln sich auf dem Weg ins Grundwasser oder im Grundwas-

serleiter um (hier symbolisiert als rote Quadrate zu violeten Quadraten) und zeigen so-

mit Prozesse an.

Spannungsfeld zwischen Abwasserzweckverbänden und Landwirtschaft

Zurzeit wird öffentlich viel diskutiert, in welchen Maß die Landwirtschaft für die Nitratbe-

lastung verantwortlich ist. Dies macht deutlich, dass die Umsetzung und Akzeptanz die-

ser gegebenenfalls ergriffenen Schutzmaßnahmen auch entscheidend von der Glaub-

würdigkeit des Bewertungskonzeptes abhängt und zeigt, dass das bisherige Gewässer-

überwachungssystem sehr lückenhaft und informationsarm ist. Bisher liegt wenig Fo-

kus auf organischen Mikroschadstoffen, mit denen man aufgrund ihrer großen Eigen-

schaftspalette wahrscheinlich wesentlich gezielter Quellen und Eintragswege identifi-

zieren kann. Ein interessantes Anwendungsfeld für die Umweltforensik ist daher auch

die Herkunftsbestimmung von Nährstoffen wie Nitrat und Phosphat. Neben deren Her-

kunft aus Düngemitteln, sind auch (Klein)Kläranlagen, Abwasserleckagen, Rückhalte-

becken und andere möglich, aber bisher wenig untersuchte Quellen für diese Nährstof-

fe. Gerade vor dem Hintergrund der Nitratbelastung des Grundwassers ist es zwingend

notwenig, die Ursache für die Nitratbelastung zu finden. Häusliche Abwässer sind im

Gegensatz zu Düngemitteln mit einer Reihe von organischen Spurenstoffen, wie Koffe-

in, Arzneimittel und weiteren assoziert und könnte, wenn zusätzlich mit Pathogenen be-

lastet, ein Gesundheitsrisiko darstellen. Ist landwirtschaftliche Nutzung von künstlichen

Düngern die Quelle des Nitrates, ist dieses hauptsächlich mit nicht-relvanten Metaboli-

ten von Pflanzenschutzmitteln assoziert. Um den Anteil des aus Gülle stammenden Ni-

trats zu bilanzieren, könnten sich Antibiotika aus der Tierarzneigruppe der Sulfonamide

eignen. In einer aktuellen Untersuchung des NLWKN zusammen mit dem Umweltbun-



desamt konnten in 20 % der Grundwassermessstellen in viehstarken Regionen diese

Antibiotika nachgewiesen werden. Mit Hilfe einer Massenbilanz über diese Spurenstof-

fe könnte man die einzelnen Ursachen wichten und im günstigsten Fall der pauschalen

Verurteilung der Landwirte in Richtung Gewässergüte Fakten entgegensetzen. Gerade

in hydrogeologisch sehr schwierig einzuschätzenden Einzugsgebieten (wie die von

Karst- und Kluftgrundwasserleitern) ist diese Methode zielführend. Eine weitere wichti-

ge Information in diesem Zusammenhang ist die Verweilzeitbestimmung des Nitrates

zwischen Boden und Grundwasser. Damit soll die Frage beantwortet werden, wie lan-

ge es dauert es, bis Maßnahmen der Nitratminderung zu sinkenden Werten im Grund-

wasser führen. Auch hier eignet sich die Bestimmung des Pestizidspektrums bzw. der

(nicht-relevanten) Metaboliten von Pflanzenschutzmitteln. Da sich die Zulassungen und

Wirkstoffkombinationen ständig ändern, kann man aus deren Ergebnissen im Grund-

wasser heute rückschließen, wie lange das Wasser und damit auch das Nitrat brau-

chen, um im Grundwasserleiter anzukommen.

Die Möglichkeit der Bestimmung der Verweilzeit zwischen Boden und Grundwasser

wurde eingehend im Einzugsgebiet einer Karstquelle (Gallusquelle, Schwäbische Alb)

untersucht. Etwa 3% des Einzugsgebiets sind Wohngebiete, 55% sind Waldflächen,

27% sind Grasflächen und 15% sind von Ackerflächen bedeckt. Die Ackerflächen wer-

den meist mit Getreide (Sommer-, Wintergerste, Hafer und Weizen) bewirtschaftet.

Außerdem wird Raps angebaut, in geringen Mengen auch Mais und als Zwischenfrucht

häufig Senf. Die großen Grasflächen werden vornehmlich zur Haltung von Milchvieh

benutzt, außerdem wird Schweine- und Schafzucht betrieben. Eine besondere Stellung

kommt der Geflügelhaltung zu. Im Einzugsgebiet ist eine große Anlage für Legehennen

mit über 40.000 Tieren vorhanden (siehe dazu das Beispiel Hühnerhof). Atrazin und

dessen Abbauprodukt Desethylatrazin konnten in mehr als 99% der Proben an dieser

Karstquelle nachgewiesen werden. Dies erstaunt auf den ersten Blick, da Atrazin in

Deutschland bereits vor mehr als 20 Jahren seine Zulassung als Pflanzenschutzmittel

verloren hat. Die Konzentrationen waren relativ konstant und lagen zwischen 1,1 und

5,8 ng/L. Das gleichmäßige Auftreten von Atrazin und Desethylatrazin weist auf die teil-

weise langen Aufenthaltszeiten innerhalb des Systems hin. Steigende Nitratkonzentra-

tionen konnten in den letzten 30 Jahren nicht beobachtet werden. Daher wurden für die

zwei Herbizide Atrazin und Metazachlor die Konzentrationsschwankungen für die Jah-

resprobenahme an dieser Karstquelle genauer ausgewertet. Hierbei zeigte sich, dass

Metazachlor als in der Landwirtschaft verwendetes Herbizid, das darüber hinaus als

abbaubar gilt, nur nach Grundwasserneubildungsereignissen im Quellwasser nach-

weisbar war (0). Darüber hinaus wurde Metazachlor nur zu Zeiten detektiert, in denen

von einer vorherigen Anwendung im Einzugsgebiet ausgegangen werden kann. Aus

der zeitlichen Lage des Metazachlorpeaks relativ zum Regenereignis konnte ein Be-



reich im Einzugsgebiet lokalisiert werden, aus dem das Metazachlor stammen muss.

Nach Rücksprache mit den ansässigen Landwirten, konnte der Einsatz in dem vermu-

teten Bereich wenige Tage vor dem Regenereignis bestätigt werden. Die gute Nach-

richt für die Landwirte in diesem Gebiet: Trotz Landwirtschaft und Pestizideinsatz auf

einem sehr verschmutzungsanfälligen Karstgrundwasserleiter blieb die maximale Meta-

zachlorkonzentration im Quellwasser unterhalb der kritischen Grenze von 100 ng/L und

damit gilt der Einsatz in diesem Gebiet und in der aufbrachten Menge als sicher.

Abbildung 2: Zeitreihen der beiden Herbizide Metazachlor und Atrazin, der elektrischen

Leitfähigkeit (Lf.) und Trübung im Quellwasser, sowie der Quellschüttung.

Demgegenüber steht das Verhalten von Atrazin, welches seit Anfang der 90er Jahre

nicht mehr eingesetzt werden darf. Dennoch kann vielerorts, so auch an der Gallus-

quelle, Atrazin in geringen Konzentrationen nachgewiesen werden. Durch die zeitlich

hochaufgelöste Probenahme ist es darüber hinaus möglich auf den Transportpfad zu

schließen: Aus der Korrelation mit der elektrischen Leitfähigkeit kann gefolgert werden,

dass Atrazin nur sehr langsam aus den feinen Poren im Gestein ins Grundwasser ab-

gegeben wird. Mit Hilfe einer Massenbilanz hat sich auch gezeigt, dass trotz des zeit-

lich sehr begrenzten Einsatzes dieses Herbizides und seinem schon über 20 jährigem

Verbot noch 90% des Atrazins im Gestein verweilen. Damit wäre das Atrazin noch über

4000 Jahre mit den aktuellen Methoden nachweisbar. Für ein Neubildungsereignis wur-

de genauer hingeschaut. Hierbei wurde anhand der Verdünnung der Calcium Konzen-

tration und der elektrischen Leitfähigkeit ermittelt, wie groß der Anteil an schnell versi-



ckerndem Regenwasser im Quellwasser ist. Daraus wurde die Fläche, über die Atrazin

eingetragen wird, auf 11% des Einzugsgebietes abgeschätzt. Diese Abschätzung

stimmt gut mit der landwirtschaftlich genutzten Fläche überein.

Beispiel Hühnerhof:Trinken Hühner Kaffee zum Frühstück?

20✥25% der Weltbevölkerung decken ihren Wasserbedarf mit Grundwasser aus Karbo-

natgesteinen, weshalb Karstgrundwasserleiter weltweit eine bedeutende Grundwasser-

ressource darstellen. Besonders im ländlichen Mittelgebirgsraum in Deutschland ist die

Trinkwassergewinnung aus Karstgrundwasserleitern weit verbreitet. Eine Besonderheit

dieser Grundwasserleiter ist die Entwicklung ausgedehnter unterirdischer Drainagesys-

teme durch den Prozess der Verkarstung, d. h. die Lösung des Gesteins. Die Auswei-

sung von Quelleinzugsgebieten und die Indentifizierung verschmutzungsempfindlicher

Bereiche in Karstgebieten ist eine große Herausforderung, denn die Entwässerungs-

richtung des Grundwasserleiters wird in erster Linie durch großskalige Heterogenitäten

(Karströhren, Kluftzonen) im Untergrund bestimmt. Eine traditionelle Methode zur Be-

stimmung der Verschmutzungsempfindlichkeit einer Karstquelle sind Markierungsver-

suche (Tracertests). Ein solcher Markierungsversuch wurde in der Nähe eines Hühner-

hofs im Einzugsgebiet der Gallusquelle (Schwäbische Alb) durchgeführt und zeigte die

schnelle hydraulische Anbindung an diese und damit die Möglichkeit, die Quelle ent-

sprechend fäkal durch die auf dem Hof lebenden 40.000 Hühner zu kontaminieren.

Dem Gegenüber steht die Gesamteinwohnerzahl im Einzugsgebiet der Gallusquelle mit

etwa 4000 Personen. Das anfallende häusliche Abwasser sowie Regenwasser werden

über eine Mischkanalisation in Klärwerke in Harthausen und Neufra geleitet. Für starke

Regenereignisse existiert ein Rückhaltebecken in der Nähe der Stadt Bitz.

Da es bislang meist nicht praktikabel ist, auf das Vorhandensein einer Vielzahl poten-

tieller Pathogene aus fäkalen Kontaminationen im Grundwasser zu untersuchen wird

zur Kontrolle der mikrobiologischen Wasserqualität auf die Präsenz sogenannter Indi-

katororganismen getestet. Diese Indikatororganismen sind hauptsächlich Bakterien

(z. B. E. coli). Hohe Konzentrationen an Indikatorbakterien weisen auf ein großes Risi-

ko für Pathogene hin. Auch im Falle des Einzugsgebietes der Gallusquelle wurde in der

Vergangenheit E. coli als Indikatororganismus zur Ermittlung einer mikrobiellen Konta-

mination herangezogen und häufig im Quellwasser gefunden. Als mögliche Ursache

wurde oft über den Hühnerhof spekuliert. Die angewendeten mikrobiologischen Metho-

den erlauben zwar den Nachweis von fäkalem Einfluss auf das Wasser, geben jedoch

keinen Aufschluss über die Herkunft dieser Kontamination, d. h. ob diese menschlichen

oder tierischen Ursprungs sind.

Interessanterweise konnte in zweidrittel aller Proben im Jahr 2011 Koffein nachgewie-

sen werden. Die hohe Detektionsfrequenz von Koffein und dessen Metaboliten im



Quellwasser wird als Anzeiger für das Vorhandensein ungeklärten Abwassers einge-

setzt und kann dabei sogar zur Abschätzung des eingetragenen Abwasservolumens

genutzt werden. Hierbei ist erwähnenswert, dass Koffein trotz der geringen Einwohner-

zahl (~4000) im Einzugsgebiet und der hohen Verdünnung im Quellwasser als Indikator

genutzt werden kann. Die Aufenthaltszeit des Koffeins und somit des Abwassers wurde

auf etwa 4✥5 Tage geschätzt. Diese schnelle Transportkomponente steht in starkem

Kontrast zu den langen Aufenthaltszeiten des Grundwassers, die anhand des Atrazins

beobachtet wurden. Es ist davon auszugehen, dass auch Koffein und somit Abwasser

direkt in den Grundwasserleiter über Klüfte eindringen. Die Koffeinbefunde an der Quel-

le waren oft mit Indikatororganismen assoziert. Bereits früher konnte gezeigt werden,

dass ein Überlauf des Rückhaltebeckens im Einzugsgebiet mit einem Anstieg an Indi-

katororganismen im Quellwasser der Gallusquelle einhergeht. Dabei steigt die Zahl der

E. coli-Bakterien 2✥5 Tage nach dem Überlauf des Rückhaltebeckens im Karstgrund-

wasser um bis zu vier Zehnerpotenzen an. Relevant für die meisten Krankheitserreger

sind kurze Verweilzeiten (< 10 d), welche im Karst abhängig von der jeweiligen hydrau-

lischen Situation durchaus gegeben sind. Die Auswertung der Koffeinmassenbilanz

zeigt, dass vor Sanierung des Kanalsystems und der Änderung des Betriebes des

Rückhaltebeckens bis zu 25 m3 ungeklärten Abwassers täglich in den Grundwasserlei-

ter eingetragen wurden.

Mit Hilfe von organischen Spurenstoffen und zusätzlich mit den Werkzeugen des Micro-

bial Source Trackings (Technologiezentrum Wasser, Karlsruhe) war es erstmals mög-

lich den Anteil unbehandelten Abwassers in Karstgrundwasserleitern zu quantifizieren

und die Effizienz von Maßnahmen im Einzugsgebiet (z. B. Änderung des Betriebs des

Regenüberlaufbeckens, Abdichtung des Kanalnetzes) direkt zu beurteilen. Darüber hin-

aus konnte erstmalig in einem Einzugsgebiet die Wasserqualitätsbeeinträchtigung

durch Siedlungsflächen relativ zur ländlichen Fläche beurteilt werden. Obwohl die Sied-

lungsflächen nur 3% betragen überwiegt deren Einfluss mit 70% die landwirtschaftlich

genutzten Flächen. Die Ergebnisse zeigten, dass Lekagen und ein Rückhaltebecken -

und damit häusliches Abwasser - die wichtigste Ursache für die Verunreinigung des

Quellwassers in diesem Einzugsgebiet sind. Der Umbau des Rückhaltebeckens führte

zu einer wesentlichen Verbesserung der Quellwasserqualität. Durch den Umbau konn-

te sowohl die Anzahl der Überlaufereignisse als auch die eingetragene Menge an fäka-

len Bakterien während der einzelnen Ereignisse deutlich reduziert werden. Eine Einstel-

lung des Betriebs des Hühnerhofs hätte vermutlich zu keiner deutlichen Verbesserung

der Wasserqulität geführt. Dafür spricht auch, neben dem Koffein und den Indikatoror-

ganismen, das nur seltene Auftreten von Hühnermarkern relativ zu den Humanmarkern

im Microbial Source Tracking. Die Analyse der wirtsspezifischen mtDNA-Marker zeigte

das Vorkommen von hühnerspezifischen DNA-Sequenzen im Frühjahr 2012 und 2013.



Nach Angaben der ortansässigen Landwirte entspricht dieser Zeitraum auch der Zeit-

spanne in welcher Geflügelmist zur Düngung ausgebracht wird.

Die Untersuchungen an der Gallusquelle wurden im Verbundvorhaben (Universität Göt-

tingen: Prof. T. Licha, Technische Universität Berlin: Prof. T. Scheytt, Technologiezen-

trum Wasser Karlsruhe: Prof. A. Tiehm) mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung

und Forschung unter den Kennzeichen «02WRS1277A✥C» gefördert.
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Einleitung

Im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA) wurde in einem Forschungsprojekt an 48 Standorten in

vier Bundesländern von 2012 bis 2014 mit einem ✥worst-case� Ansatz belegt, dass ein Eintrag be-

stimmter Antibiotika primär aus der Tier-, aber auch aus der Humanmedizin in das oberflächen-nahe

Grundwasser erfolgt (Hannappel et al. 2014). An neun Standorten in Niedersachsen und NRW wur-

den von allen analysierten Antibiotika jedoch nur die drei Sulfonamid-Einzelwirkstoffe Sulfadiazin

(SDZ), Sulfadimidin (SDM) und Sulfamethoxazol (SMX) im Grundwasser nachgewiesen. In einem Fol-

geprojekt des UBA mit Geländearbeiten bis 2015 (Hannappel et al. 2016) wurden die Ursachen und

Faktoren, die zu den stoffspezifisch, quantitativ und zeitbezogen unterschiedlichen Ein-trägen der

Sulfonamide in das oberflächennahe Grundwasser führen, untersucht. Dazu wurden auch organische

Wirtschaftsdünger analysiert und die Landwirte zum Einsatz von Tierarzneimitteln (TAM) in ihren Be-

trieben und der Bewirtschaftung der Flächen im Anstrom der Messstellen befragt. Im Ergebnis der

beiden Projekte konnten noch nicht alle Eintragspfade zweifelsfrei vollständig aufgeklärt werden

(Hannappel et al. 2016). Als möglich gehalten wurde z. B., dass die niedrigen Konzentrationen der im

Grundwasser vorkommenden beiden Sulfonamid-Wirkstoffe SDM und SDZ (sowie deren Metabolite

und Transformationsprodukte) in den landwirtschaftlich intensiv genutzten Regionen aus einem län-

ger zurückliegenden Eintrag stammen. Die hohen SMX-Funde dagegen deuten vermutlich auf einen

kausalen Zusammenhang mit der Einleitung von Abwasser aus Kleinkläranlagen in das Grundwasser

hin, wie er auch für den Eintrag aus kommunalen Kläranlagen in oberirdische Fließgewässer aktuell in

Niedersachsen dokumentiert ist (Tetzlaff 2016).

Sechs der vom UBA untersuchten Standorte liegen in Niedersachsen. Im Auftrag des Nieder-sächsi-

schen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) wurden die Arbeiten

des UBA seit Juni 2015 ergänzt (NLWKN 2017). Die von einer Projekt-AG begleiteten Arbeiten be-

inhalteten u.a. eine sich zeitlich bis September 2016 an das letzte UBA-Projekt anschließende Bepro-

bung aller Messstellen an den sechs Standorten sowie die Einbeziehung weiterer Umweltmedien. Ziel

war die Ermittlung der Eintrags-pfade der Sulfonamide in das Grundwasser, um Rückschlüsse auf den

Ursprung des Eintrags ziehen zu können. Weiter sollte das Verhalten der Sulfonamide in den betrof-

fenen Umweltkompartimenten (vor allem Wirtschaftsdünger, Boden und Gewässer) besser verstan-

den und die noch offenen Fragen aus den beiden UBA-Projekten geklärt werden.

Aktuell befürwortet das UBA die Einführung eines Grenzwertes für Arzneimittel (sowohl aus der Hu-

man- als auch aus der Tiermedizin) im Grundwasser. Dieser soll in Anlehnung an den Schwellenwert

für Pflanzenschutzmittel und Biozide 0,1 µg/l betragen. Die Empfehlung bezieht sich nicht auf die

Trinkwasser- (TrinkwV), sondern auf die Grundwasserverordnung (GrwV 2010), die mit der europäi-

schen Grundwasserrichtlinie (EG 2006) seit 2009 in Deutschland gilt. Daher wird im Folgenden nicht

der Begriff ✥Grenzwert� (Terminus TrinkwV), sondern ✥Schwellenwert� (GrwV) verwendet. Vom UBA

wird vorgeschlagen, einen Schwellenwert deshalb in die GrwV aufzunehmen, damit eine klare

Rechtsgrundlage für den Schutz des Grundwassers gegeben ist, der auch das immissions-schutzrecht-

liche Minimierungsgebot (Vorsorgeprinzip) beinhaltet. In der Praxis würde dies die Einrichtung eines

Monitorings zur Beobachtung der weiteren Entwicklung der Umweltbelastung erfordern. Bei festge-

stellten Überschreitungen des Wertes wäre den Ländern eine Rechtsgrundlage gegeben, adäquate

Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers einzuleiten. Die hier dokumentierten Ergebnisse der



Arbeiten im Auftrag des NLWKN untermauern die Empfehlung des Umweltbundes-amtes und dienen

u. a. auch dazu, diese weiter mit Daten zu untersetzen.

Projektskizze

Das als Ergänzung zum UBA-Projekt im Auftrag des NLWKN durchgeführte Projekt orientierte sich in

Inhalt und Struktur primär an den beiden UBA-Projekten. So wurden die bisher untersuchten sechs

Standorte mit Landesmessstellen (Lohe, Bösel, Markhausen, Carum, Wietmarschen-Lohne und Klein-

ringer Wösten) und die dort vom UBA neu gebauten, temporären Grundwassermessstellen (TGWM)

übernommen. Zusätzlich wurden drei neue TGWM gebaut, die zeitliche Probenentnahmeintensität

erhöht, neue Beprobungsmedien (Boden, Gräben, Dränauslässe) integriert und auch die tieferen Aus-

bauten der sechs Landesmessstellen in die Beprobung einbezogen.

Die Standorte wurden stets nach einem ✥worst-case�-Ansatz ausgewählt: er betraf Gebiete, in denen

der TAM-Eintrag wegen der Standort- und Untergrundeigenschaften als wahrscheinlich er-schien. Da-

zu gehörte eine hohe Viehbesatzdichte, die intensive Ausbringung von Wirtschaftsdünger (Schießl et

al. 2015), hohe Stickstoffgehalte im Grundwasser, sorptionsschwache und gut belüfte-te Böden, feh-

lende bindige Deckschichten, geringer Flurabstand sowie hohe Neubildungsraten des Grundwassers

mit daraus resultierenden, kurzen Verweilzeiten des Sickerwassers.

Gemäß der Zielstellung des Vorhabens im Auftrag des NLWKN wurde die Bearbeitung in drei Arbeits-

paketen durchgeführt und dokumentiert. Dies betraf die Kontaktaufnahme mit den Landwirten, den

betroffenen Kreis- und Ortslandvolkverbänden sowie den Behörden / Institutionen und deren Einbin-

dung in das Projekt. Weiter gehörte die Koordination der technischen Arbeiten vor Ort und die

Durchführung von Probenentnahmen der verschiedenen Medien (Grundwasser, Boden, Ab-wasser

aus Kleinkläranlagen, Wasser aus Gräben und Dränauslässen, Gülle- und Gärreste) unter Einhaltung

gängiger Qualitätssicherungsstandards dazu.

Ergebnisse und standortbezogene Erläuterungen

Das wesentliche Ziel der ergänzenden Untersuchungen zu den Geländearbeiten im Auftrag des UBA

von 2012 bis 2015 war es, mit den bis September 2016 fortgeführten Geländearbeiten wichtige

Kenntnislücken zu den möglichen Ursachen der langjährigen Funde von Antibiotika-Wirkstoffen im

oberflächennahen Grundwasser zu schließen. Das betraf vor allem die Beprobung weiterer, bisher

nicht beprobter Umweltmedien, um für die standortbezogene Aufklärung der Eintragspfade einen

möglichst lückenlosen Datenbestand zur Verfügung zu haben. Da zudem an je-dem Standort ein

unterschiedliches Antibiotika-Wirkstoffspektrum im Grundwasser gefunden wurde, erfolgt die nach-

folgend beschriebene Auf-klärung zunächst standort- und stoffdifferenziert, bevor anschließend hier-

zu eine übergreifende Aggregierung vorgenommen wird.

In Bösel wurden die beiden Wirkstoffe SMX und SDM sowohl an der Landesmessstelle als auch der

TGWM 22 bei allen Probenentnahmen im Grundwasser gefunden. SDZ wurde 2015 einmalig unter

der BG gefunden. Ausgehend von der jeweilig möglichen Verabreichung in der Human- bzw. Tierme-

dizin ist an diesem Standort also von einer doppelten Belastung des Grundwassers auszugehen. Die

hohen, aber stark schwankenden SMX-Befunde können durch Funde des Wirkstoffes in benachbar-

ten KKA mit häuslichem Abwasser plausibel erklärt werden. Zusätzlich finden sich auch im Grundwas-

ser begleitende Indikatorpara-meter des Einflusses häuslicher Abwässer (Acesulfam-K und CMZ). Die

zugleich auftretenden SDM-Funde konnten durch Nachweise im Wirtschaftsdünger sowie im Boden

erklärt werden. Bei SDZ ist das auch sehr wahrscheinlich, der Eintrag über die Humanmedizin kann je-

doch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, genauso wenig wie der Eintrag von SMX über die Tierme-

dizin aufgrund eines Fundes in einer KKA.



In Lohe wurde SDM, vereinzelt auch 4-OH-SDZ unter der BG gefunden. Dies stimmt mit den Funden

in der Gülle und im Boden überein und zeigt die landwirtschaftliche Beeinflussung an. Ebenso wur-

den diese Stoffe in den Gräben im weiteren Abstrom gefunden. Eine nahe der Landesmess-stelle ge-

legene KKA leitet in oberirdisches Gewässer ein und stellt damit keine Eintragsquelle dar. Darauf wei-

sen auch die fehlenden Abwasser-Indikatorparameter Acesulfam-K und CMZ im Grundwasser hin. Ein

anderes Bild ergibt sich für die TGWM 30. Hier wurde SMX unterhalb der BG detektiert. Im direkten

Zustrom auf diese Mess-stelle befindet sich eine in das Grundwasser ein-leitende KKA, welche die

Funde erklärt.

In Markhausen wurden SDM und SDZ bzw. dessen Transformationsprodukt im Grund- und Sickerwas-

ser, in Gräben, im Boden sowie im Wirtschaftsdünger nachgewiesen. Dabei reichen die Konzentratio-

nen im Grundwasser bereits nahe an den vom UBA für die GrwV vorgeschlagenen Schwellenwert von

100 ng/l heran. SMX wurde nicht nachgewiesen. Zwei im Zustromgebiet liegende KKA wurden wie-

derholt beprobt, zeigten jedoch keine Sulfonamid-Funde. Damit ist der Eintragspfad über die Land-

wirtschaft identifiziert.

In Carum wurde sporadisch zu mehreren Zeitpunkten SDM und SDZ im Grundwasser jeweils nahe der

BG gefunden. SMX wurde nicht nachgewiesen. An diesem Standort ist das Zustromgebiet saisonal

stark schwankend ausgeprägt. Zwei im Zustromgebiet befindliche KKA wurden ohne Befund beprobt.

Die Sulfonamid-Wirkstoffe wurden in allen untersuchten Medien inkl. der Dünger gefunden, die Fun-

de am Dränauslass können aber auch von einem Schlag außerhalb des Zustrom-gebietes stammen.

Im Boden beider Schläge konnte 4-OH-SDZ nachgewiesen werden, wenn auch nur unter der BG bei

dem seit einigen Jahren ausschließlich mineralisch gedüngten Schlag (✥Gedächtnisfunktion�). Damit

ist die landwirtschaftlich bedingte Beeinflussung des Grundwassers hier eindeutig nachgewiesen.

In Kleinringer Wösten wurde SDM im oberen Ausbau und im November 2015 einmalig auch im tiefe-

ren Grundwasser in 40 Meter Tiefe unter der BG nachgewiesen, ohne dass dieser Fund durch zwei-

malige Wiederholungen bisher jedoch verifiziert werden konnte. SMX wurde nicht, SDZ nur spora-

disch unter der BG im oberen Ausbau nach-gewiesen. Die im Mai 2016 erfolgte Probenentnahme an

der TGWM 31 am Feldrand ergab mit 150 ng/l den höchsten analysierten 4-OH-SDZ-Fund. Dieses Er-

gebnis passt zu den hier gemesenen höchsten Werten im Boden (120 ng/g TM) und in der Gülle

(15.000 ng/g TM). Dieses Konzentrationsniveau konnte jedoch bei der Wiederholung nicht bestätigt

werden. Auch für SDM wurden mit 2100 ng/g TM die höchsten gefundenen Gehalte in Gülle gemes-

sen. Damit ist der Eintragspfad über die Landwirtschaft belegt. Auf dem Schlag in unmittelbarer Nähe

zur Landesmessstelle wurden weder in der aufgebrachten Gülle noch im Boden Sulfonamide gefun-

den. Ebenfalls keine Funde zeigte die offene Güllelagune im direkten Anstrom.

In Wietmarschen-Lohne wurde ausschließlich SDM im Grundwasser der Landes-Messstellen nachge-

wiesen. Im direkt angrenzenden Graben wurden keine Sulfonamide gefunden, im Boden nur SDZ

bzw. 4-OH-SDZ. Auch in der Gülle wurde 2016 neben einem einmaligen SDM-Fund unterhalb der BG

nur SDZ analysiert. Hier kam es 2015 zu einem Wechsel des Bewirtschafters. Die 2015 entnommene

Gülleprobe zeigt neben SDZ mit 1260 ng/g TM einen deutlichen SDM-Fund. Es ist bisher unklar, ob

sich die im Grundwasser gefundenen SDM-Gehalte durch den Bewirtschaftungswechsel ändern bzw.

ggf. erhöhen.

Resume

Wirkstoffübergreifend zeigte sich (s. Abb. 1), dass an allen sechs Standorten der Eintrag von Antibioti-

ka in das Grundwasser primär durch die Anwendung in der Tier- und nur nachgeordnet in der Hu-

manmedizin verursacht worden ist. An einem Standort (Wietmarschen-Lohne) wurde nur ein Wirk-

stoff (SDM) und an drei weiteren (Markhausen, Carum und Kleinringer Wösten) zwei Wirkstoffe



(SDM und SDZ) sowie deren Transformationsprodukte nachgewiesen. An zwei Standorten (Bösel und

Lohe) wurde zusätzlich SMX im Grundwasser detektiert, dessen Herkunft nur in Lohe sicher der Hu-

manmedizin zugewiesen werden kann. In Bösel dagegen konnten die Eintragsquellen nicht sicher zu-

geordnet werden.

Abb. 1: Herkunft der Antibiotika-Funde im Grundwasser pro Standort und Sulfonamid-Wirkstoff

Folgendes Resumé konnte im Ergebnis aller Arbeiten inkl. der UBA-Untersuchungen seit 2012 gezo-

gen werden:

1. Die Gespräche mit den Landwirten unter Vermittlung der Kreislandvolkverbände führten an allen

Standorten zur Bereitschaft zur Mitarbeit. Diese bezog sich auf das Ausfüllen der Fragebögen, die

Lieferung von Düngerproben und die Gestattung der Entnahme von Bodenproben. Auch Nachfra-

gen bei einzelnen Landwirten zur Klärung von Fragen wurden bereitwillig beantwortet. Nur an

einem der sechs Standorte waren nicht alle Landwirte zur kompletten Mitarbeit bereit, ohne dass

dadurch jedoch wesentliche Kenntnisdefizite entstanden. Die Bereitschaft zur Kooperation durch

die Landwirte war Voraussetzung zum Gelingen des Projekts.

2. Wichtige Erkenntnisse im Projekt wurden durch die disziplinübergreifende Diskussion mit Vertre-

tern der Veterinärmedizin gewonnen. Strategien und Möglichkeiten, den Einsatz von Sulfonamiden

in der Tierhaltung zu reduzieren, wurden diskutiert. Die Substitution durch ✥grüne�, also Antibioti-

ka mit hoher Bioverfügbarkeit ist wegen ihrer Bedeutung als Reserveantibiotika in der Humanmedi-

zin nicht gewünscht. Aus diesem Grund wird in der Tiermedizin mit überwiegend alten Antibiotika

wie Tetrazyklinen und Amoxicillinen gearbeitet. Sulfonamide werden aufgrund der 16. AMG-Novel-

le (fallen zumeist mit zwei Wirkstoffen in die Berechnung der Therapiehäufigkeit ein) kaum noch

eingesetzt, sind wegen ihres breiten Wirkungsspektrums aus veterinärmedizinischer Sicht aber the-

rapeutisch sinnvoll. Sulfonamide durch andere Antibiotika zu ersetzen, ist nach Auskunft der in der

Projektarbeitsgruppe beteiligten Tierärzte derzeit nicht möglich, da solche Präparate aktuell nicht

zur Verfügung stehen. Hier besteht ein Konflikt zwischen dem Boden- und Grundwasserschutz

einerseits sowie notwendiger medizinischer Behandlungen der Tiere andererseits.

3. Die Wirkung der Sulfonamide potenziert sich in Kombination mit TMP. Der Einsatz dieser Kombina-

tion ist aus therapeutischer Sicht und vor dem Hintergrund der Antibiotika-Resistenzminimierung

sinnvoll und anzustreben. Bzgl. der Therapiehäufigkeit im Rahmen der 16. AMG-Novelle regten

Tierärzte an, dass die Kombination aus Sulfonamiden und TMP künftig nur als ein Wirkstoff in die

Berechnung einfließen sollte.

4. Das aus dem UBA-Projekt abgeleitete Vorgehen mit der Recherche und anschließenden Bepro-

bung aller potentiellen Emissionsquellen sowie der Transportpfade der Antibiotika bis in das ober-

flächennahe Grundwasser ist notwendig, um standortbezogen ein Prozessverständnis zu erlangen

und hat sich damit als richtig erwiesen. Nicht an jedem Standort gelang das bisher bereits zufrie-

denstellend. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, z. B. nicht vorhandene Akzeptanz bei einigen

der Landwirte oder Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Sickerwasserproben aus der ungesät-

tigten Zone.



5. Bis zum Ende der ursprünglich geplanten Beprobung im Mai 2016 gab es an einigen Standorten

Auffälligkeiten bzw. unklare Befunde. In Bösel I zeigt sich z. B. ein Abfall der SMX-Gehalte im Grund-

wasser, in Markhausen ein starker Anstieg der 4-OH-SDZ-Gehalte in den beiden Grundwassermess-

stellen auf der Fläche der BDF auf über 90 ng/l, in Kleinringer Wösten ein sehr hoher Fund von 4-

OH-SDZ mit 150 ng/l im Grundwasser und auch im Boden sowie in Lohe der Nachweis von SMX an

der TGWM 30. Diese Funde wurden daher durch Beprobungen im September 2016 nochmals über-

prüft. Dabei konnten die zeitlich einmalig hohen Konzentrationen nicht bestätigt werden, so dass

von einmaligen Ausreißern ausgegangen wird.

6. Die Daten der temporären Grundwassermessstellen (TGWM) dienten der Verbesserung des Kennt-

nisstandes zur Grundwasserbeschaffenheit und zum lokalen Grundwasserfließen. Das war Voraus-

setzung zur ortskonkreten Probenentnahme. Die vor Projektbeginn nur lokalen Kenntnisse zu den

Landes-Messstellen konnten so räumlich erweitert werden. Ein Großteil der TGWM wurde aus dem

UBA-Projekt übernommen. Wie mit den Unteren Wasserbehörden sowie mit den Eigentümern der

z. T. auf Privatbesitz errichteten TGWM vereinbart, wurde ein kompletter Rückbau der Messstellen

zum Abschluss der Geländearbeiten durchgeführt.

7. Mit den gemessenen Grundwasserständen wurde an allen sechs Standorten der Zustrombereich

des Grundwassers zu den stationären Landesmessstellen zuverlässig ermittelt. Überwiegend erwie-

sen sich dabei die saisonalen, witterungsbedingten Unterschiede als gering, nur an einem Standort

treten aufgrund sehr geringer Potentialunterschiede der Grundwasseroberfläche erhebliche Varia-

tionen der Richtung des Zustromes auf.

8. Die zeitlich in monatlichen Abständen in den beiden Frühjahren 2015 (UBA) und 2016 durch-

geführte Beprobung des organischen Wirtschaftsdüngers ergab große Variationen der Antibiotika-

Befunde. Es deutet sich eine Abnahme der Konzentrationen mit zunehmender Lagerdauer an, ohne

dass dazu bisher die Ursachen eindeutig bekannt sind. Die Anzahl der Proben ist auch bisher zu ge-

ring, um daraus generelle Schlussfolgerungen ableiten zu können. Aus den Gülleeinträgen resultie-

rende Funde im Grundwasser sind aufgrund der Verweilzeiten des Sickerwassers in der ungesättig-

ten Zone erst nach etwa zwei bis drei Jahren zu erwarten.

9. Für Probenentnahmen aus KKA wurden diejenigen Anlagen als relevant erachtet, die sich im Zu-

strom zur Landesmessstelle in Bösel befinden und die nach dem recherchierten und bestätigten

Kenntnisstand in das Grundwasser direkt (über Mulden) oder indirekt (über zumeist trockene Grä-

ben) einleiten. In der Humanmedizin wird überwiegend SMX, sehr untergeordnet auch SDZ ange-

wendet. Die Fundanteile von Antibiotika in KKA sind zeitlich z.T. sehr stark (über mehrere Größen-

ordnungen) schwankend. Das ist aufgrund der Zuordnung einer KKA zu nur einem Haushalt plausi-

bel, da Antibiotika zumeist nur über einen kurzen Zeitraum eingesetzt werden. Wegen der SMX-

Funde im UBA-Projekt bis 2015 wurden die Probenentnahmen primär auf den Standort Bösel kon-

zentriert. Sie konnten dort klar bestätigt werden. Beim zweiten Standort mit SMX-Funden im

Grundwasser ist nicht die Landesmessstelle, sondern eine TGWM betroffen. Auch hier befindet sich

eine KKA im lokalen Zustrom zur Messstelle, womit das Emissionspotential der Humanpharmaka

für das Grundwasser in gleichem Maß wie in Bösel gegeben ist.

10. Die Beprobung des Bodens erbrachte keinen deutlichen Zusammenhang zu den Konzentrationen

der ausgebrachten Dünger, oft lagen die Werte im Boden nach Ausbringung gleich oder unter den

einigen Monaten zuvor dort entnommenen Proben. Die Ursachen sind bisher unklar, die Konzen-

trationen schwankten zeitbezogen zudem auch stark. Beim Sickerwasser ist die Anzahl der Proben

sehr gering und nur auf den Standort Markhausen beschränkt. Die gemessenen Konzentrationen

bestätigen die Eigenschaft des Umweltkompartimentes als Transportmedium zum Grundwasser

und den oberirdischen Gewässern. In diesem Medium wurde bei jeder zweiten entnommenen Pro-

be im hydraulischen Abstrom der Standorte ein Antibiotika-Wirkstoff nachgewiesen.



11. Die Sonderuntersuchungen auf Acesulfam-K im Grundwasser an allen Standorten erwiesen sich

als sehr sinnvoll und ermöglichten eine Identifizierung der anthropogenen Beeinflussung des

Grundwassers an den Standorten. Nur in Bösel gab es Nachweise, hier wurde die zeitliche Abfolge

der Analytik intensiviert. Dadurch konnte die Beeinflussung durch Abwasser aus einer Kleinkläranla-

ge im Zustrom bestätigt werden. Im Grundwasser wurden die höchsten national bisher dokumen-

tierte Werte (45 µg/l) bei großen Schwankungen festgestellt. Acesulfam-K hat sich aufgrund seiner

hydrochemischen Beständigkeit im Vergleich mit CMZ und Koffein als der bessere Tracer zur Unter-

suchung auf eine anthropogene Beeinflussung des Grundwassers erwiesen.

12. An allen sechs Standorten wurden Grundwassermessstellen beprobt, die auch in größeren Tiefen

im Vergleich zu den bisher untersuchten Oberpegeln der stationären Messstellen ausgebaut sind.

In der Messstelle Kleinringerwösten II wurde dabei in 39 Meter Tiefe unter bindigen Deckschichten

SDM unterhalb der BG von 6 ng/l detektiert. Bei zwei Nachbeprobungen konnte dieser einmalige

Fund jedoch nicht bestätigt werden. Er zeigt dennoch, dass eine Tiefenverlagerung dieses Antibioti-

ka-Wirkstoffes in der gesättigten Zone nicht ausgeschlossen werden kann und auch im tieferen

Grundwasser die im dortigen reduzierten Milieu hydrochemisch zumeist stabilen Sulfonamide an-

getroffen werden können.

13. Die im Grundwasser gemessenen Konzentrationen der beiden Sulfonamid-Wirkstoffe SDZ und

SDM konnten in Ihrer Größenordnung durch die modellhafte Berechnung unter Verwendung der

Eingangsparameter (I) Konzentration im Wirtschaftsdünger, (II) Verweilzeit des Sickerwassers in der

ungesättigten Zone (vz) und (III) Halbwertszeit (dt50) bestätigt werden ✁ zu SMX existieren in der Li-

teratur leider keine Werte für die Halbwertszeit. Damit ist eine Übertragung auf andere Standorte

mit vergleichbar ungünstigen Eigenschaften (pufferarme Sande mit niedrigen Kohlenstoffgehalten

im Boden) bei bekannten Konzentrationen im Dünger und Standorteigenschaften (Flurabstand,

Feldkapazität, Neubildung) grundsätzlich möglich. Eine Validierung mit den Ergebnissen weiterer

Funde (z. B. aus den Screening-Untersuchungen des NLWKN in 2015 und 2016 im Grundwasser) so-

wie in weiteren Gewässern wird empfohlen.

14. Generell lässt sich feststellen, dass Sulfonamide im Dünger und in allen Umweltmedien gefunden

wurden. Die Konzentrationen liegen in allen Medien fast immer im niedrigen unteren ng/l- bzw.

ng/kg-Bereich, so dass derzeit kein generelles Problem hinsichtlich einer Gefährdung dieser sechs

Standorte vorliegt. Die Konzentrationen der Sulfonamide z. B. liegen fast immer weit unterhalb des

vom UBA zur Integration in die GrwV vorgeschlagenen Schwellenwertes für Antibiotika im Grund-

wasser. Über die regionale Betrachtungsebene dieses Projektes hinausgehende Untersuchungen

von Wasserversorgern oder des NLWKN (z. B. Screening 2016 in viehstarken Regionen) sollten zei-

gen, wie großflächig die Verbreitung der Wirkstoffe in Niedersachsen ist und ob eine Neubewer-

tung der Situation notwendig erscheint.

15. Im Ergebnis wurde an allen Standorten der Eintragspfad der Sulfonamide in das Grundwasser er-

mittelt, offene Fragen aus den UBA-Projekten wurden geklärt. Es wurde nachgewiesen, dass der

überwiegende Eintrag an Sulfonamiden in das oberflächennahe Grundwasser über die flächige Ver-

bringung von Wirtschaftsdüngern auf den Boden der Schläge erfolgt. Zusätzlich gibt es den Eintrag

von häuslichem Abwasser über Kleinkläranlagen als lokale Punktquelle, der bei den Untersuchun-

gen bei zwei der sechs Standorte auftrat.
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Pflanzenschutz und Gewässerschutz

(inklusive Grundwasser)
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Erprobte Methoden und Maßnahmen

zur erfolgreichen Reduzierung

möglicher Nitratsausweisungen aus

der Landwirtschaft am Beispiel von

Trinkwassertalsperren des Bergischen

Landes
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QvZw]ẐZxyizjl{|}im~yjl���
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Flurbereinigung als Maßnahme des

Gewässerschutzes
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Wasserschutz in Europa

✥

das EU-Projekt FAIRWAY trägt

Best-Practice Beispiele aus

13 Fallstudien zusammen



Tagung Wasserwirtschaft und Landwirtschaft, 25.10.2019 Linda Tendler, LWK Niedersachsen, Bezirksstelle Braunschweig

Best-Practice-Beispiele aus 13 EU-Ländern

WASSERSCHUTZ IN EUROPA



VERANLASSUNG



• 62 % der Oberflächen- und 26 % der 
Grundwasserkörper (flächenbezogen) in der 
EU verfehlen den guten chemischen Zustand 
gemäß WRRL1.

• In Grundwasserkörpern sind diffuse Einträge 
an Nitrat und PSM der häufigste Grund für 
diese Verfehlung.

• Die Landwirtschaft wird als Hauptverursacher 
genannt.

Ergebnis der European Water Assessment

1EEA 2018: European Waters Assessment of Status and Pressures. EEA Report No 7/2018. European Environment Agency, Luxembourg 2



EU- Forschungsschwerpunkte

3

• Budget DG AGRI: ca. 260 Mio. EUR pro Jahr 

für Forschung im Bereich Landwirtschaft und 

Fortwirtschaft1

• Anforderungen an Projekte:

 Breitere Forschungsfelder

 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

 Intereuropäische Zusammenarbeit

 Einbezug der Praxis („Bottum Up“)

 Gezielter Informationstransfer

Erhöhung der Produktionseffizenz
Anpassung an den Klimawandel

Nachhaltigkeit und Resilienz

Ecosystem services und Schutzgüter

Stärkung des ländlichen Raums, 
Unterstützung der Politik, ländliche

Innovationen

Nachhaltige Forstwirtschaft

1modifziert nach Vortrag von Gaëtan Dubois (DG AGRI) auf dem Fairway Kickoff-Meeting  am 12.07.2017 in Amersfoort, NL



EU-call „Water farms“1

4

Anforderungen an Projektinhalte:

• Nitrat- und Pestizidbelastung im 
Trinkwassergewinnungsgebieten

• Grund- und Oberflächenwasserkörper

• Einbezug aller relevanten Akteure

• (partizipatives) Monitoring, Erstellung einer 
Datenbank

• Kosten/Nutzen-Effekt von Maßnahmen

• EDV-Tools zur Entscheidungshilfe

• Analyse von Steuerungs- und 
Verwaltungsmodellen (EU, national, lokal)

1https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rur-04-2016

• Identifikation von (Miss-)Erfolgsfaktoren

• Handlungsempfehlungen an die EU-COM

• Informationstransfer und Öffentlichkeitsarbeit





Rahmendaten

6

• Budget: 5 Mio. EUR

• Laufzeit: 01.06.2017 - 31.05.2021

• Leitung: Universität Wageningen (NL)

• 22 Projektpartner

• Ziel: „Kritische Betrachtung aktueller Ansätze und Methoden 

zum Trinkwasserschutz in der EU und darüber hinaus 

um innovative Lenkungsansätze und -methoden für einen 

effektiveren Trinkwasserschutz zusammen mit relevanten 

Akteuren zu identifizieren und weiterzuentwickeln“

• Deutsche Beteiligte: Thünen-Institut, LWK Niedersachsen

• 13 «Fallstudien» aus 10 Ländern



Projektstruktur

• Fallstudien sind zentrales Element des 
Projekts

 als Informationsquelle

 für Demonstrations-/Versuchsgebiete

 als Profiteur der Projektergebnisse

• Ein zentraler Ansprechpartner für jede 
Fallstudie vorhanden

• Leiter der Arbeitspakte (WP) kommen 
überwiegend aus wissenschaftlichen 
Instituten

• Wie gestaltet sich Zusammenarbeit mit 
EU-Kommission und der Praxis?

7



ERSTE ERGEBNISSE



Zusammenarbeit mit der EU-COM

9

• Probleme:

 Wechselnde Ansprechpartner

 Eingeschränkte Zeit der DG AGRI-Repräsentanten

• Welche Informationen benötigt die EU-COM?

• Fairway-Workshop mit DG AGRI im Dez 2018

• Umfrage „Warum haben Projektergebnisse keine 
Auswirkungen auf die Politik der EU?“



Fragebogen DG AGRI-Workshop

10

Warum haben Projektergebnisse keine Auswirkungen auf die Politik der EU?1

1modifiziert nach M. Pinar (Univerza v Ljubljani); nur Nennungen mit min. 25%, N=12

0% 25% 50% 75% 100%

Lobbyismus

Zeitmangel der EU-Generaldirektionen

Kein klarer Ansprechpartner seitens der EU vorhanden

Qualitativ schlechte Projektbearbeitung

Unpassende Fragestellung

Schlechte Kommunikation

Mangelnder Einbezug der Praxis

Darstellungsweise der Ergebnisse zu akademisch

Lenkungssystem zu komplex, Infos gehen verloren

Zusammenarbeit 
mit der Praxis?



RUNDE TISCHE ZUM GEWÄSSERSCHUTZ



Fallstudie Niedersachsen

12

Verbundprojekt Wirtschaftsdüngermanagement Niedersachsen

Quelle: Nährstoffbericht in Bezug auf Wirtschaftsdünger für Niedersachsen 2014/2015, online abrufbar unter www.lwk-niedersachsen,de  (Webcode: 01030186) 



Runde Tische in Niedersachsen

13

• Freiwillige Initiative zur

 aktiven Steuerung der Nährstoffströme

 Förderung von Akzeptanz und Vertrauen

• Seit 2017 regelmäßige Sitzungen
(großes Interesse)

• Themen: 

 Nährstoffstoffmanagement

 Rote Messstellen

 Wirtschaftsdüngerverbringung

 Regionale Besonderheiten

Gewässerschutz-
berater und 
Beratungsringe

(Wasser-
versorger)

(NGOs)

(Lohnunter-
nehmer)

Gewässerkundl. Landesdienst

Vorsitz: 
Kreislandwirte

Kommunale 
Vertreter

(Landwirte)



Runde Tische anderen Fallstudien

14

• Klassische Wasserschutzkooperationen (Dänemark, Tunø)

• Länderübergreifende Runde Tische (Nord-Irland, Irland) 

• Initiative zum Einbezug des LEH (Noord-Braabant, Niederlande)

• Ziel (bis Mitte 2021): Identifikation von Faktoren, die entscheidend für die erfolgreiche
Zusammenarbeit der Runden Tische sind



Runde Tische zum Gewässerschutz

15

• Erfassung der Struktur der Runden Tische in 
den Fallstudien

 Entstehung/Etablierung, Weiterentwicklung

 Teilnehmer und ihre Rollen

 Aktivitäten

• Ziel: Identifikation und Bewertung von

 Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren

 Kritische Punkte

 Bisherigen Ergebnissen



EDV-TOOLS ZUR ENTSCHEIDUNGSHILFE



EDV-Tools zur Entscheidungshilfe

17

• Zusammenstellung von EDV-Tools mit Gewässerschutz-
bezug aus Literatur und praktischer Anwendung in 
Fallstudien1

• In Fallstudien eingesetzte Tools:

 Düngeplanung

 Wahl des Pestizideinsatzes

 Regionale Risikomodellierung

 Identifikation von geeignete Maßnahmen (regionale Ebene)

• Testen der jeweiligen Software (z.T. auf Praxisbetrieben) aus 
Partnerländern

• Ziel: Verbesserung/Erweiterung bestehender Tools, 
Identifikation von Herausforderungen

1https://www.fairway-is.eu/index.php/farm-management/management-tools



Anforderungen an EDV-Tools

18

VERFÜGBARKEIT
• Kostenlos, vorzugsweise 

online
• Open Source-Format
• Arbeitet mit frei verfügbaren 

Daten

BENUTZUNG
• Kontinuierliche Pflege und 

Weiterentwicklung
• Unterstützung von geschultem Berater
• Zusatzinfos (z. B. zu Datenquellen) 

vorhanden

FUNKTIONSWEISE
• So simpel (und selbsterklärend) wie 

möglich, so komplex wie nötig
• Umfassend (führt viele kleine 

Anwendungen zusammen)
• Flexible Datenein/-ausgabe
• Enthält Plausibilitätskontrollen
• Datenquellen sind klar angegeben

OUTPUT
• Info, ob rechtliche Vorgaben 

eingehalten werden
• Nachvollziehbare, gute Ergebnisse
• Visualisierung der Ergebnisse
• (Finanzieller) Nutzen für Anwender
• Öffentlichkeitswirkung

Fairway-Deliverable 5.2: “Evaluation of Decision Support Tools”



Düngeplanung in Nds. und DK

19

• Tool spiegelt Rechtsvorgaben des jeweiligen Landes wider 

• Testen des dänischen Tools Mark Online

 DK ist Vorreiter in puncto Gewässerschutz

 z. T. vergleichbares Klima

 ähnliche Agrarstruktur 

DK  Nds.  

Landesfläche 4,31 Mio.ha 4,76 Mio.ha

Agrarfläche 2,6 Mio.ha 2,6 Mio.ha

Bevölkerung 5,7 Mio. 7,9 Mio.

Anzahl Betriebe Ca. 38.0001 Ca. 38.0003

Anzahl Schweine 12,6 Mio2 8,4 Mio.4

Anzahl Rinder 1,5 Mio.2 2,5 Mio.4

1modifiziert nach Knud Leifsen, SEGES 1Eurostat 2013, 2Eurostat 2018, 3Agrarstrukturerhebung 2016, 4Destatis 2018

Wie funktioniert die Regulierung der Düngung in 
Dänemark?

Halten niedersächsische Praxisbetriebe die 
dänischen Kontrollwerte ein?



Düngeplanung Nds. vs. DK

• Düngeplanung nach dem

a. nds. Düngeplanungsprogramm 

b. dänischen Programm Mark Online

• Beispielbetriebe im südöstlichen Niedersachsen

 4 Ackerbaubetriebe

 2 Gemischtbetriebe Ackerbau/Futterbau

 2 Gemischtbetriebe Ackerbau/Veredlung

• Kontrollwerte

 N-Quote

 P-Begrenzung

 Konzept zum Zwischenfruchtanbau

20



Dänisches Düngekonto

21

• Pflicht zur Unterhaltung eines zentral verwalteten Düngekontos 
für alle größeren Betriebe mit wesentlicher organischer Düngung

• N-Steuern (ca. 60-80 ct/kg N) werden fällig für Betriebe ohne 
Düngekonto

• Betriebliche N-Quote statt schlagbezogene N-Höchstmenge

• Zu- und Abschläge in Abhängigkeit von

 Ertragsniveau

 Vorfrucht

 Bodengüte (kein Abzug von Nmin-Werten!)

 Bewässerung 

 Witterung im vorangegangenen Herbst/Winter

 (Nicht-)Erfüllung der Zwischenfruchtauflagen

• Online-Übermittlung aller Daten an dänisches Agrarministerium
Durch Düngekonten erfasste 
Landesfläche1

1Vortrag von SEGES-Berater Mike Jørgensen



Überprüfung und Kontrolle in DK

22

• Verwaltung aller Düngerkäufe und -verkäufe über Düngekonto

• Elektronische Kontrolle aller Düngepläne und 1-2% Routinekontrollen auf Betrieben

• Plausibilisierung und Abgleich mit anderen Datenquellen (Landhandel, Tierzählung, Schlachthöfe)

Vortrag von SEGES-Berater Kristoffer Piil: „Danish agricultural regulation“



Berücksichtigung des Bodens

Bodenarten in Dänemark1

Bodenart

Sand

Feinsand

Bewässerter Sand

Sandiger Lehm

Toniger Lehm

231Vortrag „Ein Blick zum Nachbarn“ (2016) von Dr. Wibke Christel vom Dänischen Umweltamt, 2Online abrufbar unter: https://www.lwk-niedersachsen.de (Webcode: 01034898) 

Bodenklimaräume in Nds.2



Bodenart Wintergerste Winterraps Zuckerrübe

Sand 181 (55 dt/ha) 195 (30 dt/ha) 135 (48 t/ha)

Feinsand 171 (59 dt/ha) 207 (38 dt/ha) 125 (53 t/ha)

Bewässerter Sand 191 (63 dt/ha) 207 (38 dt/ha) 140 (53 t/ha)

Sandiger Lehm 194 (78 dt/ha) 215 (43 dt/ha) 127 (65 t/ha)

Toniger Lehm 205 (83 dt/ha) 218 (45 dt/ha) 133 (70 t/ha)

Dt. N-Bedarfswert 180 (80 dt/ha) 200 (40 dt/ha) 170 (65 t/ha)

N-Basis- (DK)1 vs. N-Bedarfswerte (DE)

24

• Angaben in kg/ha N, Werte des Wirtschaftsjahres 2018/19
• Jährliche Aktualisierung der Werte in Abhängigkeit des 5-jährigen ökonomischen Optimums 
• Bis 2016 lagen die N-Basiswerte ca. 20 % unter dem ökonomischen Optimum.

1Online einsehbar unter: https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Vejledning_om_goedsknings-_og_harmoniregler_2018_2019_1version.pdf



N-Basis- (DK)1 vs. N-Bedarfswerte (DE)

25

• Angaben in kg/ha N, Werte des Wirtschaftsjahres 2018/19
• Jährliche Aktualisierung der Werte in Abhängigkeit des 5-jährigen ökonomischen Optimums 
• Bis 2016 lagen die N-Basiswerte ca. 20 % unter dem ökonomischen Optimum.

Bodenart Silomais Futterweizen Backweizen
(nur mit Vertrag mit Mühle)

Sand 173 (≈580 dt/ha FM) 179 (54 dt/ha) 215 (54 dt/ha)

Feinsand 158 (≈580 dt/ha FM) 185 (68 dt/ha) 224 (68 dt/ha)

Bewässerter Sand 188 (≈640 dt/ha FM) 206 (72 dt/ha) 246 (72 dt/ha)

Sandiger Lehm 162 (≈630 dt/ha FM) 212 (86 dt/ha) 255 (86 dt/ha)

Toniger Lehm 170 (≈660 dt/ha FM) 224 (91 dt/ha) 268 (91 dt/ha)

Dt. N-Bedarfswert 200 (450 dt/ha FM) 210-230 (80 dt/ha) 230-260 (80 dt/ha)

1Online einsehbar unter: https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Vejledning_om_goedsknings-_og_harmoniregler_2018_2019_1version.pdf



Nmin-Werte u. Witterungskorrektur

• Kein Abzug von Nmin-Werten vom dänischen N-Bedarf

• Begründung: Mineralisationsverhalten des Bodens in Feldversuchen schon berücksichtigt 

• Stattdessen: pauschale Witterungskorrektur
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Zuschläge zum N-Basiswert 2018Abschläge vom N-Basiswert 20191

Witterungskorrektur

27
1Online abrufbar unter: https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Goedskning/Naeringsstoffer/Kvaelstof-N/Kvaelstofnormer-og-prognose/Si 
der/Pl_19_2503_kvaelstofprognosen_2019.aspx38



Organische Dünger

Düngerart DK1 [% Norg] DE2 [% Norg]

Schweinegülle 75 60 + 10 (Vorjahr) + 10 (emissionsarme Ausbringung)

Rindergülle 70 50 + 10 (Vorjahr) + 10 (emissionsarme Ausbringung)

Geflügelkot 70 60 + 10 (Vorjahr)

Flüssiges Separat 
(Festfraktion wird verbrannt)

85 ?

Festmist 45 30 + 10 (Vorjahr)

Gärreste Biogasanlage abhängig von 
Inputstoff

50 (flüssig) bzw. 30 (fest)

Anzunehmender Mindest-Wirkungsgrad organischer Dünger gemäß gesetzlicher Vorgaben:

28
1Online einsehbar unter: https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Vejledning_om_goedsknings-_og_harmoniregler_2018_2019_1version.pdf - S.180
2 gemäß Düngeverordnung (2017) zuzüglich Novellierungsvorschlägen in Bezug auf emissionsarme Ausbringung



N-Quote vs. Düngebedarfsermittlung

DK Nds. 

Bezugsebene Betrieb Schlag

N-Bedarf
wird jährlich angepasst
niedriger bei Mais und Zuckerrüben 

keine Anpassung
höher bei Mais und Zuckerrüben

Berücksichtigung des 
Bodens

N-Basiswert hängt direkt von Bodenart ab
indirekt durch  verpflichtend vom Düngebedarf 
abzuziehende Nmin-Werte in Bodenklimaraum

Berücksichtigung der 
Witterung

pauschal anhand von regionalen Karten
indirekt nur Nmin-Werte; direkt durch 
„nachträglich eintretende Umstände“

Berücksichtigung des 
Ertragsniveaus

keine Abschläge; Zuschläge besonders bei 
Böden mit geringerem Ertragspotential

Abschläge möglich; Zuschläge von Böden mit 
höherem Ertragspotential erhöhen 
Betriebsdurchschnitt

Anrechnung der 
organischen Düngung

vergleichbar

Abzüge Vorfrucht/ZF vergleichbar (etwas höhere Vorfruchtwerte von Kleegras und Zwischenfrüchten in DK)
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Betriebl. N-Quote auf nds. Betrieben

Beispielbetrieb Ackerbau in Südostniedersachsen:

*N-Anrechenbarkeit gemäß dänischer Vorgaben
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• Tonböden

• Kulturen: WW, RA, ZR

• Kein ZF-Anbau



Betriebl. N-Quote auf nds. Betrieben
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*N-Anrechenbarkeit gemäß dänischer Vorgaben
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Beispielbetrieb Ackerbau/Veredlung in Südostniedersachsen:

• Sandboden mit 

Bewässerung

• Ca. 2.000 Mastplätze

• Gülleverwertung teilw. 

über Biogasanlage 

• Diverse Kulturen



P-Begrenzung in Niedersachsen
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• Bisher über Feld-Stall-Bilanz: max. 10 kg/ha P2O5-Überschuss 

(im Mittel von 6 Jahren) 

• Seit DüV (2017): auf hochversorgten Flächen P-Düngung 

höchstens in Höhe der P-Abfuhr erlaubt (3-jähriges Mittel)

• Keine Akkreditierung der Probenahme vorgeschrieben

• Fachempfehlungen der Bundesländer variieren stark

 Überprüfbarkeit?



Betriebliche P-Begrenzung in DK

• Betriebliche P-Quote in Abhängigkeit von Flächengröße, 

Fruchtfolge und eingesetztem Dünger

• Überprüfung, ob weit entfernt gelegene Flächen 

tatsächlich in Verteilung organischen Düngers 

einbezogen werden

• Zusätzlich: Ausweisung P-sensibler Gebiete auf ca. 20 % 

der Landesfläche mit stärkerer P-Begrenzung

Kulisse P-sensible Gebiete 2018/19
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Betriebliche P-Begrenzung in DK
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Düngerart
„alte“ Regelung mit 

Viehbesatzober-
grenzen

2017-2020 2020-2022

allg.
sens. 

Gebiete
allg.

sens. 
Gebiete

Mineraldünger - 68 68 68 68

Mastschweine 78 89 68 80 68

Sauenhaltung 84 80 68 80 68

Rinderhaltung 62 68 68 68 68

Betriebe mit Derogation 82 80 80 80 80

Geflügel 125 98 68 80 68

Pelztiere 98 98 68 80 68

Kommunale Abfälle u. Klärschlamm 68 68 68 68 68

Pauschal erlaubte jährliche P2O5-Düngemenge in Abhängigkeit des eingesetzten Düngers in kg/ha



P-Begrenzung und Tierhaltung

35

• Berechnung des N- und P-Anfalls aus der 
Tierhaltung mittels Tabellenwerten

• Korrektur nach Haltungsform, Leistungsniveau 
und Fütterung

Produktionsrichtung Mastschweine

Durchgänge/Jahr 2,8

Eingangsgewicht 31 kg

Abgangsgewicht 118 kg

Fütterung stark N-P-reduziert

N-Anfall pro Tierplatz 
und Jahr

8,6-9,2 kg (DK)
7,4 kg (DE)

P2O5-Anfall pro 
Tierplatz und Jahr

3,8 kg (DK)
3,9 kg (DE)

Max. Mastschweinplätze/ha
• ohne P-sensible Gebiete: 23 ≈ 3,4 GV/ha 
• nur P-sensible Gebiete:    17 ≈ 2,6 GV/ha
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Verbringung org. Dünger in Nds.

• Wirtschaftsdüngermeldeverordnung und ggf. 
Landesverordnungen

 Mengen <200 t pro Betrieb und Kalenderjahr bleiben 
unberücksichtigt

 Meldedatenbanken nur in SH, MV, Nds, ST und NRW

 Kein Abgleich mit Daten der Nachbarländer (z.B. NL)

• In Niedersachsen:

 Abgeber deklariert abgegebene Nährstoffmenge meist 
basierend auf Analyse

 Aufnehmer misst bei zweiter Probe geringere 
Nährstoffmengen, trotzdem gilt die deklarierte Menge des 
Abgebers.

 Verringerte Akzeptanz org. Dünger aufzunehmen bei 
Ackerbauern
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Verbringung org. Dünger in DK

• Buchung von bzw. auf das jeweilige Düngekonto von 
Abgeber bzw. Aufnehmer

 Einfluss auf N-Quote

 Einfluss auf P-Begrenzung

• Angegebene Nährstoffgehalte werden zwischen 
Abgeber und Aufnehmer „vereinbart“

• Analysen können zugrunde liegen, müssen aber nicht
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Anlage von Denitrifikationsbecken

39

Schema und Luftbildaufnahme eines Denitrifikationsbeckens1

1Online abrufbar unter: https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/miljoetiltag/Sider/Kom_og_besoeg_ 6_nye_matrice_minivaadomraader_med_traeflis.aspx



Fazit dänisches Düngerecht
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✔ N-Quote aus pflanzenbaulicher Sicht gut einhaltbar

✔ P-Auflagen bei flächengebundener Tierhaltung einhaltbar

✔ Zwischenfruchtauflagen bei hohem Anteil von Sommerungen gut einhaltbar

✔ Dänische Kontrollwerte sind gut in der Praxis überprüfbar.

x System basiert auf vielen Pauschalwerten, nur eingeschränkte Integration von Messwerten

x Datenschutz: „gläserne“ Betriebsleiter durch Datenabgleich mit Dritten

x Sehr kompliziert, Intensivbetreuung durch Berater zwingend notwendig um alle Auflagen zu erfüllen

(x) Digitale Verwaltung landw. Daten erfordert umfangreiche Betreuung/Pflege des EDV-Systems



AUSBLICK



Ausblick Fairway

• Analyse der Runden Tische zum Gewässerschutz

• Analyse der Lenkungsmechanismen

• Zusammenstellung geeigneter Gewässerschutzmaßnahmen aus Literatur

• Vernetzung mit anderen EU-Ländern

• Voneinander lernen 

42
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Abbildung 1: Lage der 13 Fairway-Fallstudien;
Quelle: P. Schipper, Wageningen Environmental
Research

25.10.2019

Wasserschutz in Europa - Das Projekt Fairway trägt Best-Practice-
Beispiele aus 13 Fallstudien zusammen

Linda Tendler, Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Braunschweig

I. Zielsetzung und erste Ergebnisse

Die Ergebnisse des European Water Assessment (2018)
der Europäischen Umweltagentur zeigen, dass 62 % der
Oberflächen- und 26 % der Grundwasserkörper
(flächenbezogen) in der EU den guten chemischen
Zustand gemäß Wasserrahmenrichtlinie verfehlen. Die
Landwirtschaft wird als eine Haupteintragsquelle von
diffusen Nitrat- und Pestizideinträgen genannt. Die EU-
Kommission finanziert gezielt breit angelegte
Forschungsprojekte mit lokalem Bezug die dieses
Problemfeld näher beleuchten sollen. So wird das
Horizon2020-Projekt Fairway mit einer Laufzeit von vier
Jahren (2017-2021) mit einem Gesamtbudget von 5 Mio.
EUR gefördert. Insgesamt 22 Projektpartner arbeiten unter
der Leitung der Universität Wageningen (NL) an der
✥kritische[n] Betrachtung aktueller Ansätze und Methoden

zum Trinkwasserschutz in der EU und darüber hinaus um

innovative Lenkungsansätze und -methoden für einen

effektiveren Trinkwasserschutz zusammen mit relevanten

Akteuren zu identifizieren und weiterzuentwickeln.� Kernstück des Projekts sind 13 Fallstudien aus 10
EU-Ländern (0). Diese Fallstudien sind sehr divers in Bezug auf Größe, naturräumliche
Eigenschaften, Klima, Landnutzung, Belastungssituation sowie Art des betrachteten Wasserkörpers
(Oberflächen- und Grundwasser). Die ca. 250 ha-Insel Tunø im Osten Dänemarks ist beispielsweise
ebenso eine Fallstudie wie das ca. 1,6 Mio. ha umfassende Wassereinzugsgebiet Arges-Vedea im
Süden Rumäniens. Neben Fallstudien mit sehr guten Gewässerqualitäten (z. B. der vorwiegend
forstwirtschaftlich genutzte Einzugsbereich des Lake Vansjø im Südosten Norwegens), gibt es auch
Fallstudien, in denen eine intensive ackerbauliche Nutzung stattfindet (beispielsweise in den
Niederlanden und in Frankreich) und Nitrat- und Pestizidgrenzwerte regelmäßig überschritten werden
(mehr Informationen zu den Fallstudien auf www.fairway-project.eu/)..
Die deutsche Fallstudie, die von der LWK Niedersachsen im Rahmen des Verbundprojekts
✥Wirtschaftsdüngermanagement Niedersachsen✁ (www.lwk-niedersachsen.de, Webcode: 01034552)
betreut wird, umfasst die Ackerbauregion im Südosten Niedersachsens. Sie betrachtet, welcher Anteil
des in der Ackerbauregion eingesetzten Mineraldüngers durch organische Nährstoffträger aus der
viehstarken Region im Westen Niedersachsens substituiert werden kann ohne die Schutzgüter Boden,
Wasser und Luft zu beinträchtigen.
Alle Fallstudien dienen als Informationsquelle und somit als Garant für die Einbeziehung der
landwirtschaftlichen Praxis sowie weiterer relevanter Akteure. Im Gegenzug sollen die Fallstudien
mittelfristig auch von den Projektergebnissen profitieren.
Neben naturwissenschaftlichen Auswertungen werden auch sozialwissenschaftliche Aspekte
analysiert. Beispielsweise existieren in vielen Fallstudien Runde Tische zum Gewässerschutz, die sich
aus regional betroffenen Teilnehmern zusammensetzen. In Niedersachsen finden solche Runden
Tische seit 2017 auf Kreis- und Bezirksebene statt. Die vorsitzenden Kreislandwirte laden hierzu ein-
bis zweimal jährlich Vertreter aus Land- und Wasserwirtschaft sowie aus der Verwaltung ein, um die
Themen Nährstoffmanagement und Gewässerschutz gemeinsam zu erörtern. Die Runden Tische der
anderen Fallstudien reichen von einer klassischen Wasserschutzgebietskooperation (zwischen
Landwirten und Wasserversorgungsunternehmen) bis zu transnationalen (Irland und Nordirland) und



sektorübergreifenden Initiativen (z. B. Einbezug des Lebensmitteleinzelhandels in Noord-Braabant,
NL). In systematischen Befragungen der Teilnehmer sollen im weiteren Projektverlauf die Faktoren,
die zu einer erfolgreichen Arbeit der Runden Tische beitragen, identifiziert und gemäß der Methodik
von Warner und Verhallen (2012) klassifiziert werden. Die Arbeiten hierzu sind voraussichtlich im Juni
2021 abgeschlossen.

Ein anderes Fairway-Arbeitspaket beschäftigt sich mit in den Fallstudien eingesetzten EDV-Tools mit
Gewässerschutzbezug. Dies umfasst sowohl auf Betriebsebene eingesetzte Tools (z. B. zur
Düngeplanung oder zur Wahl des Pestizideinsatzes) als auch regionale Anwendungen (z. B. zur
Risikomodellierung oder zur Identifikation geeigneter Gewässerschutzmaßnahmen). Eine Auswahl an
Tools wurde fallstudienübergreifend (zum Teil auf Praxisbetrieben) getestet. Ziel war es, Kriterien
abzuleiten, die den erfolgreichen Einsatz der Tools bestimmen. Neben der Verfügbarkeit von Daten
einer gut strukturierten Funktionsweise sowie geeigneten Ausgabeformaten wurden auch Aspekte der
Programmpflege und die Rolle von (landwirtschaftlichen) Beratern thematisiert. Der vollständige
Bericht ist einsehbar unter https://www.fairway-is.eu/index.php/farm-management/management-tools.

II. Nährstoffmanagement in Dänemark

Da die Tools auch immer die rechtlichen Bestimmungen ihres Herkunftslandes widerspiegeln, erhielt
die LWK durch Nutzung der dänischen EDV-Anwendung Mark Online vertiefte Einblicke in die
dänische Düngegesetzgebung. Dänemark wurde deswegen ausgewählt, da hier durch starke
gesetzliche Regulierung in den letzten Jahrzehnten sehr starke Verbesserungen in Bezug auf den
Gewässerschutz erzielt werden konnten. Weiterhin lassen sich das Land Niedersachsen und
Dänemark agrarstrukturell vergleichen (z.B. in Bezug auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche,
Anzahl der Betriebe, Viehbesatz). Ziel war es darzustellen, wie sich die Anwendung der als restriktiv
angesehenen dänischen Düngegesetzgebung auf niedersächsische Beispielbetriebe auswirkt. Hierzu
wurden acht Testbetriebe (vier Ackerbau-, zwei Ackerbau/Veredlungs- und zwei
Ackerbau/Futterbaubetriebe) aus dem südöstlichen Niedersachsen ausgewählt. Parallel zur einer
Düngeplanung gemäß deutscher Düngeverordnung (DüV 2017) wurden
betriebliche Stickstoff(N)-Quote, maximal auszubringende Phosphat(P2O5)-Mengen und

Zwischenfruchtverpflichtungen nach dänischen Vorgaben ermittelt. Für letztere sind in Dänemark
bestimmte Zielkulissen ausgewiesen, die im Rahmen dieses Vergleichs nicht übertragbar sind.

i. Betriebliche N-Quote

In beiden Ländern werden die maximal auszubringenden N-Frachten in Abhängigkeit der angebauten
Kulturen sowie deren Flächenumfang ermittelt. Dabei ist der gesetzlich vorgegebene deutsche und
dänische N-Bedarf (mit Ausnahme der Kulturen Zuckerrüben und Mais) durchaus vergleichbar. In
Dänemark werden die kulturartspezifischen N-Basiswerte zusätzlich auf die Bodenart des Oberbodens
bezogen. So wird Standorten mit höherem Ertragspotential auch ein höherer N-Basiswert zugeordnet.
Nach deutscher DüV wird der Boden nur indirekt über die im Frühjahr gemessenen Gehalte an Nitrat-
und Ammonium-N (Nmin) im Boden berücksichtigt. Dieser Nmin-Wert muss in Deutschland verpflichtend

vom N-Bedarfswert der jeweiligen Kultur abgezogen werden. In Dänemark werden Frühjahrs-Nmin-

Gehalte lediglich in der vegetationsbegleitenden Beratung genutzt, müssen aber nicht vom N-
Düngebedarf abgezogen werden. Alle anderen Zu- und Abschläge unterscheiden sich im
Ländervergleich nicht wesentlich (Tabelle 1).



Tabelle 1: Vergleich der dänischen und deutschen Vorgaben zur Ermittlung des N-Düngebedarfs

So überrascht es nicht, dass die Testbetriebe aus Südostniedersachsen mit ihrer derzeitigen
Düngepraxis die dänischen Vorgaben zur N-Düngung ausnahmslos einhalten. Sogar die dänischen
Gesetzesauflagen aus der Vergangenheit (vor 2016), in der die dänischen N-Basiswerte ca. 20 %
unter dem ökonomischen Optimum lagen, wurden von der überwiegenden Anzahl der Betriebe mit
ihrer aktuellen Bewirtschaftungspraxis eingehalten.

ii. Betriebliche P-Begrenzung

Die P-Düngung wird in Deutschland derzeit noch über den maximalen P2O5-Saldo der Feld-Stallbilanz

limitiert. Zusätzlich gilt, dass auf Flächen, die sehr hoch mit P versorgt sind, die P-Düngung im
dreijährigen Mittel höchstens der P-Abfuhr entsprechen darf (§ 3 DüV). Dies ist in der Praxis nur
schwer überprüfbar, u. a. da eine Akkreditierung der Probenahme nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
In Dänemark erhält jeder Betrieb eine P-Quote, die davon abhängt, welcher Dünger eingesetzt wird
und ob sich die Flächen in sogenannten ✥P-sensiblen✁ Gebieten befinden (Tabelle 2).

Tabelle 2: In Dänemark pauschal erlaubte P2O5-Düngemenge in Abhängigkeit des eingesetzten Düngers (Angaben in kg/ha)

Ein rein mineralisch düngender Betrieb dürfte beispielsweise im Durchschnitt seiner bewirtschafteten
Betriebsfläche 68 kg/ha P2O5 düngen, während ein Mastschweinbetrieb aktuell (außerhalb von P-

sensiblen Gebieten) im Betriebsschnitt 89 kg/ha P2O5 einsetzen dürfte. Ein Betrieb, der ausschließlich

mit Schweinegülle düngt und keine P-sensiblen Flächen bewirtschaftet, könnte so rechnerisch pro
Hektar 23 Mastschweine halten (dies entspricht ca. 3,4 Großvieheinheiten(GV)/ha). Würde dieser
Betrieb auf ausschließlich P-sensiblen Flächen wirtschaften, wären dies immerhin noch 17
Mastschweine/ha (ca. 2,6 GV/ha). Die Testbetriebe halten die betriebsindividuellen P-Begrenzung in



der Mehrzahl ein, etwaige Überschreitungen lassen sich leicht durch eine Verringerung des P-
Mineraldüngerzukaufs beheben.

iii. Überwachung und Kontrolle

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Deutschland und Dänemark liegt in der Überwachung und
Kontrolle der bestehenden Regularien. Während Niedersachsen erst seit dem Herbst 2019 eine
Meldepflicht von Feld-Stall-Bilanz und Düngebedarfsermittlung eingeführt hat, sind in Dänemark seit
Langem alle größeren Betriebe mit wesentlichem Einsatz organischer Dünger zur Pflege eines
elektronischen Düngekontos verpflichtet. Die Daten dieser Düngekonten werden mit Angaben des
Landhandels (z. B. beim Mineraldüngerzukauf), der Schlachthöfe (Schweine) oder des
Tierzentralregisters (Rinder) abgeglichen. Auch Abgaben oder Aufnahmen von organischen Düngern
werden hier direkt verbucht. Dies führt dazu, dass die Einhaltung der Düngequoten in Dänemark
nahezu lückenlos überprüft werden kann, ist allerdings aus datenschutzrechtlicher Sicht zumindest
kritisch zu bewerten.
Weiterhin wird der Anbauumfang von proteinreichem Backweizen gesetzlich limitiert. Neben
einzuhaltenden Qualitätskriterien müssen die Betriebe, die die hohen N-Basiswerte für Backweizen
zur Errechnung ihrer N-Quote nutzen, nachweisen, dass sie vorab entsprechende Verkaufskontrakte
mit den Mühlen abgeschlossen haben. Der übrigen Weizen wird als Futterweizen klassifiziert, dem ein
geringerer N-Düngebedarf zugestanden wird. Die geringere N-Düngung schlägt sich in einem
rechnerisch geringeren Proteingehalt des Weizens nieder, der jedoch innerbetrieblich ausgeglichen
werden kann.

III. Fazit

Nach etwas mehr als zwei Jahren Laufzeit des Projekts Fairway liegen noch wenige konkrete
Ergebnisse vor. Allerdings besitzen insbesondere die Projektbereiche, die eng mit den einzelnen
Beteiligten der Fallstudien zusammenarbeiten ein großes Potential Belange der landwirtschaftlichen
und wasserwirtschaftlichen Praxis auf EU-Ebene sichtbar zu machen. Dies liegt auch im Interesse der
EU-Kommission, die nach ersten Fairway-Ergebnissen den nur geringen Einbezug lokaler Akteure in
vielen Projekten bemängelt.
Darüber hinaus eröffnet Fairway gute Möglichkeiten sich intereuropäisch zu vernetzen. So bietet es
sich beispielsweise an vor dem Hintergrund der Novellierungen der Düngeverordnung sowie den
Länderermächtigungen zur Ausweisung Roter Gebiete (§ 13 DüV), von den Erfahrungen anderer EU-
Länder zu profitieren. Die Beispielrechnungen auf Betriebsebene können dabei helfen für die Praxis
kritische Punkte vorab zu identifizieren und zu bewerten.
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